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Mitteilung Berlin, den 16. März 2016 

 Die 70. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales 
findet statt am  
Montag, dem 11. April 2016, 14:00 bis ca. 15.10 
Uhr 
10117 Berlin, Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1 
MELH, Sitzungssaal: 3.101 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 14 87 
Fax: +49 30 - 227 3 04 87 

 

Achtung! 
Abweichender Sitzungsort! 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

 

a) 

Einziger Punkt der Tagesordnung 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann 
(Zwickau), Matthias W. Birkwald, Susanna Kara-
wanskij, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE. 

Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stär-
ken 

BT-Drucksache 18/7425 
 

  

 
 
 
Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

 
 

b) Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Kerstin 
Andreae, Markus Kurth, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Arbeitslosenversicherung gerechter gestalten und 
Zugänge verbessern 

BT-Drucksache 18/5386 
 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 
 

 
 

 
Kerstin Griese, MdB 
Vorsitzende

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/074/1807425.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/053/1805386.pdf
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Liste der Sachverständigen 
 
Verbände und Institutionen: 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände  
Zentralverband Deutsches Handwerk 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
Bundesagentur für Arbeit  
Deutscher Gewerkschaftsbund  
Arbeitnehmerkammer Bremen  
Wuppertaler Kreis e. V. - Bundesverband betriebliche Weiterbildung  
Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e. V.  
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 
 
Einzelsachverständige: 
Prof. Dr. Gerhard Bosch, Duisburg 
Frank Wießner, Eichstätt 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)567 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e.V.

Zum Antrag Bündnis 90/ Die Grünen 18/5386 

Der Antrag wird mit dem Wandel der Arbeitswelt 
und dadurch bedingt dem Wandel der Arbeitsver-
hältnisse begründet. Das „Normalarbeitsverhältnis“ 
ist für immer weniger Menschen Realität. Teilzeitar-
beit, befristete und unsichere Beschäftigungsformen, 
auch neue Formen und Phasen der Selbständigkeit 
nehmen stark zu. Um diesen verschiedenartigen Fle-
xibilitäten gerecht zu werden, sollen die starren und 
beschränkten Zugänge zur Arbeitslosenversicherung 
verbessert werden, die vielen Sonderregelungen sol-
len durch ein transparentes System abgelöst werden, 
das alle Versicherten gleich behandelt. Die Arbeits-
losenversicherung soll zu einer Arbeitsversicherung 
umgebaut werden, die bei Weiterbildung und Quali-
fizierung unterstützt, bevor Arbeitslosigkeit eintritt.  

Zu dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf:  

II, 1: Die Vorschläge zur Verbesserung der Zugänge 
zur Arbeitslosenversicherung halten wir für sinn-
voll.  

II, 2: Die vorgeschlagenen Regelungen der freiwilli-
gen Arbeitslosenversicherung für Selbständige hal-
ten wir ebenfalls für sinnvoll und notwendig, insbe-
sondere angesichts des Anwachsens von Selbstän-
digkeit (Stichwort Startups….). 

II, 3: Starre und ungerechte Regelungen sollen abge-
baut werden, auch das befürwortet der Bildungsver-
band. 

II, 4: Insbesondere diesen Punkt hält der Bildungs-
verband für begrüßenswert und unterstützt ihn: Qua-
lifizierungsangebote der Bundesagentur für Arbeit 
vor Beginn einer Phase von Arbeitslosigkeit machen 

in jedem Fall Sinn. Investitionen in Beschäftigungs-
fähigkeit, gerade bei Langzeitarbeitslosen, sind sinn-
voll angelegte Mittel. Auch der Ausbau der Bera-
tungsleistung der Bundesagentur ist wichtig und 
notwendig (Punkt a). 

Ein Weiterbildungs-BAföG macht Sinn, weil es auch 
die Weiterbildungsteilnehmer in die Verantwortung 
nimmt und aktiviert, der Bildungsverband befürwor-
tet auch dies (Punkte b und c). 

Zum Antrag Die Linke 18/7425 

Der Antrag stellt fest, dass die Arbeitslosenversiche-
rung durch die Schaffung zweier konkurrierender, 
weitgehend unabhängig voneinander agierender 
Rechtskreise (SGB II und SGB III), verursacht durch 
das Gesetz zur Grundsicherung für Arbeitsuchende 
in der Folge der Hartz-Gesetze, geschwächt wurde 
und ihrer Aufgaben zur Vermeidung des Risikos von 
Erwerbslosigkeit nicht mehr ausreichend gerecht 
werden kann.  

Diese nicht mehr ausreichend gegebene Schutzfunk-
tion wird noch dadurch geschwächt, dass sie den 
neuen Formen der Arbeit (Befristungen, Teilzeit, 
Selbständigkeit), die nicht mehr dem überkomme-
nen "Normalarbeitsverhältnis" entsprechen, nicht 
mehr gerecht werden kann, „Aufstocker“ und Alters-
armut sind die Folgen. 

Zu dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf:  

II 1: Zugangsvoraussetzungen für die Arbeitslosen-
versicherung verbessern: der Bildungsverband kann 
die hier vorgeschlagenen Verbesserungen in vollem 
Umfang unterstützen. 
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II 2: Vermeidung von Hartz-IV-Bedürftigkeit: die 
Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 
kann nach Auffassung des Bildungsverbandes 
schwerwiegenden Fehlern im aktuellen SGB II Ab-
hilfe schaffen. Auch die Einführung eines Mindest-
Arbeitslosengeldes wird befürwortet. Im Hinblick 
auf eine Absicherung im Alter und auf die Vermei-
dung einer Aufstockung durch Hartz-IV-Bezug 
macht dies Sinn.  

Die Zumutbarkeitsregelungen müssen ebenfalls ver-
bessert werden, um eine Abwärtsspirale bei Arbeits-
angeboten unterhalb der Qualifikationen und des 
Lohnniveaus zu vermeiden. 

II, 3: die Wiedereinführung der Defizithaftung des 
Bundes halten wir für sinnvoll und zielführend. 
Eine Sonderabgabe der Arbeitgeber zur Beteiligung 
an den Kosten der Arbeitslosigkeit halten wir nicht 
für sinnvoll. Die Pflicht zur Erstattung des Arbeitslo-
sengeldes durch den Arbeitgeber (Punkt c) halten 
wir für richtig. Auch die Erstattung weitergehender 
Kosten der Arbeitslosenversicherung durch Steuer-
mittel sehen wir als sinnvoll an.  

Gesamtbewertung: 

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein wichtiger Fak-
tor zur gesellschaftlichen Integration von Menschen. 
Diese Teilhabe am Arbeitsleben wird heute auf viel-
fältige Weise umgesetzt, durch Start-up Unterneh-
men mit jungen/ älteren Selbstständigen, Teilzeitar-
beit, Freelancer mit Beschäftigung in mehreren Un-
ternehmen, geringfügig Beschäftigte etc. Das derzei-
tige Modell der Arbeitslosenversicherung mit den 
starren Berechnungsgrundlagen, fokussiert auf Voll-
zeitbeschäftigung in einem einzigen Betrieb über das 
ganze Berufsleben hinweg, verursacht bei den neuen 
Formen/Modellen der Beschäftigung eine Benachtei-
ligung/soziale Ungleichheiten durch niedrigere Ar-
beitslosengeldzahlungen im Falle einer Arbeitslosig-
keit. Aus Sicht des Bildungsverbandes sollte nie-

mand dafür „sanktioniert“ werden, wenn er/sie an-
dere Modelle zur Teilhabe für sich als gut und rich-
tig empfindet und einen anderen Weg geht, als die 
klassische 38,5 Stunden Woche in Festanstellung in 
einem Betrieb. Deshalb befürwortet der Bildungsver-
band auch eine Flexibilisierung der Arbeitslosenver-
sicherung mit einer Anpassung an und Berücksichti-
gung von neuen Formen der Beschäftigung. 

Gleichwohl sprechen wir uns deutlich für eine Be-
messung der Arbeitslosengeldhöhe nach Höhe der 
gezahlten Beiträge aus. Es kann nicht sein, dass Kür-
zungen des Arbeitslosengelds vorgenommen wer-
den, nur weil eine Neubeschäftigung angestrebt 
wird, deren Umfang nicht den identischen Wochen-
stunden beim alten Arbeitgeber umfasst. Hier muss 
soziale Gerechtigkeit geschaffen werden, mit Anpas-
sungen an die Bedürfnisse der Leistungsempfänger, 
denn die Wahl eines Jobs mit weniger Wochenstun-
den liegt oft nicht an Unwillen oder Desinteresse, 
sondern an individuellen Bedarfen und Möglichkei-
ten (z.B. Betreuung der Kinder, gesundheitliche 
Gründe etc.) 

Wir befürworten ebenfalls die angestrebte Zusam-
menlegung der beiden Bereiche Berufsberatung und 
Weiterbildungsberatung bei der Bundesagentur für 
Arbeit. Den Weg von einer „Problemgruppenbera-
tung“ hin zu einer proaktiven Beratung für Men-
schen, die noch im Beschäftigungsverhältnis sind, 
aber sich aufgrund von anderen Interessen, gesund-
heitlichen Voraussetzungen oder dem drohenden 
Verlust von Arbeitslosigkeit verändern wollen, hal-
ten wir für dringend notwendig. Ein solcher positi-
ver Effekt muss dann natürlich von einer Auswei-
tung des Eingliederungstitels flankiert werden. 

Dabei wären die Jobcenter und Arbeitsagenturen in 
die Pflicht zu nehmen, individuell angepasste Wei-
terbildungs- und Qualifizierungsangebote zu ermög-
lichen und nicht die Vergabe von Bildungsgutschei-
nen mit der Begründung fehlender Mittel zu verweh-
ren. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)568 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Prof. Dr. Frank Wießner

1. Allgemeines 

Der Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konstatiert 
eine zunehmende Heterogenität von Beschäftigungs-
verhältnissen und Erwerbstätigkeiten, so dass die 
normative Orientierungsfunktion des so genannten 
„Normalarbeitverhältnisses“ zunehmend in Frage 
steht. Stattdessen sind immer öfter unstete und per-
forierte Erwerbsverläufe zu beobachten, in denen be-
fristete Beschäftigung, Teilzeit, temporäre Selbst-
ständigkeit und andere Formen unsicherer und teils 
auch prekärer Erwerbstätigkeit abwechseln. Daraus 
ergeben sich individuelle Lebenslagen und Erwerbs-
situationen, in denen die gegenwärtigen Regelungen 
der Arbeitslosenversicherung den Flexibilitätsanfor-
derungen der heutigen Arbeitswelt nicht immer hin-
reichend gerecht werden. Der Antrag BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zielt darauf ab, diese Lücken mög-
lichst zu schließen und die Leistungen gerechter zu 
gestalten. Darüber hinaus sollen derzeit geltende 
Sonderregelungen von einem transparenteren Sys-
tem abgelöst werden. Der Antrag DIE LINKE themati-
siert ähnliche Gerechtigkeitsprobleme. 

Vor diesem Hintergrund formulieren die beiden 
Fraktionen eine Reihe von Änderungsvorschlägen 
für die Arbeitslosenversicherung. In dieser Stellung-
nahme wird auf die Vorschläge der beiden Fraktio-
nen bezüglich der freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung (§ 28a SGB III) eingegangen. 

2. Diskussion der Vorschläge zur freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung für Selbstständige 

Im Antrag DIE LINKE wird gefordert, den Zugang 
zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung (Versiche-
rungspflichtverhältnis auf Antrag nach § 28a 
SGB III) auch für Personen zu ermöglichen, die eine 
selbstständige Haupterwerbstätigkeit nach einem 

Studium oder aus dem Bezug von Hartz IV aufneh-
men. Im Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird zu-
sätzlich gefordert, die Antragsfrist von gegenwärtig 
drei auf sechs Monate nach Beginn der Selbststän-
digkeit auszuweiten. Weiterhin postuliert dieser An-
trag die Einführung von Wahltarifen anstelle der bis-
her festgelegten Beiträge. Entsprechend soll sich die 
Höhe des Arbeitslosengeldes dann nach der Höhe 
der gezahlten Beiträge richten und nicht mehr wie 
bisher an Qualifikationsstufen orientieren. 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist das „Normalar-
beitsverhältnis“ auf dem Rückzug und mithin als 
Blaupause für eine „normale“ Erwerbsbiographie 
und die entsprechende soziale Absicherung nur 
noch bedingt geeignet. Stattdessen lässt sich oft ein 
Wechsel zwischen individuellen Erwerbs- und 
Nichterwerbsphasen beobachten, in dem auch im-
mer wieder Episoden beruflicher Selbstständigkeit 
auftreten. Die am Arbeitsmarkt geforderte Flexibilität 
sollte jedoch nicht ausschließlich auf Kosten der Er-
werbstätigen realisiert werden. Vielmehr sollten die 
sozialen Sicherungssysteme ebenfalls so flexibel aus-
gestaltet sein, dass ein Wechsel zwischen verschie-
denen Erwerbsformen ohne Lücken in der sozialen 
Absicherung möglich ist. Im Zuge der „Hartz-Refor-
men“ wurde zum 01.02.2006 die Möglichkeit der 
freiwilligen Arbeitslosenversicherung geschaffen. 
Neben den ebenfalls zugangsberechtigten Pflegeper-
sonen und Auslandsbeschäftigten wird sie bis heute 
vor allem von Selbstständigen genutzt.  

Nach anfangs positivem Zuspruch, insbesondere 
durch Gründerinnen und Gründer, die sich mit Un-
terstützung der Arbeitslosenversicherung selbststän-
dig machten, ist die Zahl der freiwillig Versicherten 
nun seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Zum 
Stichtag Ende Februar 2015 wurde ein Bestand von 
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weniger als 100.000 versicherten Selbstständigen be-
richtet. Es ist mithin zu befürchten, dass die freiwil-
lige Arbeitslosenversicherung die intendierte 
Schutzfunktion nicht mehr erfüllt bzw. die Ziel-
gruppe nicht mehr richtig erreicht. Als eine mögli-
che Ursache für die rückläufige Inanspruchnahme 
der Versicherungsoption werden die Beiträge ge-
nannt. Aus einer Befragung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung geht hervor, dass gut 
drei Jahre nach der Existenzgründung rund die 
Hälfte der freiwillig Versicherten trotz weiter beste-
hender Selbstständigkeit aus der Versicherung aus-
geschieden war. Dabei handelte es sich um so ge-
nannte „kalte Kündigungen“. Eigentlich ist eine 
Kündigung der Versicherung erst nach fünf Jahren 
möglich. Doch das Versicherungsverhältnis erlischt 
automatisch, wenn die Versicherten drei Monate 
keine Beiträge zahlen. 

Für das Jahr 2016 beträgt der Beitragssatz 3,0 v.H. 
(wie bei einem Versicherungspflichtverhältnis). Als 
Basis für die Berechnung der Beiträge dient die Be-
zugsgröße (2.905,-- Euro West, 2.520,-- Euro Ost). Für 
das Jahr 2016 ergibt sich für die Selbstständigen ein 
Beitrag von 87,15 Euro (West) bzw. 75,60 Euro (Ost). 
In der zweijährigen Startphase nach der Existenz-
gründung wird der halbe Beitrag (43,58 Euro (West) 
und 37,80 Euro (Ost)) veranlagt. Für einen Gutteil 
der Gründerinnen und Gründer, insbesondere Solo-
Selbstständige, dürfte es allerdings fraglich sein, ob 
nach zwei Jahren in Selbstständigkeit bereits regel-
mäßige Einkünfte in Höhe der Bezugsgröße realisiert 
werden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die 
Option der freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
von Gründerinnen und Gründern wahrgenommen 
wird, die eher ein Scheitern ihrer Unternehmung be-
fürchten. Typischerweise sind dies ältere, weniger 
qualifizierte Personen, die ihre Gründung mit weni-
ger Startkapital realisieren. Solche Gründungen wer-
den oft auch mangels anderer Beschäftigungsalterna-
tiven getätigt. Auch ist zu bedenken, dass bei abhän-
gig Beschäftigten die Hälfte des Versicherungsbeitra-
ges vom Arbeitgeber übernommen wird (§ 346 (1) 
SGB III). 

Der Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greift diese 
Problematik auf. Der Vorschlag eines Wahltarifs mit 
der Möglichkeit, zwischen halbierten und vollen 
Beiträgen zu wählen, dürfte den situativen Gegeben-
heiten und finanziellen Möglichkeiten der Gründe-
rinnen und Gründer besser entgegen kommen als die 
bisherige Regelung. Der Vorschlag sollte aufgegriffen 
werden, damit die freiwillige Weiterversicherung 
der Zielgruppe die vorgesehene Absicherung gegen 
das Risiko der Arbeitslosigkeit wieder besser bieten 
kann. 

Der Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht weiter-
hin vor, die Höhe des Arbeitslosengeldes anhand der 
Höhe der gezahlten Beiträge zu bemessen. Freiwillig 
Versicherte könnten so entsprechend der Selbstein-
schätzung ihres Risikos des Scheiterns und der ggf. 
dann benötigten sozialen Absicherung eine Versi-
cherungsoption auswählen, die sowohl den indivi-
duellen Bedarf und auch die individuellen Möglich-
keiten hinsichtlich der Beiträge besser berücksich-
tigt. In der Begründung zum Antrag BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN wird zurecht kritisiert, dass die ge-
genwärtige Regelung die Höhe des Arbeitslosengel-
des für Selbstständige von der formalen Qualifika-
tion des Versicherten bzw. der Zuordnung zu einer 
von vier Qualifikationsstufen abhängig macht. So er-
hält ein Versicherter der Q-Gruppe 1 (Hoch/-Fach-
hochschule) gegenwärtig 1.415,40 Euro (Ost: 
1.249,50 Euro) pro Monat, ein Versicherter der Q-
Gruppe 4 (keine Ausbildung) hingegen nur 
806,10 Euro (Ost: 687,00 Euro). Die Ungleichbehand-
lung innerhalb der freiwillig Versicherten im Hin-
blick auf die Versicherungsleistung ist eklatant: Die 
Q-Gruppe 1 erhält im Westen die 64 Prozent mehr 
Leistung als Q-Gruppe 4, im Osten sind es sogar 
81 Prozent. Ebenso schafft die gegenwärtige Rege-
lung eine weitere Ungleichbehandlung im Vergleich 
zu versicherungspflichtigen Beschäftigten: Deren 
monatliche Lohnersatzleistung bewegt sich in etwa 
auf dem Niveau des Arbeitslosengeldes der Q-
Gruppe 1. Freiwillig Versicherte, die den Q-Gruppen 
2 bis 4 zugeordnet werden, wären trotz gleicher Bei-
tragszahlung also auch hier im Nachteil. 

Fazit:  

Die gegenwärtige Ungleichbehandlung der verschie-
denen Versichertengruppen (freiwillig Versicherte – 
Pflichtversicherte, sowie innerhalb der freiwillig 
Versicherten in verschiedenen Q-Gruppen) ist durch 
nichts gerechtfertigt und sollte deshalb abgeschafft 
werden. Der im Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
schafft Beitrags- bzw. Leistungsgerechtigkeit. 

Die beiden Anträge fordern außerdem, den Zugang 
zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung auch Per-
sonen zu ermöglichen, die eine selbstständige 
Haupterwerbstätigkeit nach einem Studium oder aus 
dem Bezug von Hartz IV aufnehmen. Im Antrag 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird darüber hinaus ge-
fordert, die Zeit, in der die Aufnahme in die freiwil-
lige Arbeitslosenversicherung beantragt werden 
kann, von gegenwärtig drei auf künftig sechs Monate 
auszuweiten. 

Es gibt keinen plausiblen Grund, bestimmte Grup-
pen von Gründerinnen und Gründern von der Mög-
lichkeit der freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
auszuschließen, sofern es sich bei den Unterneh-
mungen um Neugründungen handelt und die Selbst-
ständigkeit im Haupterwerb ausgeübt wird. Die Ver-
sicherungsoption sollte beispielsweise auch Perso-
nen offenstehen, die sich unmittelbar nach einem 
Studium oder aus dem Bezug von Leistungen der 
Grundsicherung selbstständig machen. Die Koppe-
lung des Zuganges zur freiwilligen Arbeitslosenver-
sicherung an ein vorangegangenes Versicherungs-
pflichtverhältnis, den Bezug einer Entgeltersatzleis-
tung nach dem SGB III oder die Beschäftigung in ei-
ner Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erscheint nicht 
gerechtfertigt.  

Der Vorschlag zur Ausweitung der Antragsfrist the-
matisiert die Probleme und Bedarfslagen der Ziel-
gruppe dieser Versicherungsoption und berücksich-
tigt insbesondere die spezielle Situation in den ers-
ten Wochen und Monaten der beruflichen Selbst-
ständigkeit. Die im Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN genannte Begründung, dass Selbstständige ge-
rade in den ersten Monaten nach der Gründung viele 
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Dinge gleichzeitig zu erledigen haben, ist absolut 
nachvollziehbar. Eine Ausweitung der Antragsfrist 
trägt der Realität der Gründerinnen und Gründer 
besser Rechnung. Eine informierte Entscheidung 

über die Inanspruchnahme der Versicherungsoption 
mit weniger Zeitdruck kann dazu beitragen, soziale 
Risiken im Falle des Scheiterns der Unternehmung 
zu mindern. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)570 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Deutscher Gewerkschaftsbund

Einleitung 

Der DGB unterstützt die Diskussion um die Fortent-
wicklung der Arbeitslosenversicherung. Es ist not-
wendig, die Funktionsfähigkeit der Arbeitslosenver-
sicherung regelmäßig zu überprüfen, wenn sich die 
Risiken für die Beschäftigten ändern. Dabei darf es 
nicht nur darum gehen, die Kosten für die Arbeitslo-
senversicherung niedrig zu halten. Die Arbeitslosen-
versicherung muss so ausgestaltet sein, dass es zu ei-
ner fairen Risikoverteilung zwischen den Beschäftig-
ten, den Arbeitgebern und der Versicherung kommt.  

Die Risiken für die Beschäftigten haben sich insofern 
verändert, weil immer mehr Arbeitsverhältnisse aty-
pisch sind. D. h., sie sind befristet, in Leiharbeit und 
zunehmend sind Beschäftigte als Soloselbständige 
tätig, oft auch unfreiwillig.  

So hat sich die Zahl der befristet Beschäftigten von 
2004 bis 2014 von 1,8 auf 2,7 Mio. erhöht, die Zahl 
der Leiharbeiter/innen rund 400 000 auf 900 000, die 
Zahl der Minijobber/innen von 6,4 auf 7,8 Mio., die 
Zahl der sozialversicherten Teilzeitbeschäftigten von 
4,3 auf 7,4 Mio. und die Zahl der Soloselbstständi-
gen von 1,8 auf 2,2 Mio. Obwohl für diese Beschäf-
tigtengruppen das Arbeitsrecht in vollem Umfang 
gilt, ist jedoch unstreitig, dass ihre Risiken arbeitslos 
zu werden, deutlich höher sind als bei anderen Be-
schäftigtengruppen. Diese Beschäftigungsform haben 
sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
der Regel nicht selbst ausgesucht, sondern vielfach 
sind sie gezwungen, sich auf derartige Arbeitsver-
hältnisse einzulassen. Hinzu kommt, dass die soge-
nannte Aufwärtsmobilität – also die Chance, diese 

                                                                        
1 Volltext hier: http://www.dgb.de/-/7ib 

 

typischen Arbeitsverhältnisse wieder zu verlassen – 
in Deutschland ausgesprochen niedrig ist.  

Die Arbeitslosenversicherung muss den Schutz die-
ser Personengruppen verbessern, ohne dass den Ar-
beitgebern Spielräume eingeräumt werden, ihre Risi-
ken auf die Beitragszahlergemeinschaft abzuwälzen. 

Der DGB hat deswegen in einem umfangreichen Pa-
pier „Für eine sozialstaatliche Arbeitsmarktpolitik“1 
selbst Vorschläge zur Weiterentwicklung der Ar-
beitslosenversicherung vorgelegt. Einige dieser Vor-
schläge finden sich auch in den vorliegenden Anträ-
gen wieder.  

Im Einzelnen:  

1. Absicherung von Soloselbständigen  

Die Zahl der in der Arbeitslosenversicherung versi-
cherten Soloselbständigen hat sich mit Einführung 
der erhöhten Beiträge im Jahre 2011 praktisch hal-
biert, während die Zahl der Leistungsbezieher sich 
nur wenig verändert hat. Die Anhebung des Beitra-
ges hat dazu geführt, dass die Ausgaben und Einnah-
men der Arbeitslosenversicherung sich in etwa die 
Waage halten, allerdings werden diese Beiträge jetzt 
von einem deutlich kleineren Versichertenkreis auf-
gebracht.  

Die Klage, dass die Beiträge von vielen als zu hoch 
empfunden werden, teilt der DGB. Andererseits 
müssen die Einnahmen in einem einigermaßen ange-
messenen Verhältnis zu den Ausgaben stehen. Eine 
dauerhafte Quersubventionierung von Selbstständi-
gen ist aus Gründen der Wettbewerbsneutralität ge-
genüber der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

http://www.dgb.de/-/7ib
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tigung problematisch. Um die Attraktivität der Ar-
beitslosenversicherung zu verbessern, wird vorge-
schlagen, die Gründungsphase auf 5 Jahre zu ver-
längern, gleichzeitig aber auch eine Mindestversi-
cherungszeit einzuführen. In der Gründungsphase 
werden nur die halben Beiträge fällig, so dass die be-
sonderen Belastungen in der Gründungsphase be-
rücksichtigt werden. Durch die Einführung einer 
Mindestversicherungszeit werden die Risiken gleich-
mäßiger verteilt.  

Auf der Leistungsseite werden die Leistungen nach 
der sog. fiktiven Bemessung berechnet. D. h., die 
Höhe des Arbeitslosengeldes ist letztendlich abhän-
gig von der Qualifikation des Selbständigen. Dieses 
Verfahren ist für die Personengruppe der Selbständi-
gen nicht nachvollziehbar. Deswegen sollte einem 
einheitlichen Beitrag auch eine einheitliche Leis-
tung gegenüberstehen. Auch dies würde die Arbeits-
losenversicherung attraktiver machen. Derzeit kön-
nen die Leistungen schwanken zwischen 530 Euro 
und 1.580 Euro. Dies hat zur Folge, dass Personen 
mit einer geringen oder mittleren Qualifikation sich 
vermutlich nicht in der Arbeitslosenversicherung 
versichern, weil sie noch nicht einmal existenzsi-
chernde Leistungen erwarten können. Die Einnah-
mesituation von Selbständigen ist nicht nur von der 
Qualifikation abhängig, sondern auch von dem Ge-
schäftsfeld, dem persönlichen Engagement und dem 
geschäftlichen Umfeld. Insofern besteht kein direkter 
Zusammenhang zwischen der Zahlung des Arbeits-
losengeldes und der Qualifikation. 

Darüber hinaus sollte die Arbeitslosenversicherung 
für weitere Selbständigegruppen geöffnet werden. 
Bei einer wie vom DGB vorgeschlagenen Mindest-
laufzeit ist die Risikoabwägung für die Arbeitslosen-
versicherung darstellbar.  

2. Erweiterung der Rahmenfrist 

Der DGB unterstützt die Vorschläge der beiden Frak-
tionen zur Erweiterung der Rahmenfrist. Dies Thema 
war bereits Gegenstand der Beratungen in der letzten 
Legislaturperiode. Hier muss jetzt endlich eine wirk-
same und dauerhafte Regelung beschlossen werden. 
Gerade prekär Beschäftigte erreichen seit Verkür-
zung der Rahmenfrist auf zwei Jahre oft keinen Leis-
tungsanspruch in der Arbeitslosenversicherung.  

Spezialregelungen für bestimmte Beschäftigtengrup-
pen zu schaffen, ist keine Lösung. Der DGB unter-
stützt deswegen den Vorschlag, erstens die Rahmen-
frist auf drei Jahre zu erweitern und zweitens schon 
bei kürzeren Erwerbszeiten unter 12 Monaten ein 
verkürztes Arbeitslosengeld nach dem Stufenver-
fahren einzuführen. So könnte nach sechs Monaten 
Beschäftigung bereits ein Arbeitslosengeld von drei 
Monaten gewährt werden, nach acht Monaten vier 
Monate, usw. bis nach 12 Monaten der derzeitige 
Leistungsanspruch von sechs Monaten erreicht wird.  

Darüber hinaus unterstützt der DGB die Einführung 
eines Mindestarbeitslosengeldes in Höhe des indivi-
duellen Hartz-IV-Anspruchs. Die Differenz zur Versi-
cherungsleistung muss aus Steuermitteln finanziert 
werden. Durch Einführung des Mindestarbeitslosen-
geldes bleibt der Arbeitslose in der Betreuung der 

Arbeitslosenversicherung und erhält auch die ar-
beitsfördernden Leistungen aus einer Hand. Die bü-
rokratische Doppelbetreuung würde entfallen und 
die Akzeptanz der Arbeitslosenversicherung gestärkt 
werden.  

3. Anpassung des Teilarbeitslosengeldes 

Neue Strategien der Arbeitgeber sind darauf ausge-
richtet, Beschäftigte oftmals nur in Teilzeit zu be-
schäftigen. Dieses Geschäftsmodell ist insbesondere 
in den Dienstleistungsbranchen weit verbreitet. Die 
Teilzeitarbeit ist dabei für den Versicherten oft un-
freiwillig. Viele Beschäftigte sind deswegen auf ei-
nen Zweitjob ebenfalls in Teilzeit angewiesen. Für 
beide Arbeitsverhältnisse werden gleichermaßen So-
zialversicherungsbeiträge gezahlt. Es ist deswegen 
konsequent, diese Beiträge auch gleich zu behandeln 
und nicht nach einem Erst- bzw. Zweitjob zu unter-
scheiden. Wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Ar-
beitnehmer in einem Teilzeitjob arbeitslos wird, 
muss für diese bezahlten Beiträge auch Arbeitslo-
sengeld analog der gezahlten Beiträge gezahlt wer-
den. Gleichzeitig muss den Arbeitsuchenden arbeits-
marktpolitische Hilfe angeboten werden und es 
muss ihnen geholfen werden, eine Ersatzbeschäfti-
gung für die Teilzeitarbeit oder auch alternativ eine 
Vollzeiterwerbstätigkeit zu finden.  

4. Das Hartz-IV-System entlasten 

Es ist arbeitsmarktpolitisch eine unbefriedigende Si-
tuation, wenn zwei Drittel der Arbeitsuchenden im 
Hartz-IV-System betreut werden. Das Hartz-IV-Sys-
tem ist von seinem Charakter ein Sozialhilfesystem, 
das subsidiär eintreten sollte und kein Regelinstru-
ment für die überwiegende Anzahl der Arbeitslosen 
ist. Das Hartz-IV-System ist damit überlastet und 
kann sich nur unzureichend auf die wirklich Bedürf-
tigen und schwierigen Förderfälle konzentrieren.  

Vor diesem Hintergrund setzen Überlegungen des 
DGB an, das Hartz-IV-System strukturell zu entlas-
ten. Die Jobcenter sollten sich mehr und besser mit 
ihren Kernaufgaben befassen können, insbesondere 
mit Langzeitarbeitslosen und Menschen, denen 
keine ausreichende soziale Teilhabe möglich ist.  

Vorgelagerte Probleme sollten in anderen, vorgela-
gerten Politikfeldern gelöst werden. Deshalb fordert 
der DGB, neben dem Prinzip guter Arbeit mit exis-
tenzsichernden Löhnen, einen Ausbau der vorgela-
gerten Leistungen wie der Versicherungsleistung Ar-
beitslosengeld, beim Kindergeld/Kinderzuschlag so-
wie beim Wohngeld. Wer nur wegen seiner Kinder 
und/oder hohen Wohnkosten hilfebedürftig ist, 
sollte nicht Hartz-IV-bedürftig sein. Diese Problemla-
gen gehören nicht ins Jobcenter. Eine Einengung der 
auf Hartz IV angewiesenen Personengruppen auf 
Kernproblemlagen würde die Effizienz der Jobcenter 
erhöhen und gleichzeitig eine Konzentration auf die 
wirklich Hilfebedürftigen ermöglichen.  

Der DGB unterstützt deswegen Vorschläge, um das 
Hartz-IV-System zu entlasten und gleichzeitig die 
Arbeitslosenversicherung zu stärken. 

 So sollten Arbeitslosengeld-Aufstocker/innen ge-
nerell durch die Arbeitsagenturen betreut wer-
den. Die Finanzierung der passiven Leistungen 
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muss aus Steuermitteln erfolgen. Hierfür wird 
ein geeignetes Abrechnungsverfahren entwickelt, 
so dass der Arbeitslosenversicherung die passi-
ven Leistungen intern erstattet werden. Die Ver-
sicherten erhalten lediglich einen Bescheid über 
die gesamten Leistungen. Die Finanzierung der 
aktiven Leistungen erfolgt aus Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung.  

 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit er-
gänzendem Hartz-IV-Anspruch sollten ebenfalls 
von den Arbeitsagenturen betreut und gefördert 
werden. Diese Personengruppe ist bereits be-
schäftigt. Gleichzeitig können die Arbeitsagentu-
ren die Beschäftigten beraten und ihnen Hilfen 
geben, damit sie eine besser bezahlte Tätigkeit er-
reichen und so hilfeunabhängig werden.  

 Die Ausbildungsstellenvermittlung sollte einheit-
lich für alle Jugendlichen durch die Arbeitslo-
senversicherung übernommen werden, auch für 
Jugendliche aus Hartz-IV-Haushalten. Es gibt 
kein Zweiklassen-Vermittlungssystem.  

 Darüber hinaus sollte für alle Rehabilitanden 
das Versicherungssystem zuständig sein. 

Durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollte der 
Übergang von Versicherungsleistungen zum Hartz-
IV-System vermieden werden. Personen, die bisher 
keine Arbeit gefunden haben und deren Versiche-
rungsleistung ausläuft, sollten deswegen gezielt mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert wer-
den.  

5. Stärkung der präventiven Arbeitsmarktpolitik 

Der DGB unterstützt Überlegungen, die Arbeitslosen-
versicherung weiter zu entwickeln und präventive 
Maßnahmen zu stärken. Dies sind in erster Linie 
Maßnahmen der Weiterbildung, die sich auch an Be-
schäftigte richten. Die zunehmend komplexe Ar-
beitswelt erfordert eine ständige Anpassung des Wis-
sens und der Qualifikation. Diese Weiterentwicklung 
im Sinne von lebenslangem Lernen ist in Deutsch-
land noch unterentwickelt. Die Arbeitslosenversi-
cherung kann hier eine starke Rolle einnehmen, 
wenn die Weiterbildungsleistung in andere gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen eingebettet ist.  

Auch die Arbeitgeber, die Tarifvertragsparteien und 
die öffentliche Hand müssen ihre Verpflichtung 
übernehmen. Überlegungen, die Arbeitslosenversi-
cherung im Sinne einer Arbeitsversicherung weiter-
zuentwickeln, werden deswegen vom DGB unter-
stützt, ohne dass wir derzeit ein geschlossenes Kon-
zept anbieten können. In einer ersten Stufe könnte 
die Arbeitslosenversicherung verstärkt Weiterbil-
dungsberatung anbieten. Diese Weiterbildungsbera-
tung wird derzeit in verschiedenen Modellprojekten 
erprobt. Falls diese Modellprojekte erfolgreich sind, 
sollten sie bundesweit ausgeweitet werden.  

Als weitere präventive Maßnahme müssen auch die 
Maßnahmen des Beschäftigtentransfers weiterent-
wickelt werden. Beschäftigtentransfer setzt ein in ei-
ner Phase, wo ohnehin Arbeitslosigkeit droht und 
eine neue berufliche Perspektive erforderlich ist. Es 
ist sinnvoll, gerade in dieser Phase bestehende Qua-
lifikationsdefizite zu beseitigen und gezielt Weiter-
bildung zu fördern.  

Das derzeitige System des Beschäftigtentransfers 
setzt zu sehr auf schnelle Vermittlung und vernach-
lässigt die Weiterbildung und die Anpassung der 
Qualifikation. Dies führt dazu, dass insbesondere 
Personen im höheren Lebensalter oft in prekäre oder 
atypische Beschäftigung ausweichen müssen und 
nicht mehr stabil in den beruflichen Alltag zurück-
finden. In der Arbeitslosenversicherung sollte des-
wegen ein festes Budget für die Weiterbildung in 
Transfermaßnahmen zur Verfügung stellen, das Teil-
nehmern nach einem individuellen Profiling zur 
Verfügung steht.  

Der DGB bedauert in diesem Zusammenhang auch, 
dass die Förderung durch ESF-Mittel beendet wurde. 
Zentraler Auftrag des Europäischen Sozialfonds ist 
es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beim 
Strukturwandel zu begleiten. Der Beschäftigtentrans-
fer ist geradezu idealtypisch für diese Situation. In-
sofern sollten spätestens in der nächsten Förderperi-
ode erneut ESF-Mittel für die Förderung von Weiter-
bildung in Transfermaßnahmen bereitgestellt wer-
den.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)571 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Bundesagentur für Arbeit

Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann, 
Matthias W. Birkwald, Susanna Karawanskij, Katja 
Kipping, Jutta Krellmann, Thomas Lutze, Thomas 
Nord, Dr. Petra Sitte, Azize Tank, Dr. Axel Troost, 
Kathrin Vogler, Harald Weinberg, Birgit Wöllert, 
Pia Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE. 

Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stär-
ken 

Die unter Punkt I. widergegebenen Feststellungen 
betreffen Fragen der Sozialpolitik, so dass die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) hierzu keine Stellung-
nahme abgibt. 

Zu den konkret benannten Zielen nimmt die BA wie 
folgt Stellung: 

Antrag: 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, einen Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung vorzu-
legen, in dem folgende Regelungsgegenstände ent-
halten sind: 

1. Die Zugangsvoraussetzungen für die Arbeitslosen-
versicherung sind wie folgt zu verbessern  

a) Die Rahmenfrist in § 143 SGB III, innerhalb der 
die Anwartschaftszeiten für den Bezug von Arbeits-
losengeld erworben werden muss, wird von zwei auf 
drei Jahre heraufgesetzt. 

b) Die Anwartschaftszeiten in § 142 Absatz 1 Satz 1 
SGB III werden generell auf vier Monate verkürzt 
und die Regelungen des § 142 Absatz 2 SGB III wer-
den aufgehoben. 

BA: 

Werden Erleichterungen beim Zugang zur Arbeitslo-
senversicherung angestrebt, sollten diese vorrangig 
über eine Erweiterung der Rahmenfrist realisiert 
werden.  Hierdurch kann eine angemessene Absiche-
rung mit Blick auf die angestrebte Erleichterung des 
Zugangs und eine angemessene Dauer der Absiche-
rung am ehesten erreicht werden. In dieser Form be-
grüßt die BA grundsätzlich die von der Bundesregie-
rung vorgesehene Erweiterung des Versicherungs-
schutzes. Der Arbeitslosenversicherung würden 
dadurch jährliche Mehrausgaben zwischen 350 und 
370 Millionen Euro entstehen (270 bis 290 Millionen 
Euro für Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit und 
80 Millionen Euro für aktive Arbeitsförderung). Ent-
lastende Effekte für die Grundsicherung von schät-
zungsweise 50 Millionen Euro jährlich, davon 15 
Millionen für Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung, wären zu erwarten. 

Eine Verkürzung der allgemeinen Anwartschaftszeit 
auf vier Monate wird aufgrund des daraus folgenden 
Harmonisierungsbedarfes des übrigen Leistungs-
rechts und aus grundsätzlichen Erwägungen hinge-
gen kritisch bewertet. Eine Reduzierung der Anwart-
schaftszeit bei unveränderter oder gar erweiterter 
Rahmenfrist stellt eine Aushöhlung des Prinzips ei-
ner Risikoversicherung dar. 

Ein Verzicht auf die Regelung des § 142 Abs. 2 SGB 
III mit Beschäftigungskomponente und Entgeltgrenze 
wird unterstützt, weil dies eine deutliche Rechts- 
und Verwaltungsvereinfachung bedeuten würde. Der 
Verzicht wäre auch bereits bei einer isolierten Erwei-
terung der Rahmenfrist gerechtfertigt. 

Letztlich ist die Frage, wie weit oder eng der Zugang 
zur Versicherungsleistung Arbeitslosengeld gestaltet 
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werden soll, eine politische. Die BA weist jedoch da-
rauf hin, dass eine gleichzeitige Erweiterung der 
Rahmenfrist und Reduzierung der Anwartschaftszeit 
voraussichtlich hohe Zusatzkosten verursachen 
würde. Bei einer Rahmenfristerweiterung auf 3 Jahre 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Anwartschaftszeit 
auf 4 Monate, wie im Antrag vorgeschlagen, könnte 
die Arbeitslosenversicherung mit schätzungsweise 
1,3 Milliarden Euro jährlich belasten. Diese Mehr-
ausgaben wären auf geeignete Weise zu kompensie-
ren. 

Antrag: 

c) Der Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung (Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag 
nach § 28a SGB III) wird auch für Selbständige er-
möglicht, die nach einem Studium oder aus dem Be-
zug von Hartz IV eine selbständige Tätigkeit aufneh-
men. 

BA: 

Arbeitslose, die sich selbständig machen, können 
mit einem Gründungszuschuss von der BA gefördert 
werden. Seit dem 01.02.2006 besteht die Möglichkeit 
als Selbständiger, sich über die freiwillige Weiterver-
sicherung (jetzt: Antragspflichtversicherung) gegen 
das Risiko der Arbeitslosigkeit zu versichern.  

Es war Wille des Gesetzgebers, dass nur solche Selb-
ständige den Schutz der Arbeitslosenversicherung 
weiter aufrecht erhalten können, die schon zum Per-
sonenkreis der nach dem SGB III Versicherten gehört 
haben (Vorversicherungszeit). Dazu ist es erforder-
lich, dass sie innerhalb von 24 Monaten mindestens 
12 Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis 
gestanden haben oder unmittelbar vor der Aufnahme 
der selbständigen Tätigkeit eine Leistung nach dem 
SGB III (i.d.R. Arbeitslosengeld) bezogen haben. 

Durch den Antrag würde eine bisher nicht versi-
cherte Personengruppe in den Schutz der Arbeitslo-
senversicherung einbezogen. Für die BA wäre das 
versicherungsrechtlich ein sog. „schlechtes Risiko“, 
weil im Falle der Arbeitslosigkeit Leistungen ge-
währt werden müssten, ohne dass die Selbständigen 
dafür einen Beitrag gezahlt haben. Einer solchen 
Fallgestaltung, namentlich Leistungsgewährung 
ohne vorausgehende Beitragszahlung, sollte mit der 
Hartz-Gesetzgebung entgegen gewirkt werden.  

Dieser Teil des Antrags verfolgt eine Abkehr vom 
Versicherungsprinzip und wird durch die BA nicht 
befürwortet. 

Antrag: 

2. Vermeidung von Hartz-IV-Bedürftigkeit 

a) Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld 

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ge-
mäß § 147 Absatz 2 SGB III ist dahingehend zu er-
weitern, dass nach Versicherungspflichtverhältnis-
sen ab einer Dauer von vier Monaten ein Anspruch 
auf ALG I für zwei Monate besteht. Jede weitere Be-
schäftigungsdauer von 2 Monaten begründet einen 
weiteren Anspruch von einem Monat bis nach 24 

Monaten eine Anspruchsdauer von 12 Monaten Ar-
beitslosengeld erreicht wird. 

Darüber hinaus ist die Dauer des Bezuges des Ar-
beitslosengeldes wie folgt zu erweitern und zu ver-
längern: 

Für jedes Beitragsjahr, welches über die Dauer der 
Versicherungspflicht von 24 Monaten hinausgeht, 
entsteht ein Anspruch auf einen zusätzlichen Monat 
Arbeitslosengeld. 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in-
nerhalb der Rahmenfrist mindestens 24 Monate in 
einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden ha-
ben, gelten darüber hinaus folgende Mindestansprü-
che: 

- 18 Monate für über 50jährige Erwerbslose, 

- 24 Monate für über 55jährige Erwerbslose und er-
werbslose Menschen mit Behinderungen sowie 

- 36 Monate für über 60jährige Erwerbslose. 

Die Bezugsdauer des Teilarbeitslosengeldes gem. § 
162 Absatz 2 Ziffer 3 SGB III wird der Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes gemäß § 147 SGB III ange-
passt. 

BA:  

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld mit einer An-
spruchsdauer ab zwei Monaten aufwärts nach vorhe-
riger Versicherungspflicht von mindestens vier Mo-
naten würde die Gemeinschaft der Beitragszahler 
unverhältnismäßig hoch belasten. Bei Beibehaltung 
der Rahmenfrist von 2 Jahren würde die Arbeitslo-
senversicherung in diesem Fall mit schätzungsweise 
900 Millionen Euro jährlich belastet werden. Dar-
über hinaus könnte bereits nach zwei Monaten ein 
Trägerwechsel erforderlich werden, wodurch ein ho-
her Verwaltungsaufwand verursacht würde.  

Eine Verlängerung der Bezugsdauer für langjährig 
Versicherte sowie ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer würde nur bei einem Teil der Leistungs-
empfänger/-innen eine (ggf. frühere) Inanspruch-
nahme von Leistungen zur Grundsicherung verhin-
dern. Bereits jetzt ist es schon so, dass über 60jährige 
Erwerbslose mehr als doppelt so lange im Bezug von 
Arbeitslosengeld verharren, als der Durchschnitt al-
ler Erwerbslosen. Die Verlängerung der Bezugsdauer 
älterer Arbeitslosengeldempfänger birgt das Risiko 
von Fehlanreizen für den Übergang in Rente auf Kos-
ten der Arbeitslosenversicherung. Der arbeitsmarkt-
politisch wünschenswerte Verbleib älterer Arbeit-
nehmer in Beschäftigung bzw. deren Beschäftigungs-
aufnahme auch zur Fachkräftesicherung wird mit 
Fehlanreizen belastet.  Jeder Monat Leistungsbezug 
von Personen über 50 Jahren kostet die Arbeitslosen-
versicherung mehr als eine halbe Milliarde Euro. 
Studien des IAB von 2015 haben ergeben, dass die 
um drei Monate steigende maximale Anspruchs-
dauer beim Erreichen der Altersgrenze von 50 Jahren 
zu fünf bis zehn Tagen zusätzlicher Arbeitslosigkeit 
führt. Demgegenüber steht, dass die betroffene Al-
tersgruppe in den letzten Jahren einer hohen Dyna-
mik am Arbeitsmarkt unterlegen hat (z.B. höhere Er-
werbsneigung, Altersrente nach 67 und 63 Jahren). 
Insofern können diese monatlichen Ausgaben nicht 
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1:1 hochgerechnet werden. Angesichts der zu erwar-
tenden finanziellen Mehrbelastungen für die Ar-
beitslosenversicherung werden in einer Verlänge-
rung der Bezugsdauer für langjährig Versicherte so-
wie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
keine positiven Aspekte gesehen. 

Studien des IAB von 2014 zufolge, führen längere 
Anspruchsdauern grundsätzlich zu sinkenden Löh-
nen. So fanden die Forscher heraus, dass jeder zu-
sätzliche Monat in Arbeitslosigkeit dazu führt, dass 
der Einstiegslohn um etwa 0,8 Prozent sinkt. Vor 
diesem Hintergrund und dem Ziel, dass auch ältere 
Arbeitslose in eine existenzsichernde und (lohn-
)adäquate Beschäftigung vermittelt werden sollen, 
wird der Vorschlag von der Bundesagentur für Ar-
beit nicht befürwortet. 

Vollarbeitslosigkeit und Teilarbeitslosigkeit stellen 
unterschiedliche Lebenssachverhalte dar. Die unter-
schiedliche Behandlung ist u. a. vor dem Hinter-
grund berechtigt, dass bei Teilarbeitslosigkeit weiter-
hin Einnahmen aus Teilzeitbeschäftigung(-en) erzielt 
werden. Darüber hinaus wird ein Zeitraum von 
sechs Monaten als angemessen angesehen, für die 
verlorene Beschäftigung einen gleichwertigen Ersatz 
zu finden. 

Antrag: 

b) Einführung eines Mindestarbeitslosengeldes 

Es wird ein Mindestarbeitslosengeld eingeführt, da-
mit bei Bedarf ein ergänzender Hartz-IV-Bezug und 
der damit verbundene Verwaltungsaufwand vermie-
den werden. Die Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
auf das aktuelle Grundsicherungsniveau wird vom 
Bundeshaushalt über Steuern finanziert. 

BA: 

Das Arbeitslosengeld ist ein vom Solidaritätsgedan-
ken geprägter sozialversicherungsrechtlicher An-
spruch. Es soll im Versicherungsfall das Arbeitsent-
gelt teilweise ersetzen, dass die oder der Arbeitslose 
wegen der Arbeitslosigkeit aktuell bei Aufnahme ei-
ner Beschäftigung erzielen könnte. Die Höhe der 
Leistung orientiert sich dabei am Arbeitsentgelt und 
der damit verbundenen Beitragszahlungen. 

Bei einer Mindestleistung würde sich die Höhe des 
Arbeitslosengeldes durch Gewährung eines versiche-
rungsfremden Aufstockungsbetrages nicht mehr 
nach der Höhe des Arbeitsentgelts und der geleiste-
ten Beiträge richten. Wegen fehlender Äquivalenz 
würde dies eine Abkehr vom Solidaritätsgedanken 
bedeuten und wäre mit dem Versicherungsprinzip 
nicht vereinbar.   

Mit der Gewährung des steuerfinanzierten Aufsto-
ckungsbetrages erfolgt eine Verlagerung von Grund-
sicherungsleistungen auf das Arbeitslosengeld. Die 
Aufstockungsleistung knüpft jedoch nicht an die ge-
leisteten Beitragszahlungen an, sondern wäre von 
der Allgemeinheit zu tragen, so dass eine Gewäh-
rung ohne zusätzliche Bedürftigkeits-/Vermögens-
prüfung kaum denkbar sein dürfte. 

Die Ermittlung des Aufstockungsbetrages wäre daher 
verwaltungsaufwändig. Ferner wäre es nicht effi-

zient, wenn die BA von Personen, die bereits wäh-
rend der Beschäftigung aufstockende Leistungen 
vom SGB II-Träger erhalten haben, die erforderli-
chen Daten zur Berechnung der aufstockenden Leis-
tungen erneut erheben müsste.  

Darüber hinaus ist bereits durch den Mindestlohn 
auch ein Arbeitslosengeld in einer Mindesthöhe ge-
währleistet. 

Antrag: 

c) Vermeidung von Übergang in Hartz IV 

Ist absehbar, dass drei Monate vor dem Auslaufen 
des Arbeitslosengeldbezuges der Übergang in den 
Leistungsbezug des SGB II droht, ist durch die Ar-
beitsagentur zwingend ein Weiterbildungsangebot o-
der ein Beschäftigungsangebot im öffentlich geför-
derten Bereich zu unterbreiten. 

BA: 

Grundlegende Förderphilosophie des SGB III ist, das 
jeweils das für eine Integration in Arbeit am besten 
geeignete Förderinstrument für die arbeitslose Per-
son zu identifizieren. Inwieweit im Einzelfall die 
Voraussetzungen für die Förderung beruflicher Wei-
terbildung vorliegen, prüfen und entscheiden die 
Agenturen für Arbeit vor Ort unter Berücksichtigung 
des individuellen Förderbedarfs, der Fördervoraus-
setzungen sowie der regionalen Arbeitsmarktsitua-
tion im Rahmen ihrer dezentralen Entscheidungs-
kompetenz. Die Notwendigkeit der Teilnahme an ei-
ner Weiterbildung ist dabei für jeden Einzelfall zu 
prüfen. Die zwingende Unterbreitung eines Weiter-
bildungsangebotes drei Monate vor Auslaufen des 
Arbeitslosengeldbezuges würde dieser Herangehens-
weise auch mit Blick auf die motivationale Grund-
lage bei der zu fördernden Person zuwider laufen 
und die Suche nach alternativen Integrations- und 
Fördermöglichkeiten sowie deren erfolgreiche Um-
setzung deutlich erschweren. 

Die öffentlich geförderte Beschäftigung im SGB III 
im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
(ABM) wurde mit dem Gesetz zur Verbesserung der 
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt zum 
1.4.2012 abgeschafft. Dies war eine Folge der stark 
gesunkenen praktischen Relevanz von ABM. Hinzu 
kam, dass die Arbeitsmarktforschung eine negative 
Wirkung von ABM in Form eines verzögerten Über-
gangs in ungeförderte Beschäftigung festgestellt hat. 
Der Schwerpunkt der Leistungen der aktiven Ar-
beitsförderung soll auf der Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt liegen.  

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird die 
öffentlich geförderte Beschäftigung auf einen arbeits-
marktfernen Personenkreis zur Aufrechterhaltung 
und (Wieder-) Herstellung der Beschäftigungsfähig-
keit fokussiert. Damit sollen auch für diesen Perso-
nenkreis die Chancen auf eine schrittweise Wieder-
eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt ver-
bessert werden. Die Instrumente der öffentlich geför-
derten Beschäftigung sollen jedoch auch im SGB II 
nur dann in Betracht gezogen werden, wenn eine un-
mittelbare Integration in den Ausbildungs- oder Ar-
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beitsmarkt weder durch Vermittlung noch durch Er-
messensleistungen zur Eingliederung erreicht wer-
den kann. 

Antrag: 

d) Die Zumutbarkeit von Arbeit muss neu geregelt 
werden, indem der Qualifikationsschutz gewahrt, 
der Verlauf des Berufslebens berücksichtigt und Ta-
rife bzw. das Mindestlohnniveau eingehalten, die Re-
gelungen zu Flexibilität und Fahrzeiten verbessert 
werden und die politische und religiöse Gewissens-
freiheit berücksichtigt wird. Jede und Jeder hat das 
Recht auf Arbeit und das Recht, konkrete Arbeitsan-
gebote abzulehnen, ohne Sperrzeiten oder andere 
Sanktionen fürchten zu müssen. 

BA: 

Eine Neuregelung der Zumutbarkeitskriterien im 
Sinne des § 140 SGB III ist aus Sicht der BA nicht 
zweckmäßig. Die aktuelle Regelung enthält diverse 
allgemeine sowie personenbezogene Schutzbestim-
mungen, die den Interessen der Arbeitnehmerin/des 
Arbeitnehmers hinreichend Rechnung tragen ohne 
vermittlungshemmend zu wirken. Insbesondere be-
inhaltet die aktuelle gesetzliche Regelung eine 
Schutzbestimmung im Hinblick auf die Höhe des 
Entgelts bei Arbeitsangeboten. Dem Schutz der er-
worbenen beruflichen Qualifikation wird damit indi-
rekt bereits Rechnung getragen. 

Wird ein Vermittlungsangebot abgelehnt, das nicht 
zumutbar im Sinne des Gesetzes ist, tritt bereits nach 
aktueller Rechtslage keine Sperrzeit ein. Sofern der 
Antrag intendiert, die Sperrzeiten als solche abzu-
schaffen, weist die BA auf folgendes hin: 

Durch die Sperrzeitregelungen soll die Versicherten-
gemeinschaft davor geschützt werden, dass Versi-
cherte ohne wichtigen Grund Arbeitslosigkeit her-
beiführen oder an deren Behebung nicht mitwirken. 
Von der Bundestagsfraktion „DIE LINKE“ wird viel-
fach die Verhängung von Sperrzeiten wegen verspä-
teter Arbeitsuchendmeldung kritisiert. Hintergrund 
dieser Regelung ist die Erkenntnis, dass die Integra-
tion von Noch-Beschäftigten in eine Folgebeschäfti-
gung schneller gelingt, als die Integration von Ar-
beitslosen (sogenannte Job-to-Job-Vermittlung). Mel-
det sich der Arbeitnehmer also nicht unverzüglich 
nach Kenntnis über die Beendigung, so wirkt er 
nicht ausreichend bei der Vermeidung des Versiche-
rungsfalls mit. Diese Risikoerhöhung ist deshalb als 
Obliegenheitsverletzung zu qualifizieren. 

Aus Sicht der BA wäre eine Modifizierung / Locke-
rung des Sperrzeitsystems nicht grundsätzlich aus-
zuschließen. Dies dürfte allerdings eine Harmonisie-
rung des übrigen Leistungsrechts erfordern. Die Bun-
desagentur für Arbeit bezweifelt jedoch, dass der 
gänzliche Verzicht auf Sperrzeitregelungen, Men-
schen dem Ziel der Verbesserung ihrer Beschäfti-
gungsstruktur und ihrer Integration in Ausbildung o-
der Arbeit näherbringt. Ein gänzlicher Verzicht auf 
jegliche Verbindlichkeit würde auf dem Rücken der 
Versichertengemeinschaft ausgetragen. Personen, die 
sich nach Kräften bemühen, den Leistungsfall zu 
vermeiden bzw. zu beenden, dürfte dies nur schwer 
zu vermitteln sein. Die Arbeitslosenversicherung 

wurde bewusst als ein System der Risikoversiche-
rung ausgestaltet. Diesem ist immanent, dass gerade 
kein voraussetzungsloser Leistungsanspruch besteht.  

Antrag: 

3. Finanzierung der Arbeitslosenversicherung aus-
bauen 

a) Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähig-
keit der Arbeitslosenversicherung in einer konjunk-
turellen Krise wird die Defizithaftung des Bundes 
wieder eingeführt. 

BA: 

Der Wegfall der Defizithaftung des Bundes in Form 
eines Zuschusses zum 1. Januar 2007 erfolgte vor 
dem Hintergrund der verbesserten Finanzlage der 
Arbeitslosenversicherung. Infolge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden Be-
lastung der Finanzen der BA gewährte der Bund 
2010 über eine gesetzliche Sonderregelung einmalig 
einen Zuschuss zum Ausgleich des Haushaltsdefi-
zits. Diese Praxis zeigt den verantwortungsvollen 
Umgang mit der gegenwärtigen Gesetzeslage. 

Der Wegfall der Defizithaftung fördert den verant-
wortungsvollen Umgang mit den Mitteln der Versi-
chertengemeinschaft und stärkt die Autonomie der 
Selbstverwaltung der BA. Für eine Veränderung 
sieht die BA gegenwärtig keine Veranlassung. 

Antrag: 

b) Arbeitgeber werden wieder stärker an den Kosten 
der Arbeitslosigkeit beteiligt, indem befristet eine ei-
genständige Sonderabgabe von 0,5% der Lohn-
summe zur Förderung von Langzeiterwerbslosen er-
hoben wird. Die Sonderabgabe wird reduziert oder 
komplett erlassen, wenn Langzeiterwerbslose einge-
stellt werden. Die Mittel stehen rechtskreisübergrei-
fend zur Verfügung. 

BA: 

Es handelt sich damit um ordnungspolitische Rege-
lungen, zu denen die Bundesagentur für Arbeit keine 
Stellungnahme abgibt. Dies obliegt der politischen 
Willensbildung.  

Antrag: 

c) Die Pflicht zur Erstattung des Arbeitslosengeldes 
durch den Arbeitgeber im Falle einer Kündigung von 
älteren Beschäftigten (§ 147a SGB III alt) wird wieder 
eingeführt. Von der Erstattungspflicht umfasst ist 
das an den Arbeitslosen für die Zeit nach Vollen-
dung des 57. Lebensjahres gezahlte Arbeitslosengeld 
I, und zwar inklusive der Beiträge zur Kranken-, 
Pflege-, und Rentenversicherung. Längstens kann die 
Erstattungspflicht für 32 Monate andauern. 

BA: 

Mit der Einführung einer Erstattungspflicht (1982) 
sollte der damals zunehmenden Tendenz der „Früh-
verrentung“ und den damit verbundenen Belastun-
gen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung entge-
gengewirkt werden.  
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§ 147a SGB III beinhaltete aufgrund der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorgänger-
regelung zahlreiche Tatbestände, bei deren Vorliegen 
eine Erstattungspflicht nicht eintrat bzw. wegfiel. 
Die Administration war infolge dieser Ausgestaltung 
mit beträchtlichem Aufwand belegt. 

Die Regelung des § 147a SGB wurde zum 1. April 
2012 aufgehoben. Aufgrund des hohen Verwaltungs-
aufwands bei der Bundesagentur für Arbeit und den 
vergleichsweise geringen Einnahmen aus den Arbeit-
gebererstattungen ergab sich ein nachteiliger Kosten-
Nutzen-Effekt. Darüber hinaus wurde über deren 
Auslegung laufend juristisch zwischen Arbeitgebern 
und Verwaltung gestritten.  

Die vorgeschlagene Pflicht zur Erstattung des Ar-
beitslosengeldes bei Kündigung von älteren Beschäf-
tigten müsste die o.g. Befreiungstatbestände eben-
falls berücksichtigen. Die damit einhergehenden Bü-
rokratiekosten (Aufwand bei BA und bei Arbeitge-
bern) stehen in keinem Verhältnis zu den erzielten 
Einnahmen oder potenziell verhinderten Kündigun-
gen. Dies belegen auch die Fallzahlen zu dem zum 
01.04.2012 aufgehobenen § 147a SGB III. 

Die Wiedereinführung einer Erstattungspflicht des 
Arbeitgebers analog zu § 147a SGB III wird daher 
aus Sicht der BA nicht empfohlen. 

Antrag: 

d) Aufgaben, die über Versicherungsleistungen hin-
ausgehend gesamtgesellschaftliche Ziele verfolgen - 
wie etwa Aufwendungen der Bundesagentur für Ar-
beit für Werkstätten für Menschen mit Behinderung, 
Berufsberatung für alle, Finanzierung des Schulab-
schlusses - werden der Arbeitslosenversicherung aus 
Steuermitteln erstattet. 

BA: 

Begrüßt würde eine gesetzliche Klarstellung und An-
erkennung, in welchem Umfang die Aufgaben der 
Arbeitslosenversicherung gesamtgesellschaftlicher 
Natur sind. Auf einer solchen Basis wäre eine finan-
zielle Kompensation für die Belastung der Beitrags-
zahlergemeinschaft anzustreben. Eine Erstattung, 
beispielsweise aus Steuermitteln, sollte möglichst 
verwaltungsarm ausgestaltet sein, z.B. durch pau-
schalierte, jährliche Zuteilungen aus dem Bundes-
haushalt. 

Der Anteil der gesamtgesellschaftlichen Leistungen 
an den Gesamtausgaben der Arbeitslosenversiche-
rung beläuft sich nach Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit seit 2013 auf rund 9 Prozent. Dies ent-
spricht rund 3 Milliarden Euro jährlich. 

 

Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Kerstin 
Andreae, Markus Kurth, Beate Müller-Gemmeke, 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Corinna Rüffer, 
Beate Walter-Rosenheimer, Katharina Dröge, Kai 
Gehring, Britta Haßelmann und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Arbeitslosenversicherung gerechter gestalten und 
Zugänge verbessern 

[Konkrete Forderungen:] 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung 
auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Ar-
beitslosenversicherung gerechter gestaltet, die Zu-
gänge verbessert und sie zukunftstauglich macht. 
Hierfür gilt es: 

1. den Zugang zur Arbeitslosenversicherung an die 
sich wandelnde Arbeitswelt anzupassen. Dazu sol-
len die Beitrags- und Anwartschaftszeiten in der Ar-
beitslosenversicherung grundlegend verändert wer-
den. In Zukunft soll schon nach viermonatiger Bei-
tragszeit ein zweimonatiger Bezug von Arbeitslosen-
geld möglich sein. Die Anspruchsdauer steigt mit 
der Dauer der Beitragszahlung an, das Verhältnis 
von Beitrags- zu Anspruchszeiten (2:1) soll beibehal-
ten werden. Die neuen Anspruchszeiten münden in 
die bereits geltende Regelung ein, die ab einer An-
wartschaft von zwölf Monaten zu einer Anspruchs-
zeit von sechs Monaten führt. Die bürokratische Son-
derregelung für befristet Beschäftigte (§ 142 Abs. 2 
SGB III) wird so überflüssig; 

Erleichterungen beim Zugang zur Arbeitslosenversi-
cherung sollten durch eine Erweiterung der Rahmen-
frist realisiert werden. So kann auch bei unterbro-
chenen Beschäftigungszeiten der Zugang zu der Ver-
sicherungsleistung leichter ermöglicht werden. Da-
mit würde in gewissem Umfang auch die Grundsi-
cherung entlastet. Bei einer Verringerung der An-
wartschaftszeit auf 4 Monate wäre eine Verfestigung 
der Arbeitnehmereigenschaft noch nicht eingetreten, 
was dem Versicherungsprinzip widerspräche. 

Ein Verzicht auf die Regelung des § 142 Abs. 2 SGB 
III mit Beschäftigungskomponente und Entgeltgrenze 
wird befürwortet, weil dies eine deutliche Verwal-
tungsvereinfachung bedeuten würde.  

2. die freiwillige Arbeitslosenversicherung für 
Selbstständige wieder erschwinglich zu machen, für 
alle Selbstständigen zu öffnen und gerechter auszu-
gestalten. Wahltarife sollen dabei mehr Flexibilität 
für Selbstständige ermöglichen. 

a. In Zukunft sollen Selbstständige zwischen zwei 
Möglichkeiten wählen können. Halbierte Beiträge er-
leichtern ihnen künftig den Zugang und den Ver-
bleib in der Arbeitslosenversicherung. Im Falle der 
Arbeitslosigkeit haben sie Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld entsprechend ihrer gezahlten Beiträge. Ent-
scheiden sie sich, die vollen Beiträge zu zahlen, ha-
ben sie Anspruch auf ein entsprechend höheres Ar-
beitslosengeld. 

Die finanzielle Belastung ist bei Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit regelmäßig hoch. Dem ist mit 
der 2-jährigen Startphase mit halbierten Beiträgen 
zur BA Rechnung getragen worden. Volle Beiträge 
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würden zumeist nicht der Lebenswirklichkeit ent-
sprechen und nach dem Vorschlag zu im Verhältnis 
zum Einkommen überhöhten Leistungen führen. 

b. Auch für Selbstständige richtet sich die Höhe des 
Arbeitslosengeldes künftig nach der Höhe der ge-
zahlten Beiträge und nicht mehr nach ihrer Zuord-
nung in Qualifikationsstufen. Das ist fair und unbü-
rokratisch. 

Der Vorschlag entspricht dem Äquivalenzprinzip, 
lässt aber offen, wie die Beiträge zu bemessen wären. 
Die bestehende Regelung knüpft pauschal an die Be-
zugsgröße an. Dies vermeidet aufwändige Prüfungen 
jedes Einzelfalls und zumindest bei sehr geringen 
Einnahmen unbillige Ergebnisse. Könnten anderer-
seits die Selbständigen die Beitragshöhe selbst be-
stimmen, könnten sie nach dem Vorschlag auch die 
Höhe Leistungen frei gestalten. Dies ist der Arbeits-
losenversicherung fremd.  

c. Die freiwillige Arbeitslosenversicherung wird für 
alle Selbstständigen im Haupterwerb geöffnet. So be-
kommen auch Hochschulabsolventen die Möglich-
keit sich für den Fall der Arbeitslosigkeit abzusi-
chern. 

Die freiwillige Arbeitslosenversicherung ist als Wei-
terversicherung konzipiert. So müssen auch die 
Selbständigen zuvor einen nachhaltigen Bezug zur 
Arbeitslosenversicherung haben. Die prinzipielle 
Absicherung Selbständiger durch die Arbeitslosen-
versicherung wäre systemfremd. 

d. Gründer bekommen künftig mehr Zeit, um einen 
Antrag auf freiwillige Arbeitslosenversicherung zu 
stellen. Dazu wird die Frist von drei auf sechs Mo-
nate nach Beginn der Selbstständigkeit erweitert; 

Die Ausschlussfrist bei Antragspflichtversicherung 
ist bereits von anfänglich einem Monat auf drei Mo-
nate verlängert worden. Dies wird als ausreichend 
angesehen. Eine Verlängerung auf sechs Monate mit 
der Folge einer rückwirkenden Versicherung stünde 
in einem Missverhältnis zur Dauer der Anwart-
schaftszeit (12 Monate). 

3. die bestehenden Ungerechtigkeiten in der Arbeits-
losenversicherung zu beenden. 

a. Die Höhe des Arbeitslosengeldes soll sich stets an 
der Höhe der gezahlten Beiträge orientieren. Arbeits-
losen darf das Arbeitslosengeld nicht länger gekürzt 
werden, weil sie nach einem Job suchen, der weni-
ger Wochenstunden hat als ihre alte Stelle. 

Das Äquivalenzprinzip sollte beibehalten werden. 
Danach führen höhere Beiträge zu höheren Alg-Leis-
tungen, wenn auch in Zukunft mit gleicher Wochen-
stundenzahl gearbeitet werden soll. Wird die Zahl 
der zukünftig zu leistenden Wochenstunden vermin-
dert, reduzieren sich auch zukünftige Arbeitsentgelte 
und Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entspre-
chend. Dann erscheint es gerechtfertigt, entspre-
chend der Quote auch die Alg-Leistung zu vermin-
dern.  

b. Die Laufzeit des Teilarbeitslosengeldes, das Mehr-
fachbeschäftige beim Verlust einer ihrer Arbeitsstelle 
beziehen, wird an die normalen Bezugszeiten des 
Arbeitslosengelds angepasst. Der bisher vorgesehene 

sechsmonatige Anspruch auf Teilarbeitslosengeld 
wird gestrichen; 

Die 6-monatige Anspruchsdauer beruht auf der 
früheren Regelung, nach der beim Alg nach Teilzeit-
beschäftigung eine Beschränkung der Verfügbarkeit 
auf Teilzeitbeschäftigungen nur für 6 Monate zuläs-
sig war. Eine Anspruchsdauer von 6 Monaten er-
scheint auch ausreichend, weil im Teilzeitsegment 
höhere Fluktuation vorliegen wird.  

4. die Arbeitslosenversicherung schrittweise umzu-
bauen, mit dem Ziel Investitionen in Beschäftigungs-
fähigkeit in jeder Lebenslage zu ermöglichen. Ar-
beitslosigkeit oder drohender Arbeitsplatzverlust 
darf nicht länger Voraussetzung sein, um Qualifizie-
rungsangebote der Arbeitsförderung in Anspruch zu 
nehmen. So wird lebenslanges Lernen vom Lippen-
bekenntnis zum Leitbild. Zunächst gilt es drei zent-
rale Punkte umzusetzen: 

a. Die Beratungsleistung der Bundesagentur für Ar-
beit wird durch eine Weiterbildungsberatung er-
gänzt, die allen Versicherten und auch Unternehmen 
bei der Ausgestaltung ihrer Weiterbildungsangebote 
offen steht. 

Digitalisierung und Automatisierung werden die Ar-
beitswelt tiefgreifend verändern. Dies betrifft sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer.  

So stehen die Unternehmen vor der Herausforde-
rung, ihre Personalplanung zukunftsfest zu gestalten. 
Die Beschäftigten wiederum müssen ihre beruflichen 
Qualifikationen während des gesamten Erwerbsle-
bens an die sich wandelnden Anforderungen des Ar-
beitsmarktes anpassen. Lebenslanges Lernen ist da-
mit die zentrale Herausforderung der Arbeitswelt 
4.0. 

Im Bewusstsein dieser Entwicklung baut die Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) ihr Beratungsangebot aus 
und entwickelt es kontinuierlich weiter. 

So erprobt die BA mit der „Weiterbildungsberatung“ 
(WBB) seit Frühjahr 2015 ein professionelles Bera-
tungsangebot für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer.  

Die Pilotierung erfolgt in drei Modellen an insgesamt 
15 Standorten. Hauptzielgruppe sind Arbeitslose 
bzw. Arbeitsuchende und von Arbeitslosigkeit be-
drohte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Im 
Rahmen des gesetzlichen Beratungsauftrags (§ 29 
SGB III) steht das Angebot aber grundsätzlich allen 
Kundinnen und Kunden offen. 

Im Zuge der Erprobung werden aktuell Erkenntnisse 
zur inhaltlichen und organisatorischen Ausgestal-
tung des Angebots einer Weiterbildungsberatung ge-
wonnen. Die Erprobungsphase ist auf ein Jahr ange-
legt und wird wissenschaftlich durch das IAB sowie 
das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspo-
litik (ISG) begleitet. Die Entscheidung über eine Fort-
führung ist für Mitte 2016 vorgesehen. 

Neben der Weiterbildungsberatung bietet die BA mit 
der „Qualifizierungsberatung“, Arbeitgebern eben-
falls ein Beratungsangebot an, um die Potenziale ih-
rer Beschäftigten zu identifizieren, diese einzusetzen 
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und systematisch weiter zu entwickeln. Seit Juli 
2013 ist dieses Angebot fest implementiert. 

b. Die bestehenden Programme, die Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsangebote auch für Beschäftigte 
beinhalten, werden ausgebaut. 

c. Ergänzend dazu wird ein Weiterbildungs-BAföG 
eingeführt, das in einem individuellen Mix aus Zu-
schuss und Darlehen die Kosten für Bildungsange-
bote und den Lebensunterhalt während einer Bil-
dungsphase 

Die berufliche Weiterbildungsförderung ist seit vie-
len Jahrzehnten Kernstück der aktiven Arbeitsmarkt-
politik. Mit diesem Instrument kann auf die beson-
deren Anforderungen, die aus den Megatrends auf 
dem Arbeitsmarkt resultieren (demographischer 
Wandel, sich ändernde Qualifikationsanforderun-
gen, Fachkräftebedarf), flexibel reagiert werden. Ihre 
Bedeutung für die öffentliche Arbeitsmarktpolitik 
hat die berufliche Weiterbildungsförderung in den 
letzten Jahrzehnten vor dem Hintergrund unter-
schiedlichster Anforderungen mehrfach unter Be-
weis stellen können. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang der Einsatz des Instruments wäh-
rend der letzten Konjunkturkrise. Und auch im Hin-
blick auf den Fachkräftebedarf ist die Nutzung beruf-
licher Weiterbildung unabdingbar. 

Die Förderung fokussiert auf die Personengruppen, 
für die Qualifizierung zur beruflichen Eingliederung 
notwendig ist. Sie umfasst deshalb Arbeitslose, von 
Arbeitslosigkeit unmittelbar Bedrohte und Personen, 
die nicht über einen anerkannten Berufsabschluss 
verfügen. Neben arbeitslosen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern können daher also auch Be-
schäftigte in die Förderung einbezogen werden. Im 
Bereich der Beschäftigtenförderung bestehen darüber 
hinaus besondere Angebote für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Betrieben mit weniger als 250 
Beschäftigten.  

Auch bei den förderungsfähigen Weiterbildungen 
werden alle arbeitsmarktpolitisch bedeutsamen Maß-
nahmeformen erfasst. Die Förderpalette reicht von 
Lehrgängen, die berufliche Kenntnisse erweitern 
bzw. der technischen Entwicklung anpassen über 
Maßnahmen, die zu einem Abschluss führen (Um-
schulungen) bis hin zu Qualifizierungen, die einen 
beruflichen Aufstieg ermöglichen.  

Das Förderportfolio umfasst damit sowohl hinsicht-
lich des förderungsfähigen Personenkreises als auch 
der zu fördernden Maßnahmen alle arbeitsmarktrele-
vanten Aspekte.  

Ein Blick auf die Inanspruchnahme des arbeits-
marktpolitischen Instruments der beruflichen Wei-
terbildungsförderung zeigt, dass ein Einsatz bei Vor-
liegen der personen- und arbeitsmarktbezogenen Vo-
raussetzungen in großem Umfang erfolgt. So haben 
alleine in den letzten zehn Jahren über 3,6 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Förder-
leistungen profitiert. Etwa 10 Prozent dieser Perso-
nen nahmen dabei an Weiterbildungen teil, die zu 
einem anerkannten Berufsabschluss führen.    

Aus Sicht der BA ist vor diesem Hintergrund der 
Umbau der Weiterbildungsförderung hin zu einem 
Weiterbildungs-BAföG nicht erforderlich.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)572 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Wuppertaler Kreis e.V. Bundesverband betriebliche Weiterbildung

Antrag der Fraktion DIE LINKE.:  
Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stär-
ken 

I. Vorbemerkungen 

Der Wuppertaler Kreis – Bundesverband betriebliche 
Weiterbildung – als der Verband der Weiterbildungs-
einrichtungen der Wirtschaft setzt sich dafür ein, die 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung zu erhalten 
und zielgerecht für den Zweck einzusetzen, für den 
sie gedacht sind, nämlich zur Übernahme eines Teils 
des Arbeitslosigkeitsrisikos von Beschäftigten.  

Die Arbeitslosenversicherung ist keine Versicherung 
gegen Armut und kann und sollte die soziale Grund-
sicherung nicht ersetzen. Eine Ausweitung der pari-
tätisch finanzierten Arbeitslosenversicherung zur 
Entlastung der Grundsicherung ist aus ordnungspoli-
tischen Gründen zu vermeiden.  

Ebenso sollte – um den Anreiz zur möglichst schnel-
len Reintegration in den Arbeitsmarkt zu erhalten – 
immer ein Teil des Einkommensrisikos vom einzel-
nen Beschäftigten getragen werden. Eine Auswei-
tung der Leistungen ist deshalb immer daraufhin zu 
betrachten, ob sie diesen Anreiz verringert und da-
mit in der Summe zu einer Verlängerung von Ar-
beitslosigkeitszeiten und damit einer Erhöhung der 
Arbeitslosenzahlen beiträgt.  

Der Wuppertaler Kreis nimmt als Verband der Wei-
terbildungseinrichtungen der Wirtschaft zu diesen 
Forderungen Stellung. 

II. Zu den geforderten Änderungen im Einzelnen 

1. Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen  

a. Verlängerung der Rahmenfrist nach § 143 
SGB III 

b. Verkürzung der Anwartschaftszeiten 
nach § 142 SGB III 

c. Verbesserter Zugang für Selbstständige 
zur freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung 

Anmerkungen des Wuppertaler Kreises 

Es ist ein berechtigtes Ziel, die Regelungen der Ar-
beitslosenversicherung an die realen Bedingungen 
am Arbeitsmarkt anzupassen, um damit den Zweck 
der Versicherung – die Absicherung des Risikos von 
Beschäftigen arbeitslos zu werden – besser zu erfül-
len. Neben den individuellen Interessen müssen al-
lerdings bei einer Neuregelung immer zwei gesell-
schaftliche Aspekte mit berücksichtigt werden, näm-
lich einerseits die Frage der Finanzierbarkeit und an-
dererseits die Frage der Anreizwirkungen. Vor einer 
Neuregelung sollte deshalb eine Abschätzung der 
Kosten und der gesellschaftlichen Wirkungen vorge-
nommen werden.  

Eine Ausweitung der Leistungen muss entweder 
durch Einsparungen an anderer Stelle innerhalb der 
Arbeitslosenversicherung oder durch entsprechende 
Mehreinnahmen durch positive Beschäftigungswir-
kungen kompensiert werden. Eine Beitragserhöhung 
und damit Erhöhung der Sozialausgabenlast der Ar-
beitnehmer und der Arbeitgeber ist zu vermeiden.  
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2. Vermeidung von Hartz-IV-Bedürftigkeit  

a. Verlängerter Bezug des Arbeitslosengel-
des 

b. Einführung eines Mindestarbeitslosen-
geldes auf Hartz IV Niveau 

c. Vermeidung des Übergangs in Hartz IV 
durch verpflichtende Weiterbildungs- o-
der Arbeitsangebote im öffentlich geför-
derten Bereich 

d. Neuregelung der Zumutbarkeitsregelung, 
Verzicht auf Sperrzeiten und Sanktionen 

Anmerkungen des Wuppertaler Kreises 

Die hier geforderten Änderungen zielen in die Rich-
tung, einen Teil der sog. Hartz-IV-Reformen rückgän-
gig zu machen. Zur individuellen oder sozialen Wir-
kung der Änderungen kann der Wuppertaler Kreis 
keine qualifizierte Prognose abgeben. Grundsätzlich 
weist er aber darauf hin, dass die Wirkung der Hartz-
IV-Regelungen und der dort enthaltenen Anreize zur 
Beschäftigung auf die derzeit sehr positive Arbeits-
marktsituation berücksichtigt werden sollte.  

Individuell ist nachvollziehbar, dass viele beste-
hende Regelungen unter dem Motto „Fördern und 
Fordern“– vor allem von Menschen mit Arbeits-
markthindernissen und Langzeitarbeitslosen – als 
ungerecht und belastend erlebt werden. Für den Ar-
beitsmarkt insgesamt haben die Reformen jedoch po-
sitive Wirkungen gezeigt, die in die Gesamtbetrach-
tung einbezogen werden sollten.  

Der Vorschlag, vor einem Übergang in Hartz IV ver-
pflichtend Weiterbildungs- bzw. Arbeitsangebote im 
öffentlich geförderten Bereich anzubieten, ist aus 
Sicht des Wuppertaler Kreises ausgesprochen kri-
tisch zu sehen. Es würde zur Vermeidung von 
Hartz IV ein „Auffangbecken“ öffentlich geförderter 
Arbeit für Arbeitslose geschaffen, das einen neuen 
Beschäftigungssektor darstellt. Es handelt sich dabei 
offenbar nicht um eine zielgerichtete Maßnahme mit 
dem Ziel der Arbeitsaufnahme, sondern um eine 
Ausweitung der Arbeit im öffentlich geförderten 
Sektor. Dies ist aus Sicht des Wuppertaler Kreises 
wirtschaftspolitisch bedenklich.  

Auch Weiterbildung sollte nicht primär der Vermei-
dung von Hartz IV dienen, sondern das klare Ziel 
der Qualifizierung zur Verbesserung der Chancen 
zur Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt verfol-
gen. Weiterbildung als Selbstzweck ist nicht sinnvoll 
und dient auch nicht der Motivation.  

3. Finanzierung der Arbeitslosenversicherung 
ausbauen 

a. Wiedereinführung der Defizithaftung des 
Bundes 

b. Sonderabgabe für Arbeitgeber für Lang-
zeitarbeitslose, die durch Einstellung von 
Langzeitarbeitslosen verringert werden 
kann 

c. Wiedereinführung der Pflicht zur Erstat-
tung des Arbeitslosengeldes durch die 

Arbeitgeber bei Kündigung älterer Arbeit-
nehmer (ab 57 J.) 

d. Steuerfinanzierung von Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung, die gesamtge-
sellschaftliche Ziele verfolgen 

Anmerkungen des Wuppertaler Kreises  

Hier geht es darum, die Finanzierungsgrundlage der 
Arbeitslosenversicherung dadurch zu erweitern, 
dass mehr Leistungen durch Steuern finanziert wer-
den und darüber hinaus die Arbeitgeber stärker 
durch Beiträge herangezogen werden. Letztlich geht 
es um eine Umverteilung, indem mehr soziale Leis-
tungen von den Steuerzahlern (Arbeitnehmer und 
Unternehmen) bezahlt werden sollen.  

Die Höhe der Steuern und Sozialabgaben sind Wett-
bewerbsfaktoren im internationalen Wettbewerb um 
Arbeitsplätze. Ausgaben aus Steuermitteln sind 
letztlich aus den Haushalten zu tragen und konkur-
rieren auch mit anderen Zielen wie z.B. Innovations-
förderung, Forschungsförderung oder auch dem 
Schuldenabbau. Der Wuppertaler Kreis spricht sich 
dafür aus, den Anteil der Sozialausgaben nicht zu er-
höhen, sondern stattdessen die Rahmenbedingungen 
für wirtschaftlichen Erfolg zu verbessern und damit 
den erreichten Stand der Beschäftigung zu erhalten 
bzw. zu steigern.  

Für den Vorschlag der Wiedereinführung der Erstat-
tung von Arbeitslosengeld durch die Arbeitgeber bei 
Kündigung älterer Arbeitnehmer gibt der Wupperta-
ler Kreis zu bedenken, dass dadurch ein Vermitt-
lungshindernis für ältere Arbeitnehmer in den letz-
ten 10 Jahren vor dem gesetzlichen Rentenalter ent-
stehen könnte, der dem Ziel einer Beschäftigung bis 
zum 67. Lebensjahr widerspricht. 

III. Fazit 

Der Wuppertaler Kreis als Verband der Weiterbil-
dungseinrichtungen der Wirtschaft spricht sich da-
gegen aus, die Vorschläge der Fraktion DIE LINKE 
umzusetzen.  

Die Sozialsysteme müssen finanzierbar bleiben. Eine 
verstärkte Übernahme von Sozialleistungen aus 
Steuermitteln lehnt der Wuppertaler Kreis ab. Die – 
auch mit Hilfe der Reformen im Bereich der sozialen 
Sicherung – erreichten Erfolge beim Abbau der Ar-
beitslosigkeit dürfen nicht gefährdet werden. Verbes-
serungen und Abbau individueller Härten und mög-
licher sozialer Ungerechtigkeiten im Bereich der Ar-
beitslosenversicherung sind wünschenswert, erfor-
dern aber immer eine Gegenfinanzierung innerhalb 
des Systems der Arbeitslosenversicherung. Beitrags-
erhöhungen für Arbeitgeber oder Arbeitnehmer lehnt 
der Wuppertaler Kreis ab.  
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  
Arbeitslosenversicherung gerechter gestalten und 
Zugänge verbessern 

I. Vorbemerkungen 

Die Arbeitslosenversicherung hat als Teil der Sozial-
versicherung als Pflichtversicherung für abhängig 
Beschäftigte die Aufgabe, Risiken des Einkommens-
ausfalls infolge von Arbeitslosigkeit oder sonstiger 
nicht in der Person des Versicherten liegender Ar-
beitsausfälle abzumildern. Das wichtigste finanzielle 
Instrument ist das Arbeitslosengeld, das – wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind – für eine Be-
zugsdauer von bis zu 24 Monaten gezahlt wird.  

Die Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN setzt sich mit 
dem vorliegenden Antrag dafür ein, die Arbeitslo-
senversicherung an die laufende Flexibilisierung am 
Arbeitsmarkt (Patchwork-Karrieren) anzupassen. 
Dazu fordern sie, einige Regelungen zum Zugang zur 
Arbeitslosenversicherung zu verbessern.  

Neben diesen Regelungen, die im Wesentlichen An-
passungen des bestehenden Systems darstellen, ist 
in der Forderung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ein deutlich weitergehender Vorschlag 
aufgenommen mit dem Ziel, die Arbeitslosenversi-
cherung in eine „Arbeitsversicherung“ umzuwan-
deln, die im Sinne des lebenslangen Lernens auch 
für die Weiterbildung und Qualifizierung von Be-
schäftigten Leistungen erbringen soll.  

Der Wuppertaler Kreis – Bundesverband betriebliche 
Weiterbildung – nimmt als Verband der Weiterbil-
dungseinrichtungen der Wirtschaft zu diesen Forde-
rungen Stellung. 

II. Zu den Vorschlägen für Änderungen in der Ar-
beitslosenversicherung im Einzelnen 

1. Veränderung der Beitrags- und Anwartschaftszei-
ten 

2. Verbesserung der freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung für Selbstständige 

3. Beseitigung von Ungerechtigkeiten bei einzelnen 
Regelungen 

Anmerkungen des Wuppertaler Kreises 

Die Überlegungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu einer Anpassung der Regelungen in der 
Arbeitsmarktpolitik an reale Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt sind zu begrüßen. Vor einer politi-
schen Entscheidung für oder gegen eine Verände-
rung sollten allerdings immer zwei Aspekte mit be-
trachtet werden:  

a) Werden durch eine Neuregelung Anreize ge-
schaffen, die negative Folgen für die soziale Si-
cherung haben, z.B. indem unsichere Arbeitsver-
hältnisse entstehen, Mitnahmeeffekte für Perso-
nen oder Unternehmen ermöglicht werden oder 
der Anreiz zur schnellen Aufnahme einer regulä-
ren Beschäftigung sinkt? Die Anreizwirkung der 
einzelnen vorgeschlagenen Änderungen kann 
man nur abschätzen. Bei der Regelung für Teilar-
beitslosenversicherung ist ein Anreiz auf Mit-
nahme vorstellbar.  

b) Sind die Kosten, die für eine Leistungsverbesse-
rung aufgebracht werden müssen, aus den beste-
henden Einnahmen zu finanzieren? Welche Leis-
tungen müssen abgebaut werden, wenn andere 
Leistungen erhöht werden? Eine Forderung für 
Leistungserhöhungen sollte deshalb auch immer 
einen Vorschlag für eine Finanzierung oder Mög-
lichkeiten der Einsparung an anderer Stelle ent-
halten. Ein solcher Vorschlag ist in dem vorlie-
genden Antrag nicht aufgenommen.  

4. Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung zu 
einer Arbeitsversicherung 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
geht hier sehr weit. Der Vorschlag lautet, die Arbeits-
losenversicherung umzuwandeln und nicht mehr 
nur das Risiko der Arbeitslosigkeit finanziell und 
durch Qualifizierungsangebote abzusichern, sondern 
die Arbeitslosenversicherung auch als Finanzie-
rungsinstrument für die berufliche Qualifizierung 
von Beschäftigten heranzuziehen. 

Dazu soll der Grundsatz aufgegeben werden, dass 
die Leistungen der Arbeitslosenversicherung nur für 
Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte ein-
gesetzt werden sollen.  

In einem ersten Schritt sollen drei Maßnahmen um-
gesetzt werden, nämlich  

(a) eine Weiterbildungsberatung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit auch für Beschäftigte und Un-
ternehmen,  

(b) der Ausbau der bestehenden Programme, die sich 
auch an Beschäftigte richten (z.B. Programm We-
GebAU) und schließlich  

(c) Einführung eines Weiterbildungs-BAföG, das für 
Beschäftigte in einem Mix von Zuschuss und 
Darlehen die Finanzierung von Bildungsangebo-
ten und Unterhalt während einer Bildungsphase 
übernimmt.  

Anmerkungen des Wuppertaler Kreises 

Der Wuppertaler Kreis sieht die grundsätzliche Rich-
tung dieser Überlegungen, d.h. die Ausweitung des 
Zuständigkeitsbereiches der Arbeitslosenversiche-
rung auf die berufliche Weiterbildung im Allgemei-
nen, kritisch.  

Der Erhalt der eigenen Berufsfähigkeit (Employabi-
lity) liegt in der Eigenverantwortung jedes Einzel-
nen. Dieses Prinzip gilt es zu stärken und durch 
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zu 
unterstützen.  

Die berufliche Weiterbildung ist in Deutschland 
durch ein breites Angebot mit einem pluralen Anbie-
terspektrum gekennzeichnet. Der Markt deckt den 
Bedarf an individuell bezahlter Weiterbildung und 
den Weiterbildungsbedarf der Unternehmen in guter 
Qualität ab und es besteht keine Notwendigkeit für 
eine staatliche Regulierung. Staatliche Vorgaben, wie 
sie mit einer Ausweitung des Tätigkeitsfeldes des re-
gulierten Segments der öffentlich geförderten Wei-
terbildung zwangsläufig einhergehen würden, wür-
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den nicht nur die individuelle Freiheit einschrän-
ken, sondern unverhältnismäßig in den Wettbewerb 
des Bildungsmarktes eingreifen.  

Eine gesetzgeberische Zuständigkeit des Bundes für 
die berufliche Weiterbildung ist zurzeit nicht gege-
ben, so dass das Vorhaben auch aus diesem Grund 
nicht umsetzbar erscheint.  

(a) Die Bildungs- und Berufsberatung der Bunde-
sagentur für Arbeit kann bereits jetzt auch von 
Beschäftigten wahrgenommen werden. Auch das 
Angebot der Bundesagentur für Arbeit für Berufs-
beratung in Schulen ist ein wichtiger und wert-
voller Beitrag zur Berufsorientierung und für die 
Fachkräftesicherung. Die eigene Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhalten, liegt im unmittelbaren Inte-
resse und der individuellen Verantwortung jedes 
Einzelnen. Das Informations- und Beratungsange-
bot für individuelle Weiterbildung wird von Bil-
dungsunternehmen, Berufsverbänden, Hochschu-
len, Volkshochschulen und auch im Rahmen der 
Verbraucherberatung wahrgenommen. Auch Por-
tale im Internet und Datenbanken sowie Fach-
medien leisten hier Unterstützung. Ein ergänzen-
des öffentliches Angebot ist deshalb aus Sicht 
des Wuppertaler Kreises nicht erforderlich.  

Auch die Ausweitung der Weiterbildungsbera-
tung auf Unternehmen aus den Mitteln der Ar-
beitslosenversicherung ist weder erforderlich 
noch sinnvoll.  

Grundsätzlich sind Unternehmen in der Lage 
ihre Qualifizierungsprozesse und ihre Personal-
entwicklung eigenverantwortlich zu gestalten 
und, wenn Informationsbedarf besteht, dazu 
auch Beratung in Anspruch zu nehmen. Es exis-
tiert ein breites Spektrum an Beratungsmöglich-
keiten für Unternehmen, z.B. durch Verbände, 
Kammern und Bildungseinrichtungen.  

In besonderen Lagen (z.B. aktuell bei der berufli-
chen Integration von Flüchtlingen oder bei der 
Beschäftigung besonderer Zielgruppen wie z.B. 
ehemals Langzeitarbeitsloser) kann eine Beratung 
zu öffentlich geförderten Maßnahmen sinnvoll 
sein, diese ist allerdings auch heute schon mög-
lich. 

(b) Bei dem Ausbau bestehender Programme für 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote 
auch für Beschäftigte muss der Grundsatz, näm-
lich die Zuständigkeit der Arbeitslosenversiche-
rung für Arbeitslose oder in Ausnahmefällen und 
eng begrenzten Programmen für Personen, die 
von Arbeitslosigkeit bedroht sind, eingehalten 
werden. Ein schleichender Übergang in eine 
Übernahme der gesamten beruflichen Weiterbil-
dung in staatliche Verantwortung sollte schon 
aus ordnungspolitischen Gründen vermieden 
werden. 

(c) Ein Weiterbildungs-BAföG auf Darlehensbasis, 
das den Individuen die Finanzierung von Bil-
dungsphasen für ihre berufliche Weiterbildung 
ermöglicht – z.B. im Zusammenhang mit tariflich 
oder betrieblich vereinbarten Sabbatical-Regelun-
gen – ist ein sinnvolles Instrument, das die Ei-
genverantwortung für die berufliche Beschäfti-
gungsfähigkeit stärkt, und wird vom Wuppertaler 
Kreis deshalb begrüßt.  

Zuschüsse sind aus zwei Gründen kritisch zu se-
hen: Mittel der Arbeitslosenversicherung für die 
berufliche Weiterbildung von Beschäftigten ein-
zusetzen, um Unternehmen zu entlasten, ist kein 
sinnvoller Zweck. Für die individuelle Weiterbil-
dung von Arbeitslosen sind bereits ausreichende 
Instrumente vorhanden. Bei Beschäftigten sollte 
der effiziente Einsatz der Mittel im Vordergrund 
stehen, d.h. öffentliche Förderung nur subsidiär 
und mit dem klaren Ziel der Arbeitsmarktorien-
tierung gewährt werden. Zuschüsse an Beschäf-
tigte sollten deshalb auf besondere Zielgruppen 
in von Arbeitslosigkeit bedrohten Situationen be-
schränkt sein. 

III. Fazit 

Der Wuppertaler Kreis spricht sich dafür aus, die 
vorgeschlagenen Verbesserungen und Anpassungen 
beim Zugang zur Arbeitslosenversicherung und zum 
Leistungsbezug daraufhin zu prüfen, welche Anreiz-
wirkungen damit verbunden sein könnten und nur 
diejenigen Änderungen vorzunehmen, bei denen 
eine Abwägung der individuellen und gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen einen positiven Gesamt-
effekt erzielt. Grundsätzlich müssen Leistungserhö-
hungen durch Leistungseinsparungen oder Einnah-
menerhöhungen gegenfinanziert sein, ein Ausgleich 
aus Steuermitteln ist abzulehnen.  

Die Überlegungen zur Ausweitung des Einsatzfeldes 
der Arbeitslosenversicherung auf Beschäftigte lehnt 
der Wuppertaler Kreis nicht nur aus ordnungspoliti-
schen Erwägungen ausdrücklich ab. Er sieht die Ge-
fahr, dass dadurch ein unzulässiger staatlicher Ein-
griff in die unternehmerische Eigenverantwortung 
bei der Gestaltung der Personalentwicklung und der 
betrieblichen Qualifizierungsarbeit geschaffen wird. 
Die Unternehmen sind für den Erhalt der Leistungs-
fähigkeit ihres Personals selbst verantwortlich und 
in diese Verantwortung sollte nicht durch staatliche 
Regelungen eingegriffen werden.  

Negative Auswirkungen auf den Weiterbildungs-
markt und den Wettbewerb sind unvermeidbar. Auf-
grund der Bürokratisierung und Vereinheitlichung, 
die mit der quasi- öffentlichen Finanzierung notwen-
digerweise verbunden sind, sind negative Auswir-
kungen auch auf das Angebotsspektrum und die 
Qualität der Angebote mögliche Folgen. 
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Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Arbeitnehmerkammer Bremen

Zusammenfassung 

Aus Sicht der Arbeitnehmerkammer muss die Reich-
weite der Arbeitslosenversicherung wieder deutlich 
erhöht und dabei die Statussicherung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern wieder leitendes 
Grundprinzip werden. Dafür gilt es insbesondere, 
die Zugangshürden für atypisch Beschäftigte zu sen-
ken, die Dauer des Leistungsbezugs auszuweiten, die 
strukturelle Armutsfestigkeit zu stärken sowie die 
Förderung auch für Beschäftigte zu intensivieren. 
Auf diesem Weg würde sowohl dem Schutzinteresse 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als 
auch dem Ziel einer guten Anpassung von Arbeits-
kräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage Rechnung 
getragen. Die Finanzierungsstrukturen sind unter an-
derem durch einen regelgebundenen Bundeszu-
schuss weiterzuentwickeln. 

Vorbemerkung 

Bis zum Jahr 2005 gab es in der Bundesrepublik zum 
einen das Arbeitslosengeld, das als Lohnersatzleis-
tung aus der Arbeitslosenversicherung über Beiträge 
finanziert wird. Die daran anschließende steuerfi-
nanzierte Arbeitslosenhilfe sollte die Statussiche-
rung auf niedrigerem Niveau ermöglichen. Für Per-
sonen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe wurde Sozialhilfe gezahlt. Im Zuge 
der Reformen nach dem ‚Hartz‘-Konzept wurde die 
Arbeitslosenhilfe als Bestandteil der Arbeitslosen-
versicherung abgeschafft. Neu eingeführt wurde das 
Arbeitslosengeld II, das im Unterschied zur alten Ar-
beitslosenhilfe nur noch das Existenzminimum si-
chert. 

Durch die Reform hat sich eine fundamentale Ver-
schiebung zwischen statusorientierten und Mindest-
sicherungsleistungen ergeben. Während bis 2004 70 
Prozent der Bezieherinnen und Bezieher Leistungen 

erhalten haben, die auf ihr vorheriges Einkommen 
bezogen waren (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe), 
sind es aktuell nur noch knapp 30 Prozent (Arbeits-
losengeld). Mit anderen Worten: Während vor den 
Reformen der Bezug von einkommensbezogenen 
Leistungen dominierte, nehmen jetzt die Fürsorge-
leistungen eine herausragende Position ein. Eine 
ähnliche Verteilung zeigt sich, wenn nicht auf den 
Tatbestand des Leistungsbezugs, sondern auf den 
Status Arbeitslosigkeit fokussiert wird. So werden 
knapp 70 Prozent der Arbeitslosen in der Grundsi-
cherung nach SGB II betreut (bei einer breiten Varia-
tion im Ländervergleich von 82 Prozent in Bremen 
bis zu 49 Prozent in Bayern). Die Arbeitslosenversi-
cherung kann daher im Grunde nur noch als Sonder-
fall der Risikoabsicherung gegen das soziale Risiko 
Arbeitslosigkeit gelten, es dominiert das Fürsorge-
system des SGB II (Rosenthal 2012). 

Doch nicht nur die Abschaffung der Arbeitslosen-
hilfe, sondern Veränderungen innerhalb des Systems 
der Arbeitslosenversicherung selbst wie die erhöh-
ten Hürden beim Zugang, die reduzierte Dauer des 
Leistungsbezugs, die Verschärfungen beim Zumut-
barkeits- und Sperrzeitenrecht sowie Veränderungen 
bei der Ausgestaltung und Nutzung des einstigen 
Herzstücks aktiver Arbeitsmarktpolitik – der Förde-
rung beruflicher Weiterbildung – bilden weitere Ele-
mente, die zu einer Schwächung der etablierten sozi-
alversicherungsförmigen Risikobearbeitung führen. 
Im Ergebnis wurde die Statussicherung als konstitu-
tives Grundprinzip der sozialversicherungsförmigen 
Absicherung bei Arbeitslosigkeit unterminiert und 
es kommt zu einer Abkehr von dem zentralen Ziel 
der auf die Statussicherung orientierten Sozialversi-
cherung: dem Schutz und Erhalt von sozialen An-
spruchsrechten der Mittelschicht (Bothfeld/Rosent-
hal 2014). Dies ist nicht nur aus normativer Perspek-
tive problematisch, da die Entwicklung mit in der 
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Bevölkerung fest verankerten Gerechtigkeitsvorstel-
lungen (Nüchter/Schmid 2012) bricht und damit die 
Akzeptanz in Frage steht. Diese Entwicklung bricht 
sich auch an den Spezifika und den Erfordernissen 
des deutschen Produktionsmodells (Spezialisierung 
auf hochwertige Produktion auf der Basis von Fach-
arbeit und kooperativer Arbeitsbeziehungen). Daher 
muss es aus Sicht der Arbeitnehmerkammer darum 
gehen, die Reichweite der Arbeitslosenversicherung 
deutlich zu erhöhen und die Statussicherung als 
Zielperspektive wieder in den Mittelpunkt zu rü-
cken. Dafür finden sich sowohl in dem Antrag der 
Fraktion Die Linke als auch im Antrag der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen wichtige Hinweise. 

Bewertung der Vorschläge im Einzelnen 

Zugang 

Sowohl die Fraktion Die Linke als auch die Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen schlagen in ihren Anträgen 
erleichterte Zugänge zum System der Arbeitslosen-
versicherung vor. Dabei sind die Rahmenfrist und 
die Anwartschaftszeit entscheidende Stellschrauben. 
Seit 2006 müssen zwölf Beitragsmonate nunmehr in-
nerhalb der letzten zwei Jahre nachgewiesen wer-
den. Um die Zugangshürden abzusenken, soll nach 
beiden Anträgen die Anwartschaftszeit von zwölf 
auf vier Monate reduziert werden. Die Fraktion Die 
Linke schlägt zudem eine Erweiterung der Rahmen-
frist von 24 auf 36 Monate vor. Nach beiden Anträ-
gen soll das Verhältnis von Beitrags- zu Leistungs-
monaten von 2:1 beibehalten werden, die Sonderre-
gelung für kurzfristig Beschäftigte entfallen. 

Die Arbeitnehmerkammer begrüßt grundsätzlich je-
den Vorschlag, der darauf abzielt, Beitragszahlerin-
nen und Beitragszahlern auch Zugang zu Leistungen 
im Falle von Arbeitslosigkeit einzuräumen. Der 
Handlungsbedarf wird deutlich, wenn man sich vor 
Augen hält, dass mittlerweile mehr als ein Fünftel 
der Zugänge aus einer Beschäftigung am ersten Ar-
beitsmarkt an der Arbeitslosenversicherung vorbei 
direkt in SGB-II-Arbeitslosigkeit übergeht. Bedeu-
tende Voraussetzung für die Verbesserung der sozia-
len Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversiche-
rung ist die Ausweitung der Rahmenfrist von zwei 
auf drei Jahre. IAB-Berechnungen belegen, dass 
durch die Reduzierung der Rahmenfrist allein im 
Jahr 2010 50.000 Personen weniger Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld gehabt haben (Jahn/Stephan 2012). 
Auch die Absenkung der Anwartschaftszeit ist ein 
wichtiger Schritt. Die Kombination dieser beiden 
Maßnahmen würde einerseits die Inklusion von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit prekären 
Beschäftigungsbiografien erhöhen und andererseits 
ohne den Rückgriff auf die komplizierte und bis 
heute nahezu wirkungslose Sonderregelung nach § 
142 Absatz 2 SGB III die soziale Absicherung von 
kurzfristig Beschäftigten garantieren. Die Sonderre-
gelung sieht eine verkürzte Anwartschaftszeit von 
sechs Monaten vor, wenn sich die in der Rahmen-
frist zurückgelegten Beschäftigungstage überwiegend 
aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen erge-
ben, die auf nicht mehr als zehn Wochen (vor Juli 
2012 sechs Wochen) im Voraus durch Arbeitsvertrag 
zeit- oder zweckbefristet sind, und das in den letzten 

zwölf Monaten vor der Beschäftigungslosigkeit er-
zielte Arbeitsentgelt die zum Zeitpunkt der An-
spruchsentstehung maßgebliche Bezugsgröße nicht 
übersteigt. Diese Sonderregelung hat sich nicht be-
währt (Werner u.a. 2012): es haben deutlich weniger 
Beschäftigte profitiert als angenommen, zudem 
wurde eine hohe Zahl von Anträgen abgelehnt, was 
für die Intransparenz der Sonderregelung spricht 
(IAB 2012). Auch führen die systemfremden Ele-
mente und darunter insbesondere die Entgeltgrenze 
zu erhöhtem Ressourcenaufwand und einer Fehler-
anfälligkeit im Handeln der Arbeitsverwaltung (Bun-
desagentur für Arbeit 2012). Darüber hinaus haben 
nicht nur im Kulturbereich, auf den die Sonderrege-
lung zugeschnitten sein sollte, sondern auch in an-
deren Wirtschaftszweigen unsichere Beschäftigungs-
biografien an Bedeutung gewonnen, so dass eine 
universelle Lösung für alle Versichertenkreise jen-
seits einer spezifischen Branchenzugehörigkeit ge-
schaffen werden muss. 

In den Anträgen der Fraktion Die Linke und der 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen wird nicht nur der 
Zugang von abhängig Beschäftigten, sondern auch 
von Selbstständigen in die Arbeitslosenversicherung 
adressiert. Die Fraktion Die Linke plädiert dafür, den 
Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
auch für Selbstständige zu ermöglichen, die nach ei-
nem Studium oder aus dem SGB-II-Bezug eine 
selbstständige Tätigkeit aufnehmen. Die Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen favorisiert eine generelle Öff-
nung für alle Selbstständigen, die Einführung von 
Wahltarifen und die Einführung eines Entspre-
chungsverhältnisses von Beiträgen und Leistungen. 

Selbstständige Tätigkeit ist kein traditioneller An-
wendungsbereich des SGB III. Dennoch hat der Ge-
setzgeber Selbstständige als schutzbedürftig in Bezug 
auf das Risiko der Arbeitslosigkeit erkannt, die Ge-
fahr des Verlustes erworbener Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld im Falle eines Scheiterns der Selbst-
ständigkeit soll vermindert werden (Scheidt 2013). 
Wer also noch nicht zum Versichertenkreis gehört, 
kann keine Pflichtversicherung auf Antrag begrün-
den. Die Beitragsberechnung erfolgt nicht einkom-
mensabhängig, sondern wird auf Basis der Bezugs-
größen (West/Ost) bemessen. Für das Jahr 2015 ergab 
sich ein monatlicher Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung von 85,06 Euro (West) bzw. 72,46 Euro 
(Ost). Eine Sonderregelung gibt es für Neugründerin-
nen und Neugründer: Ab dem Zeitpunkt der Auf-
nahme der selbstständigen Tätigkeit plus dem fol-
genden Kalenderjahr (sog. Startphase) müssen pro 
Monat nur die Hälfte der Beiträge entrichtet werden. 
Für die Leistungshöhe ist entscheidend, dass Ar-
beitslose einen Bestandsschutz im Falle vorherigen 
ALG-Bezugs bzw. durch Rückgriff auf einen vorheri-
gen Bemessungszeitraum mit mind. 150 Tagen ALG-
Restanspruch genießen. Nach langjähriger selbststän-
diger Tätigkeit erfolgt in der Regel eine fiktive Be-
messung. Zugrunde gelegt werden vier Qualifikati-
onsgruppen (Hochschul- oder Fachschulausbildung; 
Fachschulabschluss bzw. Meisterqualifikation; abge-
schlossene Ausbildung in anerkanntem Ausbil-
dungsberuf; keine Ausbildung erfordern). Die Leis-
tungshöhe steht damit in keinem direkten Verhältnis 
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zu den geleisteten Beiträgen, da das Äquivalenzprin-
zip keine Anwendung findet. 

Die in beiden Anträgen erkennbare Auffassung, die 
Inklusionskraft der Arbeitslosenversicherung zu stär-
ken und damit auch Selbstständige zu integrieren, 
trifft auf die Zustimmung der Arbeitnehmerkammer. 
Diese Zustimmung speist sich aus zwei Gründen: Ei-
nerseits bliebe die soziale Risikoteilung in Bezug auf 
Arbeitslosigkeit nicht mehr auf die Gruppe der ab-
hängig Beschäftigten beschränkt, andererseits würde 
der Einbezug von Selbstständigen die Absicherung 
von Erwerbsbiografien ermöglichen, die von zumeist 
unfreiwilligen, (un)regelmäßigen Wechseln zwi-
schen abhängigen und unabhängigen Erwerbsformen 
geprägt sind. Zudem würde der Einbezug in solidari-
sche Sicherungssysteme von Personen (insbesondere 
Solo-Selbstständigen) ermöglicht, deren reale Ar-
beitssituation oftmals eher abhängig Beschäftigten 
als Selbstständigen gleichkommt. Zukünftig ist auch 
aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und 
damit aufkommender Arbeitsformen wie Crowd-, 
Cloud- und Clickworking von einer Zunahme ent-
sprechender Risikoprofillagen auszugehen. Der 
schrittweise Einbezug von Selbstständigen wäre ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zur Etablierung ei-
ner universellen Erwerbstätigen- bzw. Arbeitsversi-
cherung. Die Arbeitnehmerkammer schlägt für den 
Regelungsbereich der Arbeitslosenversicherung auf-
grund von Transparenz und Bürokratiereduzierung 
eine Ausgestaltung analog der Regelung zu beitrags-
pflichtigen Einnahmen selbständig Tätiger in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung vor (§ 165 Satz 1 Ab-
satz 1 und Absatz 2 SGB VI). Als beitragspflichtige 
Einnahme wird die einheitliche Bezugsgröße in 
Höhe des Durchschnittsentgelts gesetzt. Versicherte 
können bei der Vorlage von Einzelnachweisen auch 
das tatsächliche Arbeitseinkommen, mindestens 
aber 450 Euro, verbeitragen. Zudem hätten Selbst-
ständige die Wahlfreiheit, im Zeitraum bis zum Ab-
lauf von drei Kalenderjahren nach dem Jahr der Auf-
nahme der selbständigen Tätigkeit zu entscheiden, 
ob sie bereits den vollen oder den hälftigen Beitrags-
satz entrichten wollen. Beiträge und Leistungen 
stünden zukünftig im gewohnten Äquivalenzverhält-
nis, das Modell der Lohnersatzleistungen nach Qua-
lifikationsstufen würde entfallen und damit die 
„Quersubventionierung zugunsten der Höherqualifi-
zierten“ (Evers u.a. 2013) im Vergleich zu geringer 
Qualifizierten und zu Lasten der Solidargemein-
schaft abgeschafft. Zudem müsste der Eintritt in die 
Arbeitslosenversicherung eine Pflichtversicherung 
für die Dauer der Selbstständigkeit auslösen, um in-
dividuelle Kosten-Nutzen-Kalküle zu Lasten der So-
lidargemeinschaft zu vermeiden - aktuell verbleiben 
insbesondere nach der beitragsreduzierten Start-
phase durch adverse Selbst-Selektion der Versicher-
ten vor allem die „schlechten“ Risiken in der freiwil-
ligen Weiterversicherung (Evers u.a. 2013). Eine 
Übertragung der Regelungen nach SGB VI auf das 
SGB III hätte zudem den Vorteil der Einheitlichkeit 
der Ausgestaltung der Sozialversicherungsmitglied-
schaft für Selbstständige und könnte mit einem ein-
heitlichen Beitragseinzugsverfahren verknüpft wer-
den. 

Dauer 

Die Fraktion Die Linke schlägt vor, dass für jedes 
Beitragsjahr, welches über die Dauer von 24 Mona-
ten hinausgeht, ein Anspruch auf einen zusätzlichen 
Monat Arbeitslosengeld entsteht. Für Ältere, die in-
nerhalb der Rahmenfrist mindestens 24 Beitragsmo-
nate aufweisen, sollen zudem Mindestansprüche 
eingeführt werden (Ü 50  18 Monate; Ü 
55/Schwerbehinderte  24 Monate; Ü 60  36 Mo-
nate). 

Neben dem Aspekt des Zugangs zu Lohnersatzleis-
tungen der Arbeitslosenversicherung stellt sich auch 
die Frage nach der angemessenen Dauer des Bezugs 
von Arbeitslosengeld. Die Bezugsdauer wurde in der 
Reformphase Anfang der 2000er Jahre verkürzt. Ak-
tuell sind im Regelfall zwölf Monate Leistungsbezug 
möglich. Für ältere langjährig Beschäftigte gelten 
spezifische Bestimmungen, nach denen für 58-Jäh-
rige und ältere langjährig Versicherte ein maximaler 
Leistungsanspruch von 24 Monaten möglich ist. 

Die Arbeitnehmerkammer teilt die Auffassung, dass 
eine maximale Bezugsdauer von 12 Monaten unzu-
reichend ist. Mit einer Ausweitung der Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes würden nicht nur die Siche-
rungsinteressen der Beschäftigten verfolgt. Lohner-
satzleistungen im Fall von Arbeitslosigkeit fungieren 
auch als Suchhilfe. Damit sind sie ein wichtiges Ele-
ment der Regulierung von Arbeitsbedingungen und 
einer hohen qualifikatorischen Passgenauigkeit 
(‚matching‘) auf dem Arbeitsmarkt (Neubauer/Bäcker 
2003). Denn erst durch hinreichende Lohnersatzleis-
tungen entstehen Spielräume für eine effektive und 
effiziente Anpassung von Arbeitskräfteangebot und 
Arbeitskräftenachfrage. Arbeitslose müssten – auch 
aufgrund der Angst vor dem sozialen Abstieg in die 
Grundsicherung - nicht die erstbesten Stellen anneh-
men, sondern hätten größere Möglichkeiten beim Su-
chen einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung. 
Dieser Aspekt ist besonders vor dem Hintergrund ge-
führter Debatten über Fachkräftesicherung bei einem 
gleichzeitig bedeutenden Anteil unterwertiger Be-
schäftigung von 15 Prozent (Reichelt/Vicari 2014) re-
levant, um Fehlallokationen zu vermeiden. Die nega-
tiv nachhaltigen Wirkungen der Aufnahme einer un-
terwertigen Beschäftigung aus Arbeitslosigkeit ist 
jüngst noch einmal in einer Studie deutlich gezeigt 
worden. Danach erreichen nur die wenigsten über 
den Zwischenschritt einer unterwertigen Beschäfti-
gung wieder einen qualifikationsadäquaten Job 
(Voßemer/Schuck 2015). Die Arbeitnehmerkammer 
plädiert daher für eine Ausweitung des Leistungsan-
spruchs generell auf 24 Monate (bei gleichzeitig in-
tensivierter Förderung, siehe unten) bei einem Ver-
hältnis von zwei Beitragsmonaten zu einem An-
spruchsmonat. Darüber hinaus gehende Sonderrege-
lungen für bestimmte Alters- und Personengruppen 
sowie langjährig Beschäftigte wären dann noch ana-
log der Vorschläge der Fraktion Die Linke vor dem 
Hintergrund der Wahrung des Äquivalenzprinzips 
und einer Ungleichbehandlung im Sinne des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu disku-
tieren. 

Sowohl die Fraktion Die Linke als auch die Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen schlagen eine Abschaffung 
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der spezifischen Regelung der maximalen Bezugs-
dauer beim Teilarbeitslosengeld vor. 

Nach aktueller Rechtslage ist die Dauer des Bezugs 
von Teilarbeitslosengeld auf maximal sechs Monate 
begrenzt (§ 162 Absatz 2 Ziffer 3 SGB III). 

Damit werden Mehrfachbeschäftigte bei Verlust ei-
nes sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisses ohne sachlichen Grund schlechter ge-
stellt als Einfachbeschäftigte, indem die maximale 
Bezugsdauer der Lohnersatzleitung halbiert (bzw. 
bei älteren langjährig Versicherten mehr als halbiert) 
wird. Die Arbeitnehmerkammer unterstützt die Vor-
schläge der Fraktion Die Linke und der Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen, die Bezugsdauer des Teilar-
beitslosengeldes mit der Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes zu synchronisieren. Aufgrund der gerin-
gen Inanspruchnahme des Teilarbeitslosengeldes 
teilt die Arbeitnehmerkammer die im Antrag der 
Fraktion Die Linke geäußerte Einschätzung, dass das 
Teilarbeitslosengeld als Bestandteil des Leistungska-
talogs des SGB III noch zu wenig bekannt ist. Um ei-
nen breiteren Nutzungsgrad sicherzustellen, sollte 
das Teilarbeitslosengeld bekannter gemacht werden. 
So muss sichergestellt werden, dass die Agenturen 
für Arbeit und die Träger der Grundsicherung in der 
Beratung und Antragstellung diese Leistung kennen 
und darauf hinweisen. 

Höhe 

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Vermei-
dung von Bedürftigkeit nach SGB II schlägt die Frak-
tion Die Linke die Einführung eines Mindestarbeits-
losengeldes vor, damit „bei Bedarf ein ergänzender 
Hartz-IV-Bezug und der damit verbundene Verwal-
tungsaufwand vermieden werden“ kann. Die Frak-
tion Bündnis90/Die Grünen plädiert für eine Ab-
schaffung der Minderung des Arbeitslosengeldes, 
wenn Arbeitslose weniger Wochenstunden arbeiten 
wollen als in ihrem bisherigen Beschäftigungsver-
hältnis. 

Nach aktueller Rechtslage beträgt das Arbeitslosen-
geld für Menschen, die ein steuerlich zu berücksich-
tigendes Kind haben, 67 Prozent des Nettoentgelts, 
ohne Kind 60 Prozent. Eine gesockelte Leistung ist 
nicht vorgesehen. 

Die Arbeitnehmerkammer teilt die im Antrag der 
Fraktion Die Linke definierte Zielsetzung der Ver-
meidung von Hilfebedürftigkeit nach SGB II. Für die 
Erreichung dieses Ziels favorisiert die Arbeitnehmer-
kammer Elemente, die die strukturelle Armutsfestig-
keit des Systems der Arbeitslosenversicherung ver-
bessern: Dazu zählt erstens die im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetzes von 1984 und im Rahmen 
des Ersten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, Kon-
solidierungs- und Wachstumsprogramms aus dem 
Jahr 1994 beschlossene Reduzierung des Leistungs-
satzes auf 60 Prozent für Arbeitslose ohne Kinder 
rückgängig zu machen. Aufgrund des hohen Anteils 
von 44 Prozent von Single-Bedarfsgemeinschaften 
unter den Parallelbeziehenden von Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosengeld II (Aufstockende) könnte auf 
diesem Weg die ‚Hartz-IV-Bedürftigkeit‘ reduziert 
werden. Zweitens sollte das Arbeitslosengeld nicht 

gemindert werden, wenn Arbeitslose weniger Wo-
chenstunden arbeiten wollen als in ihrem bisherigen 
Beschäftigungsverhältnis, da dies dem Äquivalenz-
prinzip nicht entspricht. Drittens regt die Arbeitneh-
merkammer an, bei einer bis zu 24 Monaten oder 
noch längeren maximalen Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes die im Jahr 1997 entfallene Dynamisie-
rung des Bemessungsentgeltes wieder einzuführen, 
um das Ziel der Statussicherung über die gesamte 
Bezugsdauer zu gewährleisten und auch damit einen 
Beitrag zur strukturellen Armutsfestigkeit des Sys-
tems zu leisten. Darüber hinaus sieht die Arbeitneh-
merkammer weiterhin Potenziale in der Ausgestal-
tung der vorgelagerten Leistungen wie dem Wohn-
geld, um ‚Hartz-IV-Bedürftigkeit‘ zu reduzieren. 

Perspektivisch könnte über die Einführung einer 
Mindestbemessungsgrundlage als weiteres Element 
nachgedacht werden. Eine Stärkung der versiche-
rungsförmigen Bearbeitung des sozialen Risikos Ar-
beitslosigkeit hat die Bundesregierung mit dem Ge-
setzentwurf „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
Rechtsvereinfachung“ auf den Weg gebracht. Perso-
nen, die neben Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslo-
sengeld auch Arbeitslosengeld II beziehen, sollen 
demnach zukünftig Leistungen der aktiven Arbeits-
marktpolitik vom Träger der Arbeitsförderung nach 
dem SGB III erhalten. Dies verhindert zwar keine Be-
dürftigkeit, sorgt aber dafür, dass beitragsbezogenen 
Leistungen sozialversicherungsförmige Regelungen 
zur Zumutbarkeit und Förderung gegenüberstehen. 

Förderung 

Zur Vermeidung von Hartz-IV-Bedürftigkeit schlägt 
die Fraktion Die Linke vor, dass die Agenturen für 
Arbeit drei Monate vor Auslaufen des Arbeitslosen-
geldbezugs zwingend ein Weiterbildungs- oder Be-
schäftigungsangebot unterbreiten müssen. Zudem 
soll bei der Zumutbarkeit wieder ein Qualifikations-
schutz eingeführt werden. Die Fraktion Bünd-
nis90/Die Grünen möchte die Weiterbildungsbera-
tung bei der Bundesagentur für Arbeit und Förderan-
gebote für Beschäftigte ausbauen. 

Die Arbeitnehmerkammer begrüßt auch diese Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der Arbeitslosenver-
sicherung, weil sie einen Beitrag zur Statussicherung 
der Versicherten leisten. Insbesondere der Qualifika-
tionsschutz ist aus Sicht der Arbeitnehmerkammer 
ein unverzichtbares Element. Von großer Bedeutung 
ist es auch, die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung (FbW) – insbesondere mit Berufsabschluss - 
wieder zu stärken. Anstelle der Verpflichtung der 
Unterbreitung eines entsprechenden Angebots von 
Seiten der Agenturen für Arbeit drei Monate vor 
Auslaufen des Arbeitslosengeldbezugs präferiert die 
Arbeitnehmerkammer, diese Verpflichtung nach drei 
Monaten Leistungsbezug zu setzen und mit Rechts-
ansprüchen der Leistungsbeziehenden zu verknüp-
fen. Eine Stärkung der Weiterbildung und der Bera-
tung für alle Versichertengruppen würde dazu bei-
tragen, nicht nur auf Übergänge von Arbeitslosigkeit 
in Beschäftigung zu fokussieren, sondern unterwer-
tige Beschäftigung insgesamt zu vermeiden und Auf-
stiegsmobilität am Arbeitsmarkt auszulösen (Knuth 
2011). 
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Finanzierung 

Für die Finanzierungsstruktur der Arbeitslosenversi-
cherung macht die Fraktion Die Linke verschiedene 
Vorschläge. Dazu zählt unter anderem, die Defizit-
haftung des Bundes wiedereinzuführen sowie die Fi-
nanzierung von gesamtgesellschaftlichen Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung über Steuermittel zu 
erstatten. 

Beide Vorschläge werden von der Arbeitnehmerkam-
mer unterstützt. Die Wiedereinführung der Defizit-
haftung des Bundes anstelle der aktuell geltenden 
Darlehensregelung würde dazu führen, Schwankun-
gen am Arbeitsmarkt und damit einhergehende Fi-
nanzierungslasten und –risiken nicht einseitig den 
Beitragszahlern – also Versicherten und Betrieben – 
aufzuerlegen. Durch eine Defizithaftung des Bundes 
würden die Risiken der Arbeitsmarktentwicklung 
auf alle Bevölkerungsgruppen verteilt. Aus Sicht der 
Arbeitnehmerkammer sollte zudem ein regelgebun-
dener antizyklischer Bundeszuschusses zur Schaf-
fung einer verlässlicheren Finanzierungsgrundlage 
der Arbeitslosenversicherung eingeführt werden, um 
der Bundesagentur für Arbeit eine mittelfristige Pla-
nungsgrundlage zu sichern (Hausner u.a. 2015). An-
sonsten ist der Spielraum für eine antizyklische Sta-
bilisierung nämlich gering: Die Möglichkeiten für 
den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
werden gerade in den Phasen des Beschäftigungs-
rückgangs dadurch verringert, dass die sinkenden 
(Beitrags-)Einnahmen zunehmend für die Deckung 
der gesetzlich vorgesehenen Ausgaben (unter ande-
rem Lohnersatzleistungen) aufgewendet werden 
müssen. Die Kapazitäten zur Bewältigung eines Ein-
bruchs am Arbeitsmarkt sind erheblich geschrumpft. 
Aber auch im Normalbetrieb wird die Antizipation 
von Beschäftigungsrückgängen auch in Jahren mit 
günstiger Arbeitsmarktlage zu einer zurückhaltenden 
Förderpolitik führen. 

Ebenso ist der Vorschlag zu unterstützen, durch die 
Arbeitslosenversicherung wahrgenommene gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben wie zum Beispiel die Be-
rufsberatung aus Steuermitteln zu finanzieren. Die 
Finanzierung solcher gesamtgesellschaftlichen Auf-
gaben sollte nicht den Beitragszahlenden aufgebür-
det werden und damit zu Lasten von Leistungen für 
Versicherte gehen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)574 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 06. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

1. Einleitung 

Der Antrag „Arbeitslosenversicherung gerechter ge-
stalten und Zugänge verbessern“ der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betont, dass bei der zu-
nehmend heterogenen Arbeitswelt und den zuneh-
mend unsteten Erwerbsverläufen viele Erwerbstätige 
von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen 
bleiben. Andere Erwerbstätige zahlen Beiträge, ha-
ben aber im Falle der Arbeitslosigkeit keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld. Sonderregelungen soll-
ten daher durch ein transparentes System abgelöst 
werden. Perspektivisch soll die Arbeitslosenversi-
cherung aus Sicht der Fraktion zu einer Arbeitsversi-
cherung umgestaltet werden, die die Menschen bei 
Weiterbildung und Qualifizierung unterstützt, bevor 
sie arbeitslos werden.  

Der Antrag „Schutzfunktion der Arbeitslosenversi-
cherung“ der Fraktion DIE LINKE benennt ebenfalls 
als eine zentrale Problemlage, dass immer mehr Bei-
tragszahlerinnen und Beitragszahler aufgrund unsi-
cherer Arbeitsverhältnisse und niedriger Löhne 
keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung 
geltend machen können. Häufig müssen sie das Ar-
beitslosengeld zusätzlich mit Arbeitslosengeld II auf-
stocken; ältere Erwerbslose sehen sich vor dem Ri-
siko, nach dem Arbeitslosengeldbezug und anschlie-
ßendem ALG-II-Bezug direkt in die Altersarmut 
überzugehen. Bei der Leistungsgewährung benennt 
der Antrag Ungleichbehandlungen und Unkenntnis 
über Ansprüche (z.B. beim Teilarbeitslosengeld und 
bei der freiwilligen Arbeitslosenversicherung).  

Hieraus leiten die beiden Fraktionen eine Reihe von 
Änderungsvorschlägen im Bereich der Arbeitslosen-
versicherung ab. Soweit zu den einzelnen Punkten 
                                                                        
1 Zu einem Teil der Vorschläge hat das IAB bereits in der Ausschussdrucksache 18(11)406 Stellung genommen. Die dort 
getroffenen Aussagen werden hier, soweit vorhanden, um neue wissenschaftlicher Erkenntnisse ergänzt. 

wissenschaftliche Befunde vorliegen, stellt das IAB 
diese im Folgenden dar und zieht aus wissenschaft-
licher Sicht Schlussfolgerungen.1  

2. Anspruchsvoraussetzungen auf Arbeitslosengeld 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie die LINKE for-
dern, dass in Zukunft schon nach viermonatiger Bei-
tragszeit ein zweimonatiger Bezug von Arbeitslosen-
geld möglich sein soll. Das Verhältnis von Beitrags- 
zu Anspruchszeiten (2:1) soll beibehalten werden. 
Hierdurch würde auch die bisherige Sonderregelung 
nach § 142 Abs. 2 SGB III überflüssig. Jede weitere 
Beschäftigungsdauer von zwei Monaten soll einen 
weiteren Anspruch von einem Monat begründen, bis 
nach 24 Monaten eine Anspruchsdauer von 12 Mo-
naten Arbeitslosengeld erreicht wird. Die LINKE for-
dert zudem, dass die Rahmenfrist von zwei auf drei 
Jahre heraufgesetzt werden soll. 

2.1. Internationaler Vergleich 

Tabelle 1 stellt dar, wie Rahmenfristen und Anwart-
schaftszeiten für einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld in anderen EU-Ländern ausgestaltet sind. Aus-
gewiesen ist zudem das Verhältnis von Anwart-
schaftszeit und Rahmenfrist, das sich als Regulie-
rungsindikator interpretieren lässt. Höhere Werte 
weisen darauf hin, dass es schwieriger ist, die An-
wartschaftskriterien zu erfüllen. Im Mittel der EU-
28-Länder liegt die Rahmenfrist bei 24,8 Monaten, 
die Anwartschaftszeit bei 10,2 Monaten. Der Regu-
lierungsindikator beträgt im Durchschnitt 0,47. Da-
mit liegt Deutschland mit einem Indikator von 0,50 
zurzeit etwa im Mittel aller EU Länder. 
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Tabelle 1: Anwartschaftszeiten und Rahmenfristen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld in der Europäi-
schen Union, 2014 

  

Anwart-
schaftszeit 

Rahmen-
frist 

(1)/(2) 
 

Anwart-
schaftszeit 

Rahmen-
frist 

(1)/(2) 
(Monate)  

(1) 
(Monate) 

(2)  
(Monate)  

(1) 
(Monate) 

(2) 

Frankreich 4 28 0.1 
Luxem-
burg 

6 12 0.5 

Spanien 12 72 0.2 Österreich 12 24 0.5 

Malta 5 24 0.2 Portugal 12 24 0.5 

Finnland 6 28 0.2 Rumänien 12 24 0.5 
Großbritan-
nien 

6 24 0.3 Schweden 6 12 0.5 

Griechen-
land 

6,6 24 0.3 
Tsche-
chien 

12 24 0.5 

Dänemark 12 36 0.3 Belgien 15,4 27 0.6 

Estland 12 36 0.3 Bulgarien 9 15 0.6 

Ungarn 12 36 0.3 
Nieder-
lande 

6 9 0.7 

Kroatien 9 24 0.4 Polen 12 18 0.7 

Slowenien 9 24 0.4 Slowakei 24 36 0.7 
Deutsch-
land 

12 24 0.5 Lettland 9 12 0.8 

Italien 12 24 0.5 Irland 9,7 12 0.8 

Litauen 18 36 0.5 Zypern 6 6 1.0 

Quelle: OECD, Benefits and Wages, Zusammenstellungen und Berechnungen auf der Basis einzelner Länder-

berichte; Werte gerundet. 

 

Bei einer Senkung der Anwartschaftszeit auf vier 
Monate würde ceteris paribus der Regulierungsindi-
kator auf 0,17 sinken, bei einer gleichzeitigen Ver-
längerung der Rahmenfrist auf drei Jahre würde er 
auf 0,11 zurückgehen. Im internationalen Vergleich 
wäre es in Deutschland damit vergleichsweise ein-
fach, Anspruch auf Arbeitslosenversicherung zu er-
werben. Länder mit einer Anwartschaftszeit unter 
12 Monaten haben meist auch eine kürzere Rahmen-
frist. In Zypern betragen beispielsweise sowohl Rah-
menfrist als auch Anwartschaftszeit sechs Monate, 
so dass Arbeitnehmer vorher ohne Unterbrechung 
beschäftigt gewesen sein müssen, um einen An-
spruch auf Lohnersatzleistung zu erhalten. 

2.2. Empirische Abschätzung 

Hofmann/Stephan (2015) schätzen auf Basis von In-
dividualdaten die direkten kurzfristigen Effekte ei-
ner Veränderung von Rahmenfristen und Anwart-
schaftszeiten. Für die hochgerechnet 3,2 Mio. Perso-
nen, die im Zeitraum Oktober 2012 bis September 
2013 ein Beschäftigungsverhältnis beendeten und 
dann mindestens einen Monat nicht beschäftigt wa-
ren, zeigen die Auswertungen: Eine Anwartschafts-
dauer von vier Monaten hätte zur Folge gehabt, dass 
zusätzlich knapp 200.000 Personen einen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld eingelöst hätten (für die Be-
rechnung wurde die Einlösewahrscheinlichkeit indi-
viduell auf Basis der persönlichen Merkmale vorher-
gesagt). Wäre zeitgleich die Rahmenfrist auf drei 

Jahre ausgeweitet worden, so wären es voraussicht-
lich etwa 210.000 Personen gewesen. Mögliche Ver-
haltenseffekte und längerfristige Effekte sind in den 
Auswertungen nicht berücksichtigt. 

Unter den Personen, die den Anspruch voraussicht-
lich eingelöst hätten, wären bei einer Rahmenfrist 
von zwei Jahren 78.000, bei einer Rahmenfrist von 
drei Jahren 85.000 Arbeitslosengeld-II-Bezieher ge-
wesen. Dabei wäre es aber nur einem Teil von ihnen 
gelungen, die Hilfebedürftigkeit zu verlassen. Rund 
40 Prozent der zusätzlichen Anspruchsberechtigten 
hatten bereits während ihrer letzten Beschäftigung 
mit Arbeitslosengeld II aufgestockt und würden dies 
auch bei einem Bezug von Arbeitslosengeld I weiter 
tun. Bei den restlichen 60 Prozent wäre der Haus-
haltskontext entscheidend dafür gewesen, ob der 
ALG-I-Bezug zur Deckung des Lebensunterhalts aus-
gereicht hätte. 

Die Auswertungen zeigen auch: Bei einer kürzeren 
Anwartschaftszeit oder längeren Rahmenfrist hätten 
– im Vergleich zu den aktuell Anspruchsberechtig-
ten bzw. Leistungsempfängern – mehr jüngere Ar-
beitnehmer, Teilzeitbeschäftigte, Personen ohne Be-
rufsausbildung, Personen aus der „Vermittlung und 
Überlassung von Arbeitskräften“, zuvor im Gastge-
werbe Beschäftigte und Personen mit relativ niedri-
gem Einkommen Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
gehabt. 
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2.3. Pro und Contra 

Aus versicherungsökonomischer Sicht sollen An-
wartschaftszeit und Rahmenfrist Arbeitnehmer ge-
gen das Risiko der Arbeitslosigkeit absichern, die in 
zeitlicher Nähe zum Eintreten des Versicherungsfalls 
eine Mindestdauer versicherungspflichtig beschäftigt 
waren. Derzeit muss ein Arbeitnehmer in den beiden 
Vorjahren im Schnitt sechs Monate pro Jahr arbeiten, 
um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu erwer-
ben. Bei einer Anwartschaftszeit von vier Monaten 
und einer Rahmenfrist von zwei bzw. drei Jahren 
würden 2,0 bzw. 1,3 Monate pro Jahr ausreichen. Die 
kürzeren Anwartschaftszeiten hätten dann (kurzfris-
tige) positive Effekte auf die finanzielle Lage Arbeits-

loser, die den hierdurch entstandenen Anspruch ein-
lösen, wenn entweder der Arbeitslosengeldanspruch 
über dem Grundsicherungsniveau der Bedarfsge-
meinschaft liegt oder kein Anspruch auf Grundsi-
cherung besteht.  

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es Gründe für so-
wie gegen eine Verkürzung der Anwartschaftszeit 
bzw. eine Verlängerung der Rahmenfrist. Tabelle 2 
fasst die wichtigsten Argumente für und gegen eine 
Ausweitung der Rahmenfrist bzw. eine Verkürzung 
der Anwartschaftszeit zusammen (für eine ausführli-
che Diskussion s. Jahn/Stephan 2012). Die Gewich-
tung der Argumente ist eine politische Entschei-
dung. 

Tabelle 2: Zusammenfassung der wichtigsten Argumente für und gegen eine Verkürzung der Anwartschaftszeit 
und eine Ausweitung der Rahmenfrist in der Arbeitslosenversicherung 

  Pro Contra 

Gesamtwirtschaftliche  
Wirkungen 

 Niedrigere Armutsrate 
 Eventuell höhere Arbeitslosen-

quote  

Wirkung auf die  
Arbeitslosenversicherung und 
das System der Grundsiche-
rung 

 Vereinfachungen gegenüber der 

derzeitigen Regelung zur kurzen 

Anwartschaftszeit 

 Weniger Anspruchsberechtigte in 

der Grundsicherung 

 Geringere Ausgaben für das steuer-

finanzierte ALG II 

 Mehr Anspruchsberechtigte in 

der Arbeitslosenversicherung 

 Höhere Ausgaben für das bei-

tragsfinanzierte ALG I 

 Mehr registrierte Arbeitslose (da 

höherer Anreiz zur Meldung) 

Effekte für Arbeitslose nur 
dann, wenn der Anspruch 
neu erworben wird und  

a) das ALG I über dem Grund-
sicherungsniveau der Be-
darfsgemeinschaft liegt oder  

b) auf Grundsicherung kein 
Anspruch besteht. 

 Niedrigeres Armutsrisiko 

 Bessere Planungssicherheit 

 Aufnahme kurzer Arbeitsverhält-

nisse wird attraktiver 

 Geringere Anreize, auf eine dau-

erhafte Integration in den Ar-

beitsmarkt hinzuarbeiten 

 Mögliche Mitnahmeeffekte (An-

reiz zur Meldung trotz fehlender 

ganzjähriger Verfügbarkeit) 

 Hemmschwelle für arbeitgeber-

seitige Entlassungen sinkt (z.B. 

saisonal), da verbesserte Absi-

cherung 

 Häufigerer Wechsel zwischen 

den Rechtskreisen, wenn sich an 

einen ALG-I-Bezug ein ALG-II-

Bezug anschließt 

 

 

 

3. Selbständige in der Arbeitslosenversicherung 

Selbständige haben die Möglichkeit, ein Versiche-
rungspflichtverhältnis auf Antrag einzugehen und 
sich so gegen Arbeitslosigkeit zu versichern. Der 
Auffassung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zufolge 
soll sich die Höhe des Arbeitslosengeldes aus der 
Versicherung auf Antrag künftig nach der Höhe der 
gezahlten Beiträge und nicht mehr nach der Zuord-
nung in Qualifikationsstufen berechnen. Außerdem 

sollen Selbstständige zwischen zwei Tarifen wählen 
können: Bei halbierten Beiträgen sollen sie An-
spruch auf Arbeitslosengeld entsprechend ihrer ge-
zahlten Beiträge haben, bei vollen Beiträgen auf ein 
entsprechend höheres Arbeitslosengeld. Die Frist zur 
Antragstellung soll von drei auf sechs Monate nach 
Beginn der Selbstständigkeit erweitert werden. Die 
Arbeitslosenversicherung für Selbständige – und 
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dies fordert auch DIE LINKE – soll für alle Selbst-
ständigen im Haupterwerb geöffnet werden (auch 
Hochschulabsolventen). 

3.1 Entscheidung für ein Versicherungspflichtver-
hältnis auf Antrag 

Das Erwerbsleben vieler Existenzgründer weist zu-
nehmend einen Episodencharakter auf (Noll/Wieß-
ner 2006). Neugründer erzielen häufig zu geringe 
Einkünfte, um Rücklagen zur Absicherung von Peri-
oden mit niedrigen Auftragseingängen bilden zu 
können (Betzelt/Fachinger 2004). Darüber hinaus 
sind Selbständige im Vergleich zu abhängig Erwerb-
stätigen größeren Existenzrisiken ausgesetzt. Bei ei-
ner schlechten Auftragslage oder gar Geschäftsauf-
gabe bleibt Gründern daher oft nur die Möglichkeit, 
Grundsicherung für hilfebedürftige Arbeitsuchende 
zu beantragen. Vor diesem Hintergrund hatte die 
Einführung der freiwilligen Weiterversicherung im 
Jahr 2006 primär das Ziel, bei einer drohenden oder 
bereits eingetretenen Arbeitslosigkeit Hemmnisse für 
den Schritt in die Selbständigkeit abzubauen, um so 
eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Sie sollte ver-
hindern, dass Arbeitslose bzw. sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte durch die Gründung den be-
reits erworbenen Versicherungsschutz verlieren (BT-
Drs. 16/1842). 

Die Regelung gilt als sozialpolitische Innovation, 
wird aber nur von einem Teil der Gründer in An-
spruch genommen. Auswertungen von Befragungs-
daten kamen zu dem Ergebnis, dass nur etwa die 
Hälfte aller mit Gründungszuschuss Geförderten 
eine Arbeitslosenversicherung auf Antrag abschließt 
(Evers et al. 2013, Evers und Schleinkofer 2015). Di-
rekt nach der Reform im Jahr 2011 sei der Anteil 
noch um acht Prozentpunkte (von 53 auf 45 Prozent) 
gesunken. Aktuelle Auswertungen des IAB auf Basis 
neu erschlossener administrativer Daten deuten auf 
einen noch niedrigeren Anteil Versicherter in dieser 
Gruppe von etwa 30 Prozent hin. Der Anteil ungeför-
derter Gründer mit einer freiwilligen Arbeitslosen-
versicherung liegt in den Befragungsdaten mit rund 
20 Prozent noch deutlich darunter (Evers et al. 
2013). Evers et al. (2013) führten auch deskriptive 
Analysen zu möglichen Selektionseffekten durch. Im 
Durchschnitt versichern sich eher Hochqualifizierte, 
ehemals Arbeitslose, ältere Menschen, Gründer mit 
geringem Startkapital, Personen in Ostdeutschland 
und Gründer ohne Migrationshintergrund. 

Die geringe Verbreitung kann mehrere Ursachen ha-
ben. Rationale und perfekt informierte Personen 
könnten die für sie (im Erwartungswert) optimale 
Entscheidung getroffen haben. Denkbar ist aber 
auch, dass das wahrgenommene Risiko der Arbeits-
losigkeit aufgrund der guten Arbeitsmarktentwick-

                                                                        
 Die mikrosoziologischen Befunde stammen aus dem laufenden IAB-Forschungsprojekt Arbeitslosenversicherung bei Solo-
Selbständigen: Eine qualitative Evaluation der freiwilligen Weiterversicherung, in dem im Jahr 2013 u.a. die Lebenswirk-
lichkeit und die soziale Absicherung von Solo-Selbständigen untersucht wurde. Die Datengrundlage bilden 36 qualitative 
Interviews mit 37 Selbständigen, die in der Regel früher im Angestelltenverhältnis arbeiteten, eine berufsbiographische 
Phase der Arbeitslosigkeit erlebten, sich dann aus der Arbeitslosigkeit heraus selbständig machten und die Intention hat-
ten, die Antragspflichtversicherung abzuschließen. Die meisten Interviewten erhielten den Gründungszuschuss. In den 
Beratungsgesprächen in den Agenturen für Arbeit bzw. Existenzgründerseminaren wurde ihnen das Versicherungspflicht-
verhältnis auf Antrag empfohlen. 

lungen niedrig ist, die Versicherung dem unterneh-
merischen Selbstverständnis vieler Personen wider-
spricht, Antragsfristen nicht eingehalten werden, die 
Versicherungsbeiträge schlicht als zu hoch empfun-
den werden oder aber der Kenntnisstand über die 
Versicherungsmöglichkeit unzureichend ist (Evers et 
al. 2013; Evers und Schleinkofer 2015).  

Wie qualitative Befunde zeigen, verfolgen Selbstän-
dige mit einer Versicherung unterschiedliche Mo-
tive: Der Versicherungsschutz gegen Arbeitslosigkeit 
produziert bei Gründungen aus der Arbeitslosigkeit 
heraus bei den untersuchten Selbständigen in der 
von Unsicherheit geprägten Startphase ein Gefühl 
von Sicherheit für einen anfangs geringen Beitrags-
satz. Dieses Motiv der Sicherheit dominiert auch 
dann in den ersten Jahren, wenn die Einnahmen aus 
der Selbständigkeit als gut bewertet werden. Zudem 
kann der Abschluss eines Versicherungspflichtver-
hältnisses auf Antrag geeignet sein, um nach einem 
möglichen Scheitern der Selbständigkeit den soforti-
gen Bezug von Arbeitslosengeld II zu vermeiden. 
Hier können vergangene, biographisch erlebte 
Grundsicherungsperioden eine Rolle spielen, die mit 
gesellschaftlicher Stigmatisierung in Verbindung ge-
bracht werden. Schließlich bietet die Antragspflicht-
versicherung Zugang zu Beratung, Vermittlung und 
Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) und fungieren somit als „Eintrittskarte zum 
Club ‚Arbeitslosenversicherung‘“. Die Möglichkeit, 
ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag einge-
hen zu können, wird von den interviewten Solo-
Selbständigen prinzipiell als positiv bewertet und 
trägt den veränderten Arbeitswelten, die Phasen der 
Selbständigkeit enthalten können, Rechnung. 

3.2 Höhe des Arbeitslosengeldes aus der Versiche-
rung auf Antrag 

Die Höhe des Arbeitslosengeldes wird – falls in den 
letzten zwei Jahren vor Beginn der Arbeitslosigkeit 
nicht mindestens 150 Tage Arbeitsentgelt aus einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung erzielt 
wurde – anhand eines fiktiven Entgelts ermittelt. 
Diese Konstellation führt wohl auch dazu, dass bei 
den interviewten Solo-Selbständigen aus der qualita-
tiven Studie die Konditionen der Antragspflichtver-
sicherung im Leistungsfall nur in Ausnahmefällen 
bekannt sind. In der Regel wird davon ausgegangen, 
dass die Höhe des Arbeitslosengeldes im Vergleich 
zur letzten Arbeitslosenperiode gleich bleibt. Dies ist 
aber nur unter der oben genannten Bedingung der 
Fall. Ansonsten wird die Höhe des Arbeitslosengel-
des nach einem fiktiven Arbeitsentgelt berechnet, 
das a) von der Beschäftigung, auf die sich die Ver-
mittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit für 
den Arbeitslosen richten, b) von der für die Aus-
übung dieser Beschäftigung erforderlichen Qualifika-
tion des Kunden (keine Ausbildung, abgeschlossener 
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Ausbildungsberuf, Fachschule/Meister, Hoch-/Fach-
hochschule), und c) von der Region (Ost/West) be-
stimmt wird. Diejenigen, die diese Versicherungsbe-
dingungen kennen, sind in der Regel Akademiker, 
die von der Regelung aufgrund der Eingruppierung 
in die höchste Qualifikationsgruppe profitieren.  

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die bisherige 
Höhe des Arbeitslosengeldes abhängig von der Qua-
lifikation der vormals Selbständigen als Vergleichs-
punkt für die Vorschläge zur Änderung der Berech-
nung des Arbeitslosengeldes. Der Übersichtlichkeit 
halber werden nur Werte für Westdeutschland und 
Personen in Steuergruppe III ohne Kinder ausgewie-
sen. Alle folgenden Zahlenbeispiele beziehen sich 
ebenfalls auf diese Konstellation.

Tabelle 3: Richtwerte für monatliches Arbeitslosengeld nach Selbständigkeit 

Qualifikationsgruppe monatliches Arbeitslosengeld 

Hoch-/Fachhochschule  

(Qualifikationsgruppe 1) 

1.415,40 Euro 

Fachschule/Meister 

(Qualifikationsgruppe 2) 

1.230,00 Euro 

Abgeschlossener Ausbildungsberuf 

(Qualifikationsgruppe 3) 

1.027,50 Euro 

Keine Ausbildung 

(Qualifikationsgruppe 4) 

806,10 Euro 

Richtwerte für Westdeutschland für Personen in Steuerklasse III ohne Kinder.  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2015)  

 

Im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird vor-
geschlagen, dass die Höhe des Arbeitslosengeldes 
künftig anhand der Beitragshöhe ermittelt wird. Hier 
wird angenommen, dass die bisher verwendete Be-
zugsgröße von 2.905 Euro auch künftig bei der Bei-
tragszahlung zugrunde gelegt wird und weiterhin 
alle versicherten Selbständigen einheitliche Beiträge 
in Höhe von 87,15 Euro (nach der Startphase) zah-
len. In der Startphase, die bis zum Ende des auf die 
Gründung folgenden Kalenderjahres dauert, zahlen 
Selbständige bisher nur die Hälfte des Beitrags, ohne 
dass sich dies auf die Höhe des Arbeitslosengeldes 
auswirkt. Im Folgenden wird davon ausgegangen, 
dass diese Startphase entweder in dieser Form beibe-
halten wird oder von Beginn der Selbständigkeit an 
die vollen Beiträge gezahlt werden.  

Die vorgeschlagene Berechnung des Arbeitslosengel-
des anhand des Beitrags führt zu einem monatlichen 
Arbeitslosengeld in Höhe von 1.252,20 Euro (Bunde-
sagentur für Arbeit, 2016). Damit steigt das Arbeits-
losengeld für Personen ohne Ausbildung (Qualifika-
tionsgruppe 4) um über 50 Prozent und für Personen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung (Qualifikati-
onsgruppe 3) um über 20 Prozent. Für Personen mit 
Fachschul- oder Meisterabschluss (Qualifikations-
gruppe 2) ergibt sich eine Erhöhung um etwa zwei 
Prozent. Demgegenüber steht eine Verringerung des 
Arbeitslosengeldes für Personen mit (Fach-)Hoch-
schulabschluss (Qualifikationsgruppe 1) um über 10 
Prozent. Im Folgenden wird davon ausgegangen, 
dass die vergleichsweise geringfügige Erhöhung des 

Arbeitslosengeldes für Personen mit Fachschul- oder 
Meisterabschluss nicht zu wesentlichen Verhaltens-
änderungen führt, und daher werden nur die erwar-
teten Effekte bei den anderen Qualifikationsgruppen 
diskutiert.  

Die vorgeschlagene Änderung gleicht auf der einen 
Seite Beiträge zur und Auszahlungen aus der Versi-
cherung an – gleich hohen monatlichen Beiträgen 
stehen im Fall der Arbeitslosigkeit gleich hohe mo-
natliche Auszahlungen für alle Personengruppen ge-
genüber. Auf der anderen Seite sind aus versiche-
rungsökonomischer Perspektive Effekte sowohl auf 
den Abschluss der Versicherung als auch auf das 
spätere Verhalten zu erwarten.  

Diese möglichen Verhaltenseffekte sind im Folgen-
den kurz skizziert: Der Eintritt in die Versicherung 
wird für Selbständige aus den Qualifikationsgruppen 
3 und 4 attraktiver und für Selbständige mit (Fach-
)Hochschulabschluss unattraktiver. Entsprechend ist 
zu erwarten, dass mehr Selbständige aus den Quali-
fikationsgruppen 3 und 4 die Versicherung abschlie-
ßen als derzeit und weniger Selbständige mit (Fach-
)Hochschulabschluss. Geht man davon aus, dass 
auch bei Selbständigen höhere Bildung mit einem 
geringeren Risiko, arbeitslos zu werden und lange ar-
beitslos zu bleiben, einhergeht, steigen die Anreize 
zum Versicherungsabschluss für Personen mit einem 
höheren Arbeitslosigkeitsrisiko. Sie sinken für Perso-
nen mit einem geringeren Arbeitslosigkeitsrisiko.  
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Nach Abschluss der Versicherung sind zusätzlich 
Verhaltensänderungen sowohl beim Eintritt in Ar-
beitslosigkeit als auch während einer Arbeitslosig-
keitsepisode zu erwarten. Für Selbständige der Qua-
lifikationsgruppen 3 und 4 steigt das Arbeitslosen-
geld im Verhältnis zum Einkommen aus Selbständig-
keit. Dies erhöht für diese Gruppe den Anreiz, die 
Selbständigkeit zu beenden und stattdessen Arbeits-
losengeld zu beziehen. Im Fall von Arbeitslosigkeit 
steigt durch das höhere Arbeitslosengeld der Lohn, 
der in einer angebotenen neuen Beschäftigung ge-
zahlt werden muss, damit ein Jobangebot angenom-
men wird. Gleichzeitig verringert der Vorschlag – bei 
gegebenen Verdienstmöglichkeiten – den Unter-
schied zwischen Arbeitslosengeld und möglichem 
Erwerbseinkommen. Somit können Arbeitssuchende 
bei der Aufnahme einer neuen Beschäftigung wähle-
rischer sein; die Anreize, intensiv nach einer neuen 
Beschäftigung zu suchen und schnell wieder Arbeit 
aufzunehmen, nehmen ab. Insgesamt ist für Selb-
ständige der Qualifikationsgruppen 3 und 4 mit ei-
nem häufigeren Eintritt in Arbeitslosigkeit und ei-
nem anschließenden längeren Verbleib in Arbeitslo-
sigkeit zu rechnen. Spiegelbildlich sind bei Selbstän-
digen mit (Fach-)Hochschulabschluss weniger Ein-
tritte in Arbeitslosigkeit und ein kürzerer Verbleib 
zu erwarten. Allerdings dürften die Effekte bei Selb-
ständigen mit (Fach-)Hochschulabschluss geringer 
ausfallen als bei Selbständigen aus den Qualifikati-
onsgruppen 3 und 4: Das Arbeitslosengeld I sinkt bei 
Selbständigen mit (Fach-)Hochschulabschluss weni-
ger (sowohl absolut als auch relativ) als es bei den 
Qualifikationsgruppe 3 und 4 steigt. Aus versiche-
rungsökonomischer Sichtweise könnten die vorge-
schlagenen Änderungen die Arbeitslosenversiche-
rung damit finanziell erheblich belasten.  

3.3 Variierender Beitragssatz zur Versicherung auf 
Antrag 

Weiterhin wird im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vorgeschlagen, dass Selbständige künftig 
die Möglichkeit erhalten, lediglich den halben Bei-
tragssatz zu bezahlen und entsprechend geringere 
Leistungen im Fall von Arbeitslosigkeit zu beziehen. 
Diese Wahlmöglichkeit könnte dazu führen, dass 
mehr Selbständige die Antragspflichtversicherung 
auch nach der Startphase, in der die Hälfte des Bei-
trags fällig ist, fortführen. Die qualitativen Befunde 
machen deutlich, dass die zweimalige Verdoppelung 
der Beiträge in den Jahren 2011 und 2012 (vgl. Evers 
et al. 2013; Jahn/Springer 2013) viele Solo-Selbstän-
dige dazu veranlasste, die Versicherung zu kündigen 
(insbesondere ‚kalte Kündigungen‘: Versicherte stel-
len ihre Beitragszahlungen ein). Mit etwa 80 Euro im 
Monat war für viele der Beitragssatz zu hoch. Auch 
diejenigen, die weiterhin versichert sind, geben an, 
dass die ‚Schmerzgrenze‘ bei 80 Euro erreicht ist. In-
sofern wären variable Beitragssätze prinzipiell at-
traktiv.  

Zu fragen wäre jedoch, ob bei halbierten Beitragssät-
zen die späteren Leistungen aus der Antragspflicht-
versicherung ausreichend sind. Bei den bisherigen 
Leistungssätzen führt eine Halbierung zu monatli-
chen Arbeitslosengeldzahlungen zwischen 403,05 
und 707,70 Euro. Bei der im Antrag vorgeschlagenen 

Berechnungsart ergeben sich Zahlungen von 655,80 
Euro (für Beiträge bezogen auf die halbe bisherige 
Bezugsgröße von 2.905,00 Euro, Bundesagentur für 
Arbeit, 2016). Das Arbeitslosengeld liegt in all die-
sen Fällen bei einer Halbierung des Beitragssatzes 
demnach kaum über dem Grundsicherungsniveau 
(im Extremfall sogar unter dem Regelbedarf). Daher 
ist davon auszugehen, dass die Halbierung der Bei-
tragssätze aus individueller Perspektive wenig An-
reize setzt, sich zu versichern. Aus versicherungs-
ökonomischer Sicht sind keine wesentlichen Aus-
wirkungen der Einführung einer solchen Option zu 
erwarten. 

3.4 Frist für den Antrag auf die freiwillige Versi-
cherung  

Bisher müssen Selbständige den Antrag zur Arbeits-
losenversicherung innerhalb von drei Monaten ab 
Beginn ihrer selbständigen Tätigkeit stellen. Im An-
trag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird gefordert, 
diese Frist auf sechs Monate auszuweiten. Eine sol-
che Ausweitung ist aus versicherungsökonomischer 
Perspektive kritisch zu beurteilen. Es ist davon aus-
zugehen, dass Selbständige nach Beginn ihrer Tätig-
keit zunehmend besser einschätzen können, wie 
groß die Erfolgsaussichten ihrer Gründungen sind. 
Die Erfolgsaussichten beeinflussen die Entscheidung 
über den Abschluss der Arbeitslosenversicherung. 
Hierbei erhöhen schlechtere Erfolgsaussichten unter 
sonst gleichen Bedingungen die Neigung zum Versi-
cherungsabschluss, da schlechtere Erfolgsaussichten 
eine höhere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu wer-
den, implizieren. Dadurch kommt es zu einer syste-
matischen Selbstselektion von Gründern mit 
schlechteren Erfolgsaussichten in die Arbeitslosen-
versicherung. Aus Perspektive der Versicherung ist 
diese Selektion problematisch, da sie dazu führt, 
dass Personen mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko un-
ter den Versicherten überrepräsentiert sind. Dies 
führt zu höheren Ausgaben pro Versichertem als in 
einer Situation, in der sich alle Personen versichern. 
Die vorgeschlagene Verlängerung der Antragsfrist 
könnte dieses Problem verschärfen, da Selbständige 
mehr Zeit hätten, um Informationen über die Erfolg-
saussichten ihrer Gründung zu sammeln und sich 
entsprechend für oder gegen eine Versicherung zu 
entscheiden.  

3.5 Öffnung der Versicherung auf Antrag für wei-
tere Personengruppen  

Schließlich wird in den Anträgen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE gefordert, dass der 
Zugang in die Arbeitslosenversicherung für Selb-
ständige für weitere Personengruppen ermöglicht 
wird. Dabei wird im Folgenden davon ausgegangen, 
dass sich diese Forderung auf die in § 28a Abs. 2 
SGB III genannten Voraussetzungen bezieht, und 
eine Antragsfrist ab Beginn der Selbständigkeit bei-
behalten wird.  

Bei der Einführung der Arbeitslosenversicherung für 
Selbständige wurde beabsichtigt, Gründern durch 
eine Weiterversicherung den Verbleib in der Versi-
cherung zu ermöglichen (BT-Drs. 15/1515). Dadurch 
sollten Existenzgründungen ermöglicht werden, 
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ohne eine bestehende Absicherung gegen Arbeitslo-
sigkeit zu verlieren. Die vorherige Zugehörigkeit zur 
Versichertengemeinschaft wird durch die in § 28a 
Abs. 2 SGB III genannten Voraussetzungen, insbe-
sondere Vorversicherungszeiten, nachgewiesen (BT-
Drs. 15/1515 und BT-Drs. 17/1945). Beide Anträge 
implizieren, dass der Charakter einer Weiterversi-
cherung zugunsten einer ausgeweiteten Zugangs-
möglichkeit in die Versicherung aufgegeben wird. 
Dabei handelt es sich letztlich um eine politische 
Entscheidung.  

Es liegen keine Studien dazu vor, ob bisher nicht be-
rechtigte Personengruppen der Versicherung beitre-
ten möchten, was eine Abschätzung der Folgen der 
vorgeschlagenen Änderung erschwert. Problematisch 
erscheint die Möglichkeit, auch bei vorherigem ALG-
II-Bezug nach einer Unternehmensgründung der Ar-
beitslosenversicherung für Selbständige beizutreten. 
Hier eröffnet sich durch eine selbständige Tätigkeit – 
unter Umständen bei gleichzeitig fortgesetztem ALG-
II-Bezug – die Möglichkeit, Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld I zu erwerben.3 Dabei ist entscheidend, ob 
bei einem geplanten späteren ALG-I-Bezug die Bei-
träge zur Versicherung geringer sind als der Unter-
schied zwischen dem später ausgezahlten Arbeitslo-
sengeld I und II. Während dies derzeit von der indi-
viduellen Qualifikation abhängt, dürfte bei der vor-
geschlagenen Änderung der Berechnung des Arbeits-
losengeldes I dieses deutlich über dem Arbeitslosen-
geld II liegen. In diesem Fall ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich Personen mit schlechten Arbeits-
marktaussichten, die Arbeitslosengeld II beziehen, 
mit dem Ziel selbständig machen, möglichst schnell 
Arbeitslosengeld I statt Arbeitslosengeld II zu bezie-
hen. Neben der dadurch entstehenden finanziellen 
Belastung für die Arbeitslosenversicherung wider-
spricht ein solches Verhalten dem Versicherungsge-
danken.  

4. Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und Min-
destarbeitslosengeld 

Für jedes Beitragsjahr, welches über die Dauer der 
Versicherungspflicht von 24 Monaten hinausgeht, 
soll – so die Forderung der LINKEN – ein Anspruch 
auf einen zusätzlichen Monat Arbeitslosengeld ent-
stehen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die innerhalb der Rahmenfrist mindestens 24 Mo-
nate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestan-
den haben, sollen Mindestansprüche gelten (18 Mo-
nate für über 50-jährige Erwerbslose, 24 Monate für 
über 55-jährige Erwerbslose und erwerbslose Men-
schen mit Behinderungen, 36 Monate für über 60-
jährige Erwerbslose). Die Bezugsdauer des Teilar-
beitslosengeldes – und dies fordern auch BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN – soll der Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes angepasst werden.  

Die Höhe des Arbeitslosengeldes soll sich – so 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN – stets an der Höhe der 
gezahlten Beiträge orientieren; auch bei der Suche 
nach einem Teilzeitjob. Die LINKE fordert, ein Min-
destarbeitslosengeld einzuführen, damit bei Bedarf 

                                                                        
3 Koller et al. (2012) geben einen Überblick über das Phänomen selbständiger Arbeitslosengeld-II-Empfänger. 2011 waren 
127.000 Arbeitslosengeld-II-Empfänger als Selbständige erwerbstätig, was etwa zehn Prozent aller erwerbstätigen Arbeitslo-
sengeld-II-Empfänger entsprach.  

ein ergänzender ALG-II-Bezug und der damit ver-
bundene Verwaltungsaufwand vermieden werden. 
Die Erhöhung soll über Steuern finanziert werden. 

4.1 Zusätzliche Ansprüche und Mindestbezugs-
dauern 

Die Vorschläge der LINKEN implizieren, dass sich 
anrechenbare Versicherungspflichtzeiten in Zukunft 
nicht mehr auf die erweiterte Rahmenfrist beschrän-
ken sollen, sondern im Lebensverlauf immer längere 
Anspruchsdauern begründen können. Gleichzeitig 
wird eine Untergrenze bei der Bezugsdauer eingezo-
gen. Damit lassen sich sogenannte Drehtüreffekte 
(Wechsel zwischen Erwerbstätigkeit und Leistungs-
bezug) nicht ausschließen, und Personen können 
teilweise länger Arbeitslosengeld beziehen als sie 
zuvor in der letzten erweiterten Rahmenfrist er-
werbstätig waren. 

Ein Beispiel kann dies verdeutlichen. Angenommen, 
eine Person tritt mit 18 Jahren in das Berufsleben ein 
und ist bis Mitte des 50. Lebensjahres sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Diese Person hätte nach 
dem vorliegenden Vorschlag – je nach konkreter 
Ausgestaltung der Regelungen – eine Anspruchs-
dauer von 45 bis 48 Monaten (statt wie derzeit 15 
Monaten). Personen ab einem Alter von 50 Jahren 
wäre es theoretisch möglich, zwischen zweijährigen 
Erwerbsphasen und einem – aufgrund der Mindest-
bezugsdauer – mindestens 18-monatigen Arbeitslo-
sengeldbezug (derzeit wären es 12 Monate) zu wech-
seln. Falls frühere Erwerbsphasen bei erneuten Ar-
beitslosigkeitsepisoden weiterhin (bzw. immer wie-
der) berücksichtigt würden, entstünde bei jedem 
neuen Erwerb eines Anspruchs eine deutlich längere 
mögliche Bezugsdauer. 

Allgemein gilt: Aus ökonomischer Sicht sinkt der 
Anreiz, eine Beschäftigung aufzunehmen, mit Höhe 
und Dauer der Arbeitslosenunterstützung. Eine groß-
zügigere Regelung gibt Arbeitslosen allerdings auch 
mehr Zeit, nach einem gut passenden Arbeitsplatz 
zu suchen. Für Deutschland liegen inzwischen ei-
nige empirische Studien zu den Effekten veränderter 
Bezugsdauern vor, die in den folgenden beiden Ab-
schnitten skizziert werden. 

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus (Bundesagen-
tur für Arbeit, Statistik/Arbeitsmarktberichterstat-
tung 2015): Die Beschäftigungsquoten Älterer im Al-
ter von 55 bis 65 Jahren sind in der letzten Dekade 
deutlich gestiegen. Ihr Arbeitslosigkeitsrisiko ist ge-
ringer als das jüngerer Personen, allerdings fallen 
auch ihre Abgangschancen niedriger aus. Damit sind 
sie insgesamt stärker von Arbeitslosigkeit betroffen 
als andere Altersgruppen. Ihre Arbeitslosenquote ist 
im Zeitablauf aber tendenziell rückläufig. 

4.2 Effekte der Verkürzung der Anspruchsdauern 
im Jahr 2006 
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In den Jahren 2002 bis 2004 verabschiedete die da-
malige rot-grüne Bundesregierung tiefgreifende Ar-
beitsmarktreformen. So verkürzte sie für alle Perso-
nen ab 45 Jahren, die seit Februar 2006 arbeitslos 
wurden, die maximale Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes. Diese Reform ist ein natürliches Experi-
ment, da sie nur bestimmte Altersgruppen betraf, an-
dere jedoch nicht. Lo et al. (2013) betrachten die Ab-
gänge von Männern aus Arbeitslosigkeit. Sie verglei-
chen Männer, bei denen die Bezugsdauer um sechs 
Monate verkürzt wurde (Alter 45 bis 46), mit sol-
chen, bei denen sich die Bezugsdauer sich nicht ver-
änderte (Alter 40 bis 44). Letztere können daher als 
Maßstab beziehungsweise Kontrollgruppe dafür die-
nen, was in der älteren Gruppe ohne Reform gesche-
hen wäre. 

In der Studie wurde zudem danach unterschieden, 
ob die Betroffenen vorher mehr oder weniger als ei-
nen Niedriglohn, also zwei Drittel des Durch-
schnittslohns, erzielten. Denn für Niedrigverdiener 
änderte die Reform an der finanziellen Situation bei 
Arbeitslosigkeit wenig, falls das Arbeitslosengeld I 
bereits vor der Reform durch Arbeitslosengeld II auf-
gestockt werden musste. 

Empirisch zeigen sich für die Gruppe der vormaligen 
Niedriglohnbezieher kaum statistisch zuverlässige 
Reformeffekte. Es gibt nur leichte Hinweise darauf, 
dass sie seltener als vor der Reform in eine Beschäf-
tigung außerhalb des Niedriglohnbereichs wechsel-
ten. Hingegen lassen sich für arbeitslose Männer, die 
vorher außerhalb des Niedriglohnsektors gearbeitet 
haben, signifikante Reformeffekte nachweisen. Sie 
wechselten signifikant eher in neue Tätigkeiten in-
nerhalb und außerhalb des Niedriglohnbereichs, 
nahmen häufiger eine geförderte Selbständigkeit auf 
und zogen sich häufiger aus dem Arbeitsmarkt zu-
rück. Zugleich deuten die Ergebnisse darauf hin, 
dass sich die Beschäftigungsqualität gemessen am 
Lohnniveau teils verschlechtert haben könnte.  

4.3 Effekte von mit dem Alter steigenden An-
spruchsdauern 

Nach aktueller Gesetzeslage steigt die Anspruchs-
dauer auf Arbeitslosengeld ab einem Lebensalter von 
50 Jahren sprunghaft von zwölf auf 15 Monate an. 
Andere relevante Regelungen wie zu Sperrzeiten o-
der zur Betreuung von Arbeitslosen durch die Ver-
mittlungsfachkräfte verändern sich an dieser Alters-
grenze hingegen nicht. Genau an der Altersgrenze 
von 50 Jahren zeigt sich für den Zeitraum 2008 bis 
2011 eine sprunghafte Erhöhung der mittleren Ver-
weildauer in Arbeitslosigkeit (Schmieder/Trenkle 
2015). Personen mit höherer Anspruchsdauer sind 
an dieser Sprungstelle ca. fünf bis zehn Tage länger 
arbeitslos. Die Verweildauer in Arbeitslosigkeit wird 
dabei durch die Zeitspanne vom Eintritt in den Ar-
beitslosengeldbezug bis zur Wiederaufnahme einer 
Beschäftigung abgebildet (um nur die unmittelbaren 
Auswirkungen zu erfassen, wird die Verweildauer in 
Arbeitslosigkeit für bis zu 18 Monate untersucht). 
An Altersgrenzen, bei denen die Anspruchsdauer 
nicht ansteigt, zeigen sich hingegen auch keine ab-
rupten Veränderungen der Verweildauer in Arbeits-
losigkeit. Dies wurde mittels statistischer Tests über-
prüft. 

Der Befund, dass die Verweildauer in Arbeitslosig-
keit dann (und nur dann) sprunghaft ansteigt, wenn 
sich an der Altersgrenze die Anspruchsdauer verlän-
gert, weist auf einen ursächlichen Zusammenhang 
zwischen Anspruchsdauer und Verweildauer in Ar-
beitslosigkeit hin. Um auszuschließen, dass andere 
Faktoren für den Anstieg in der Verweildauer ver-
antwortlich sind, wurde eine Reihe weiterer Tests 
durchgeführt. Diese Tests geben keinen Anlass, an 
der Verlässlichkeit der Kausalaussage zu zweifeln. 
Eine frühere Studie des IAB für den Zeitraum 1987 
bis 2004 (Schmieder et al. 2012) kommt trotz der da-
mals anderen Voraussetzungen (wie anderen Alters-
grenzen und längeren erweiterten Rahmenfristen) zu 
ähnlichen Ergebnissen.  

Grundsätzlich ist zwar anzumerken, dass Schätzun-
gen, die auf Alterssprungstellen beruhen, nur für die 
betrachtete Bevölkerungsgruppe – im oben genann-
ten Fall 50-Jährige mit maximalem Anspruch auf Ar-
beitslosengeld – aussagekräftig sind. Die Tatsache, 
dass sich für frühere Zeiträume und andere Alters-
schnittstellen vergleichbare Effekte finden, legt je-
doch nahe, dass auch bei anderen Bevölkerungs-
gruppen die Ausweitung der Anspruchsdauer zu ei-
ner Verlängerung der Verweildauer in Arbeitslosig-
keit führt. 

Neben dem Effekt, den eine Verlängerung der An-
spruchsdauer auf die Verweildauer in Arbeitslosig-
keit hat, ist auch relevant, wie sich diese auf die 
Qualität der Arbeit, insbesondere die Wiederein-
stiegslöhne nach Arbeitslosigkeit auswirkt. Aus the-
oretischer Sicht ist der Effekt hier unklar: Auf der ei-
nen Seite kann eine längere Anspruchsdauer dazu 
führen, dass Arbeitslose bei der Arbeitssuche selekti-
ver sind und nur besser bezahlte Arbeiten anneh-
men. In diesem Fall sind die Betroffenen länger ar-
beitslos, da sie weniger Arbeitsangebote annehmen; 
gleichzeitig steigen aber der Lohn und die Beschäfti-
gunstabilität. Auf der anderen Seite kann eine län-
gere Anspruchsdauer dazu führen, dass Arbeitslose 
(zunächst) weniger intensiv nach einer Arbeit su-
chen. Durch die reduzierte Suchanstrengung brau-
chen Arbeitslose ebenfalls länger um eine Beschäfti-
gung zu finden, ohne jedoch höhere Löhne zu erhal-
ten. Im Gegenteil können hier die Löhne sogar sin-
ken, wenn mit zunehmender Arbeitslosendauer die 
Qualität der angebotenen Beschäftigung sinkt. In ei-
nem aktuellen Forschungsartikel zeigen Schmieder 
et al. (2016), dass für Deutschland der negative Ef-
fekt auf die Löhne dominiert. Dabei vergleichen sie 
die Wiedereinstiegslöhne von Arbeitslosen im Zeit-
raum 1987 und 1999, die zum Zeitpunkt des Ein-
tritts in Arbeitslosigkeit zwischen 40 und 46 Jahre 
alt sind. In diesem Zeitraum gab es an der Alters-
grenze 42 einen sprunghaften Anstieg der An-
spruchsdauer von 12 auf 18 Monate sowie an der Al-
tersgrenze 44 von 18 auf 22 Monate. An diesen Stel-
len sinkt der Lohn sprunghaft um etwa 0,1 Prozent 
pro Monat, um den die Anspruchsdauer steigt, und 
um 0,8 Prozent pro Monat, um den sich die Dauer in 
Arbeitslosigkeit erhöht. Auch die Wahrscheinlich-
keit, Vollzeit zu arbeiten, sinkt um ca. 0,1 Prozent, 
während die Wahrscheinlichkeit, in einem anderen 
Beruf zu arbeiten als vor der Arbeitslosigkeit, um 
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knapp 0,2 Prozent ansteigt. Insgesamt zeigen sich da-
mit leicht negative Effekte einer längeren An-
spruchsdauer auf Löhne und Beschäftigungsqualität. 
Diese Befunde können zwar nicht ohne weiteres auf 
andere Zeiträume und Altersgruppen übertragen 
werden. Sie geben jedoch Anlass zur Vermutung, 
dass auch bei einer hier diskutierten Ausweitung der 
Anspruchsdauer nicht automatisch positive Effekte 
auf Löhne und Beschäftigungsqualität zu erwarten 
sind. 

4.4 Mindestarbeitslosengeld 

Dem IAB sind zu einem Mindestarbeitslosengeld 
keine wissenschaftlichen Studien bekannt. Im Fol-
genden werden lediglich einige grundsätzliche Über-
legungen zum Thema der Zuständigkeiten präsen-
tiert. Bei einem Mindestarbeitslosengeld ist zunächst 
fraglich, ob dieses nur bei Bedürftigkeit oder allge-
mein gezahlt werden soll. Im Folgenden wird unter-
stellt (dies implizieren die Begründungen im Antrag 
der Fraktion DIE LINKE), dass das Mindestarbeitslo-
sengeld nur bei Bedürftigkeit gezahlt werden sollte. 

Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, die Zuständig-
keiten für Personen, die Arbeitslosengeld I durch Ar-
beitslosengeld II aufstocken, klar zu regeln und 
mehrfache Zuständigkeiten zu vermeiden. Der Bezug 
eines Mindestarbeitslosengeldes und eine Betreuung 
durch die Arbeitsagentur könnte als weniger stigma-
tisierend wahrgenommen werden als ein aufstocken-
der ALG-II-Bezug und Betreuung durch das Jobcen-
ter. 

Allerdings müsste weiterhin dieselbe Bedürftigkeits-
prüfung wie bisher im Rechtskreis SGB II durchge-
führt werden. Die Höhe des Mindestarbeitslosengel-
des müsste zudem vom Haushaltskontext der bedürf-
tigen ALG-I-Bezieher abhängen. Dieses Vorgehen er-
scheint grundsätzlich machbar, würde aber Verwal-
tungsaufwand aus den Jobcentern in die Ar-
beitsagenturen verlagern. 

Der Vorschlag bedeutet darüber hinaus, dass bedürf-
tige ALG-I-Bezieher nicht weiter in das Aktivie-
rungsregime der Jobcenter einbezogen werden. Frag-
lich ist, wie mit weiteren Haushaushaltsmitgliedern 
eines Mindestarbeitslosengeld-Beziehenden umge-
gangen werden sollte. Wenn die finanzielle Situation 
des Haushalts es erfordert, müssten auch an sie Leis-
tungen ausgezahlt werden, die (ergänzenden) ALG-
II-Leistungen entsprechen. Sie könnten dann von 
den Jobcentern betreut werden. Da der Vorschlag 
Verwaltungsaufwand sparen soll, ist eine nahelie-
gende Folgerung, dass die gesamte Bedarfsgemein-
schaft einer Person, die das Mindestarbeitslosengeld 
bezieht, dem Rechtskreis SGB III zugeordnet werden 
soll. Außer dem Mindestarbeitslosengeld-Beziehen-
den müssten andere Bedarfsgemeinschaftsmitglieder 
demnach nicht zur Überwindung der Hilfebedürftig-
keit ihrer Bedarfsgemeinschaft beitragen. Folglich ist 
davon auszugehen, dass die betroffenen Haushalte 
infolge dieser Reform tendenziell länger von Trans-
fers abhängig sein werden (beziehungsweise mit ei-
nem langsameren Abbau der Transferhöhe zu rech-
nen ist). 

5. Arbeitsversicherung und obligatorische Förder-
angebote 

Arbeitslosigkeit oder drohender Arbeitsplatzverlust 
soll – so fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – nicht 
länger Voraussetzung sein, um Qualifizierungsange-
bote der Arbeitsförderung in Anspruch zu nehmen. 
Die BA soll eine Weiterbildungsberatung bereitstel-
len, die allen Versicherten und Unternehmen offen 
steht. Die bestehenden Programme, die Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsangebote auch für Be-
schäftigte beinhalten, sollen ausgebaut werden. Ein-
geführt werden soll ein Weiterbildungs-BAföG mit 
einem individuellen Mix aus Zuschuss und Darle-
hen. 

Die LINKE fordert zudem, dass die Arbeitsagentur 
zwingend ein Weiterbildungsangebot oder ein Be-
schäftigungsangebot im öffentlich geförderten Be-
reich unterbreitet, wenn absehbar ist, dass drei Mo-
nate vor dem Auslaufen des Arbeitslosengeldbezu-
ges der Übergang in den Leistungsbezug des SGB II 
droht. 

5.1 Finanzierung von Qualifikationsmaßnahmen, 
auch für Beschäftigte 

Aus soziologischer Sicht besteht bereits beim Zu-
gang in Aus- und Weiterbildung – ebenso wie zu Bil-
dung allgemein – soziale Ungleichheit (Kruppe 
2012, S. 10ff). Diese ließe sich potenziell durch ak-
tive Arbeitsmarktpolitik reduzieren (Schömann/Le-
schke 2004) und könnte somit einen besonderen An-
teil an der Strategie lebenslangen Lernens haben (Ex-
pertenkommission 2004).  

Aus ökonomischer Perspektive liegt die Finanzie-
rung der beruflichen Weiterbildung beschäftigter Ar-
beitnehmer nicht vorrangig im Verantwortungsbe-
reich des Staates, sondern ist Aufgabe von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern. Eingriffe von öffentli-
cher Seite sind jedoch gerechtfertigt, wenn z.B. auf-
grund mangelnder Investitionen seitens der Unter-
nehmen oder der Beschäftigten weniger Weiterbil-
dung am Markt stattfindet als ökonomisch effizient 
ist.  

Damit liegen Ansatzpunkte für eine öffentliche För-
derung im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
von Arbeitnehmern vor. Eine Übernahme der Wei-
terbildungskosten von Arbeitslosen sowie von be-
schäftigten Arbeitnehmern ist gemäß des jetzigen Ar-
beitsförderungsrechts möglich, wenn die Weiterbil-
dung notwendig ist um Personen bei Arbeitslosigkeit 
beruflich einzugliedern, um eine drohende Arbeits-
losigkeit abzuwenden oder wenn ihnen ein Berufs-
abschluss fehlt. Es handelt sich dabei um Ermessens-
leistungen der Arbeitsförderung. Leistungen sollen 
sich an den Prinzipien der Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit sowie dem Arbeitsmarktbedarf orien-
tieren. 

Der Gedanke der Prävention hat seit längerem Ein-
zug in die Arbeitsmarktpolitik der BA gehalten, etwa 
mit der Orientierungshilfe bereits vor Ende der 
Schullaufbahn, mit der Förderung von Qualifizie-
rung bei Kurzarbeit sowie mit Qualifizierungsbera-
tern (Kruppe 2011). Seit der Einführung des Sonder-
programms WeGebAU im Jahr 2007 fördert die BA 
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darüber hinaus die Weiterbildung von geringqualifi-
zierten Beschäftigten (§§ 81 (2) und (5) SGB III) und 
von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU, §§ 82 und 131a SGB III). Das Pro-
gramm WeGebAU wuchs zwischen 2007 und 2010 
von anfänglich knapp 15.000 Zugängen stetig bis auf 
knapp 90.000 Zugänge pro Jahr an. Nach Ende der 
Aufstockung des Programms durch das Konjunktur-
paket II in den Jahren 2009 und 2010 sowie der Fo-
kussierung auf längere und abschlussorientierte Wei-
terbildungen nahm die Zahl der Zugänge drastisch 
ab. Im Jahr 2011 fielen die Programmzugänge im 
Vorjahresvergleich um etwa 75 Prozent auf rund 
20.000 Fälle. Im Jahr 2014 gingen zuletzt knapp 
15.000 Beschäftigte in das Programm über. Im Zeit-
verlauf stellten Geringqualifizierte (nach §§ 81 (2) 
und (5) SGB III) zahlenmäßig die wichtigste Förder-
gruppe. 

Zwei Studien, die die Weiterbildungsförderung 
durch WeGebAU für Personen über 45 Jahren in 
KMU (Singer/Toomet 2013) und für die Gruppe der 
Geringqualifizierten (Dauth 2015) untersuchen, zei-
gen, dass eine Weiterbildungsförderung für Beschäf-
tigte nur effektiv ist, wenn sie zielgruppengenau ein-
gesetzt wird. Am meisten profitieren Frauen, Teil-
zeitbeschäftigte, geringqualifizierte Beschäftigte und 
Beschäftigte unter 30 Jahren. Zudem verbessern vor 
allem längere geförderte Weiterbildungen, die eher 
mit einem zertifizierten Abschluss enden, die Be-
schäftigungsdauern und das Arbeitseinkommen der 
Teilnehmenden.  

Seit 2007 werden jährlich mindestens 200 Millionen 
Euro im Rahmen des Sonderprogramms WeGebAU 
für die Weiterbildung Beschäftigter bereitgestellt, 
seit 2012 jährlich 280 Millionen Euro (Bundesagen-
tur für Arbeit 2014b). Bislang wurden diese Mittel 
im Durchschnitt zu knapp zwei Dritteln ausge-
schöpft, jedoch in keinem Jahr vollständig (Bunde-
sagentur für Arbeit 2014a). Dies lässt darauf schlie-
ßen, dass Betriebe und Arbeitnehmer nur begrenzt 
an öffentlich geförderter Weiterbildung interessiert 
sind. Vor einer Ausweitung des bestehenden Pro-
gramms zur Weiterbildungsförderung Beschäftigter 
sollten deshalb zunächst freie Kapazitäten genutzt 
werden. Generell ist eher anzuraten, Betriebe und 
Beschäftigte für die Bedeutung von Weiterbildung 
und lebenslangem Lernen zu sensibilisieren. Dies 
sollte durch eine verstärkte unabhängige und nied-
rigschwellige Beratung sowohl von Betrieben als 
auch von Personen geschehen (s. 5.2.).  

Prävention umfasst zudem wesentlich mehr als Ar-
beitsmarktpolitik – bzw. die BA – leisten kann und 
leisten sollte. Teils übernehmen hier die Länder 
bzw. der Bund Verantwortung: So bieten verschie-
dene Länderprogramme in Kooperation mit dem Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) über Bildungsschecks 
die (anteilige) Finanzierung beruflicher Weiterbil-
dungsmaßnahmen an. Zusätzlich zu den einzelnen 
Länderförderungen stellt das BMBF mit der Bil-
dungsprämie eine bundeseinheitlich gleiche Förde-
rung für berufliche Weiterbildung bereit. Gemeinsam 
ist der bisherigen Förderung, dass sie die soziale Un-
gleichheit beim Weiterbildungszugang nicht abbaut 
(Kruppe 2012, S. 18). Jene Personengruppen, die am 

stärksten auf eine Förderung angewiesen sind – ne-
ben Geringqualifizierten gehören dazu z.B. auch 
Migranten und Migrantinnen – sind bei Beteili-
gungs- und Finanzierungsmöglichkeiten am stärks-
ten beschränkt (Rahner 2014).  

Den Zugang zu geförderter Qualifizierung und Wei-
terbildung auch ohne Vorbedingung einer drohen-
den oder bereits eingetretenen Arbeitslosigkeit zu er-
möglichen, findet sich auch im Ansatz einer Arbeits-
versicherung (z.B. Schmid 2011). Hierbei sollen ge-
sellschaftlich erwünschte Übergänge am Arbeits-
markt gefördert werden – darunter auch Übergänge 
in berufliche Weiterbildung, die der heutigen Logik 
der Förderung durch die BA (s.o.) nicht entsprechen 
(ebd.). Eine Umwandlung der Arbeitslosen- in eine 
Arbeitsversicherung steht jedoch noch vor vielen un-
beantworteten Fragen, die unter anderem die As-
pekte Finanzierung, soziale Ungleichheit und Wei-
terbildungsberatung betreffen. Als ein erster Schritt 
wäre eine stärkere Abstimmung der Bildungspolitik 
für Erwachsene insgesamt angeraten; dies gilt insbe-
sondere für Fragen der Finanzierung. Auch ein Wei-
terbildungs- BAföG, das zumindest zum Teil als Dar-
lehen vergeben werden soll, löst sozial ungleich ver-
teilte Zugangschancen nicht auf, da dieser Anreiz für 
einige Personengruppen nicht wirkt. Wichtiger wäre 
es – anstatt Verschuldung durch ein Darlehen – den 
Zugang zu Weiterbildung niedrigschwellig zu gestal-
ten und dies ggf. durch unmittelbare finanzielle An-
reize zu unterstützen (Osiander/Dietz 2015).  

5.2 Weiterbildungsberatung 

Eine Bildungsberatung auch beschäftigter Arbeitneh-
mer durch die BA ist bereits jetzt möglich: Die BA 
hat Jugendlichen und Erwachsenen, die am Arbeits-
leben teilnehmen oder teilnehmen wollen, Berufsbe-
ratung anzubieten (§ 29 SGB III). Diese richtet sich 
nach dem Beratungsbedarf des Einzelnen und um-
fasst auch Beratung zu den Möglichkeiten berufli-
cher Weiterbildung (§ 30 SGB III). Die BA kann nach 
Beginn einer Berufsausbildung oder der Aufnahme 
einer Arbeit weiter beraten, soweit dies für die Festi-
gung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses er-
forderlich ist (§ 31 SGB III).  Eine Ausweitung der 
Beratungstätigkeit wird auch in der Diskussion um 
eine Arbeitsversicherung angestrebt. Ziel sollte eine 
verstärkte, unabhängige und niedrigschwellige Bera-
tung sowohl von Betrieben als auch von Personen 
sein (Kruppe 2012). 

5.3 Obligatorische Arbeitsförderungsangebote 

Die Fraktion DIE LINKE schlägt vor, dass die Ar-
beitsagenturen allen ALG-I-Beziehern drei Monate 
vor Auslaufen des Arbeitslosengeldbezuges ein Wei-
terbildungs- oder Beschäftigungsangebot zu machen 
hat.  

Eine Pflicht, allen Arbeitslosen zu einem bestimm-
ten, individuellen Zeitpunkt ein Teilnahmeangebot 
bei gleichzeitiger Beschränkung auf nur zwei Instru-
mente der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu machen, 
kann dazu führen, dass Probleme, die Personen beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht (mehr) ziel-
genau adressiert werden können. Darüber hinaus 
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kann sie dazu führen, dass eine schon vorher abseh-
bare, notwendige Förderung nicht schnellstmöglich 
durchgeführt würde und zunächst der Eintritt der 
Pflicht abgewartet wird.  

In der heutigen Logik aktiver Arbeitsmarkpolitik 
muss für eine Förderung eine berufliche Weiterbil-
dung individuell notwendig sein, um die Beschäfti-
gungsfähigkeit zu sichern bzw. zu erhöhen und so 
den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verbessern. Gleich-
zeitig soll der Arbeitsmarkt diese Qualifikation auch 
nachfragen. Sind beide Kriterien erfüllt, so sollte 
eine Förderung unmittelbar nach Feststellung dieser 
Notwendigkeit beginnen. Ein verpflichtendes Wei-
terbildungsangebot ist in dieser Logik nicht sinnvoll, 
weil damit mehr Personen erreicht werden, die auch 
ohne eine Weiterbildung eine Arbeit gefunden hät-
ten. Damit würde die Weiterbildungsförderung we-
niger effektiv.  

Für die bisher untersuchten Gruppen von arbeitslo-
sen Teilnehmenden an Maßnahmen geförderter be-
ruflicher Weiterbildung ermitteln empirische Stu-
dien überwiegend positive Effekte auf die Beschäfti-
gungs- und Verdienstchancen. Während der ersten 
Monate nach Beginn einer beruflichen Weiterbil-
dung haben die Teilnehmenden zwar noch geringere 
Beschäftigungschancen und einen geringeren Durch-
schnittslohn als die Vergleichsgruppe. Dieser Effekt 
ergibt sich, weil sie sich auf die Weiterbildung kon-
zentrieren und ihre Aktivitäten zur Arbeitsuche ein-
geschränkt sind während die Weiterbildung andau-
ert (bspw. Dörr et al. 2016; Bernhard/Kruppe 2012). 
Positiv lässt sich diese Verschiebung der Prioritäten 
weg von der Arbeitsuche hin zum Abschluss der 
Weiterbildung als Investitionseffekt interpretieren. Je 
länger die Weiterbildung dauert, desto stärker fällt 
der Investitionseffekt aus und desto länger dauert er 
an. Einige Monate nach Beginn der beruflichen Wei-
terbildung verschwindet der Investitionseffekt und 
es zeigt sich ihre signifikant positive Wirkung auf 
die Beschäftigungschancen der Teilnehmenden so-
wie auf ihre Lohnentwicklung. Die positive Wirkung 
der beruflichen Weiterbildung bleibt über mehrere 
Jahre nach ihrem Beginn bestehen (Bernhard 2016, 
Lang/Kruppe 2014) und überkompensiert damit ver-
mutlich die Nachteile des Investitionseffekts.  

Wenn durch ein Pflichtangebot ein erweiterter Zu-
gang zu beruflicher Weiterbildung geschaffen wer-
den soll, wäre es zielführend, dies z.B. im Rahmen 
einer Arbeitsversicherung zu lösen, bei der auch ein 
Recht auf Weiterbildung diskutiert wird, aber auch 
einer unabhängigen Beratung ein hoher Stellenwert 
eingeräumt wird (s. 5.2).  

Grundsätzlich erscheint es auch nicht sinnvoll, Ar-
beitslosengeldbeziehern vor Auslaufen des Arbeits-
losengeldbezuges ohne Berücksichtigung ihrer indi-
viduellen Situation ein Beschäftigungsangebot im öf-
fentlich geförderten Bereich zu machen. Mit öffent-
lich geförderter Beschäftigung soll besonders be-
nachteiligten Arbeitslosen eine Möglichkeit zur Teil-
habe am Erwerbsleben eröffnet werden. Es geht zu-
dem darum, mit der Förderung ihre Beschäftigungs-
fähigkeit zu erhalten und zu verbessern, sowie mit-
telfristig ihre Chancen auf eine Integration in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen. Studien zur 

Wirksamkeit von Maßnahmen der öffentlich geför-
derten Beschäftigung haben gezeigt, dass öffentlich 
geförderte Beschäftigung nicht grundsätzlich die Be-
schäftigungschancen von Erwerbslosen verbessert, 
sondern vor allen Dingen Personen mit eher schlech-
ten Chancen auf dem Arbeitsmarkt mittelfristig hilft 
(z.B. Caliendo et al. 2005, 2008, Wolff/ Hohmeyer 
2008) und damit Personen, an die sich diese Förde-
rung auch hätte richten sollen. Hierzu gehören bei-
spielsweise ältere Leistungsbezieher und insbeson-
dere Personen, die länger nicht erwerbstätig waren. 
So wurde gezeigt, dass Ein-Euro-Jobs die Beschäfti-
gungschancen von Personen erhöhen, deren letzte 
ungeförderte Erwerbstätigkeit über drei bis zwölf 
Jahre zuvor endete, jedoch nicht die von Personen, 
die im letzten Jahr noch erwerbstätig waren 
(Wolff/Hohmeyer 2008). Der Umstand der Lang-
zeiterwerbslosigkeit dürfte in der Regel auf die ALG-
I-Bezieher nicht zutreffen. Es ist daher nicht zu er-
warten, dass sie im Durchschnitt von der Teilnahme 
an einer Maßnahme der öffentlich geförderten Be-
schäftigung mittelfristig profitieren können. Zudem 
haben verschiedene Studien gezeigt, dass Teilneh-
mende während und kurz nach der Teilnahme gerin-
gere Beschäftigungschancen haben als vergleichbare 
Nicht-Teilnehmende, weil ihnen weniger Zeit 
und/oder Motivation bleibt, nach einer regulären Be-
schäftigung zu suchen (die sogenannten Lock-In- o-
der Einbindungseffekte; siehe z.B. Caliendo et al. 
2005, 2008, Wolff/Hohmeyer 2008). Diese Einbin-
dungseffekte fallen bei arbeitsmarktnahen Personen 
höher aus, da ihre Beschäftigungschancen ohne die 
Maßnahme größer sind als bei arbeitsmarktferneren 
Personen. Es ist daher insgesamt zu erwarten, dass 
sich Beschäftigungschancen der Teilnehmenden aus 
oben genannter Gruppe im Schnitt kurzfristig ver-
schlechtern, ohne sich mittelfristig zu verbessern. 
Angebote der öffentlich geförderten Beschäftigung 
sollten sich daher gezielt an Personen mit sehr un-
günstigen Eingliederungsperspektiven richten, für 
die der Erhalt und die Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit zentral sind, was drei Monate vor 
Auslaufen des Arbeitslosengeldbezuges nicht der 
Fall sein muss.  

Die Unterbreitung eines Beschäftigungsangebots für 
alle Personen, deren Arbeitslosengeldbezug in den 
nächsten drei Monat endet, kann zudem negative 
Auswirkungen auf die Anzahl ungeförderter Be-
schäftigungsverhältnisse haben. Dies kann insbeson-
dere der Fall sein, wenn es sich wie hier um einen 
Kreis von eher arbeitsmarktnahen Personen handelt 
und wenn die geförderten Tätigkeiten unter Umstän-
den nicht unbedingt zusätzlich, gemeinnützig und 
wettbewerbsneutral sein müssen. Dann besteht be-
sonders die Gefahr, dass die geförderte Beschäfti-
gung reguläre Beschäftigung verdrängt. Die Anzahl 
der Personen, denen ein Übergang in öffentlich ge-
förderte Beschäftigung ermöglicht werden müsste, 
wäre auch zudem hoch, dass es wahrscheinlich 
wird, dass reguläre Beschäftigung verdrängt wird: Im 
Jahr 2014 (Zahlen für das Jahr 2015 insgesamt liegen 
noch nicht vor) befanden sich unter den mehr als 1,7 
Mio. Zugängen von erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten rund 190 Tsd. Personen, die in den drei Mona-
ten zuvor SGB-III-Leistungen bezogen haben, und 
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knapp 111 Tsd. ALG-I-Aufstocker (Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit 2016).  

Die Beschäftigungswirkungen von öffentlich geför-
derter Beschäftigung hängen jedoch nicht nur von 
der Teilnehmergruppe ab, sondern auch von der 
Ausgestaltung. So ist davon auszugehen, dass die 
Einbindungseffekte umso größer sind, je attraktiver 
die Maßnahme ausgestaltet ist (zum Beispiel wenn 
ein Lohn gezahlt wird statt einer Mehraufwandsent-
schädigung), weil die Teilnehmenden dann einen 
geringeren Anreiz haben, nach einer ungeförderten 
Beschäftigung zu suchen und diese aufzunehmen. 
Kontraproduktiv wäre es außerdem, wenn der Lohn 
auch den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung ein-
schließen würde und so eine Erneuerung des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld ermöglichen würde. 
Dadurch könnten sogenannte Drehtüreffekte zwi-
schen Arbeitslosengeldbezug und Maßnahmenteil-
nahme auftreten. Bei einer besonders attraktiven 
Ausgestaltung könnte die Einrichtung des Beschäfti-
gungsangebots außerdem dazu führen, dass Arbeits-
losengeldbezieher bereits vor dem Beschäftigungsan-
gebot ihre Arbeitsuche zurückschrauben, da sie um 
das Angebot wissen und die Teilnahme herbeiführen 
möchten. 

6. Zumutbarkeit von Arbeit 

Die LINKE fordert in Hinsicht auf die Zumutbarkeit 
von Arbeit u.a. einen Qualifikationsschutz; berück-
sichtigt werden soll der Verlauf des Berufslebens. 
Konkrete Arbeitsangebote sollen abgelehnt werden 
können, ohne Sperrzeiten oder andere Sanktionen 
fürchten zu müssen. 

Zur kausalen Wirkung von Zumutbarkeitskriterien 
auf die Hartz-IV-Bedürftigkeit ist dem IAB keine em-
pirische Evidenz bekannt. Pollmann-Schult (2005) 
untersucht eine Reform der Zumutbarkeitsbestim-
mungen im April 1997. Nach der Reform konnten 
Arbeitslose deutlich früher als zuvor in Beschäfti-
gungen unterhalb ihres Qualifikationsniveaus ver-
mittelt werden. Er findet weder empirische Evidenz 
dafür, dass die verschärften Zumutbarkeitsregeln zu 
einem schnelleren Übergang in Erwerbstätigkeit, 
noch zu einem verstärkten Abgang in unterwertige 
Beschäftigung führte. 

Ein Abschaffen der Sperrzeiten bei der Ablehnung 
zumutbarer Arbeitsangebote dürfte zur Folge haben, 
dass sich die Dauer der Arbeitslosigkeit verlängert. 
Diese erwarteten Auswirkungen basieren auf theore-
tischen Überlegungen und werden teilweise von em-
pirischen Befunden gestützt. In der Arbeitssuchtheo-
rie werden Ex-post-Effekte von Ex-ante-Effekten von 
Sperrzeiten unterschieden: Ex-post-Effekte entstehen 
durch die tatsächliche Verhängung einer Sperrzeit. 
Sie beziehen sich auf das Verhalten von betroffenen 
Personen nach der Sperrzeit. Ex-ante-Effekte hinge-
gen entstehen dadurch, dass es prinzipiell möglich 
ist, Sperrzeiten zu verhängen. Theoretisch lässt sich 
herleiten, dass in einem Arbeitslosenversicherungs-
system mit Sperrzeiten im Durchschnitt die Arbeits-
suchanstrengungen höher und die Anspruchslöhne 
geringer ausfallen sollten. Kürzere Arbeitslosig-
keitsepisoden und niedrigere Arbeitslosigkeit sind 
die Folge.  

Hofmann (2012) untersucht die Ex-post-Effekte von 
Sperrzeiten im SGB III wegen Arbeitsablehnung oder 
Ablehnung einer Maßnahmenteilnahme bei Arbeits-
losengeldempfängerinnen und -empfängern. Die Stu-
die ermittelt, dass früh eingesetzte Sperrzeiten insbe-
sondere bei jüngeren Arbeitslosengeldempfänger/in-
nen die intendierte Beschäftigungswirkung entfalten. 
Gleichzeitig scheint dies jedoch mit negativen Ne-
beneffekten in Form einer Aufnahme geringfügiger 
Beschäftigung sowie eines Rückzugs vom Arbeits-
markt einherzugehen. Ergebnisse in Müller/Steiner 
(2009) deuten ebenso darauf hin, dass verhängte 
Sperrzeiten die Arbeitslosigkeitsdauer verkürzen. 
Darüber hinaus zeigen van den Berg et al. (2016), 
dass Sperrzeiten zwar die Wiedereinstiegslöhne sen-
ken, dies allerdings nicht mit signifikant instabileren 
Beschäftigungsverhältnissen einhergeht. 

Zusammenfassend weist die empirische Evidenz da-
rauf hin, dass Sperrzeiten wegen Arbeitsablehnung 
oder Ablehnung einer Maßnahmenteilnahme die Ar-
beitslosigkeitsdauern der betroffenen Personen ver-
kürzen. Eine Abschaffung dieser Sperrzeiten würde 
daher tendenziell nicht zur Vermeidung von Hilfebe-
dürftigkeit beitragen, sondern könnte diese im Ge-
genteil eher erhöhen. 

7. Finanzierung der Arbeitslosenversicherung 

Die LINKE fordert in ihrem Antrag, die Defizithaf-
tung des Bundes wieder einzuführen. Arbeitgeber 
sollen befristet eine eigenständige Sonderabgabe von 
0,5 Prozent der Lohnsumme zur Förderung von 
Langzeiterwerbslosen leisten, die reduziert oder er-
lassen wird, wenn Langzeiterwerbslose eingestellt 
werden. Die Pflicht zur Erstattung des Arbeitslosen-
geldes durch den Arbeitgeber im Falle einer Kündi-
gung von älteren Beschäftigten soll wieder einge-
führt werden. Aufgaben, die über Versicherungsleis-
tungen hinausgehend gesamtgesellschaftliche Ziele 
verfolgen, sollen der Arbeitslosenversicherung aus 
Steuermitteln erstattet werden. 

7.1 Defizithaftung 

Die Handlungsfähigkeit einer Arbeitslosenversiche-
rung in Rezessionen muss dem Versicherungsgedan-
ken nach durch eine Rücklage sichergestellt werden 
(Weber 2015). Der Beitragssatz muss hoch genug lie-
gen, um über eine typische Aufschwungphase hin-
weg ausreichende Überschüsse zu akkumulieren. Es 
wäre also Verpflichtung der Bundespolitik, den Bei-
tragssatz entsprechend diesem Prinzip festzulegen. 
Eine Defizithaftung wäre dann nicht mehr zu be-
gründen.  

Aufgrund der sozialpolitischen Bedeutung der Ar-
beitslosenversicherung muss der Bund offensichtlich 
die Pflicht haben, bei Notlagen der Versicherung ein-
zuspringen. Eine nicht rückzahlbare Finanzierung 
widerspräche aber wiederum dem Versicherungsge-
danken, da auch Steuerzahler, die nicht an der Ver-
sicherung partizipieren, dafür aufkommen müssten.  

Da die BA den Beitragssatz nicht selbst festlegen 
kann, darf ein solches Einspringen keine besonderen 
Rechte des Bundes in der Arbeitslosenversicherung 
begründen. 
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7.2 Sonderabgabe zur Förderung der Langzeiter-
werbslosen 

Eine besondere Förderung von Langzeitarbeitslosen 
ist gerechtfertigt, weil Verfestigung von Arbeitslosig-
keit mit hohen sozialen und individuellen Kosten 
einhergeht. Nach den geltenden Regeln ist diese För-
derung im Wesentlichen aus Steuermitteln zu finan-
zieren. Da Steuermittel nicht zweckgebunden sind, 
ist die Politik grundsätzlich frei, die Höhe der Finan-
zierung festzulegen. Eine gesonderte Abgabe ist da-
für nicht nötig. Eine weitere Belastung spezifisch des 
Faktors Arbeit wäre aus ökonomischer Perspektive 
nicht förderlich. 

Sinnvoll ist es, die Beschäftigungsaufnahme von 
Langzeitarbeitslosen gezielt auch finanziell zu be-
günstigen. Dies kann durch geeignet ausgestaltete In-
strumente der Förderung geschehen, wie sie prinzi-
piell bereits existieren. Die Einführung einer Abgabe, 
die bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen erlassen 
wird, ist dafür nicht erforderlich. 

7.3 Erstattungspflicht bei Kündigung älterer Ar-
beitnehmer 

Bezüglich einer Erstattungspflicht des Arbeitgebers 
für das Arbeitslosengeld bei Kündigung älterer Ar-
beitnehmer sind verschiedene Argumente abzuwä-
gen: 

Grundsätzlich kann ein Fehlanreiz bestehen, dass 
sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulasten der Ar-
beitslosenversicherung auf eine Kündigung verstän-
digen, und der Arbeitnehmer das Arbeitslosengeld 
als Übergang in die Rente nutzt. Auch haben ältere 
Arbeitslose besonders niedrige Chancen, wieder in 
Arbeit zu kommen. Insofern kann argumentiert wer-
den, dass es sinnvoll sein kann, finanzielle Anreize 
speziell gegen Entlassung von älteren Arbeitneh-
mern zu setzen. 

Fraglich ist die Verantwortung des Arbeitgebers. Im 
Falle einer (gerechtfertigten) Kündigung aus indivi-
duellen Gründen wäre es unplausibel, ihm weitere 
Kosten aufzuerlegen. Gleiches gilt aber auch bei (un-
verschuldeten) betrieblichen Gründen. Es müsste 
also zumindest explizit gemacht werden, dass nur 
Fälle einer unzureichenden Sozialauswahl relevant 
wären. Sicherlich wären weitere Einschränkungen 
zu beachten (vgl. auch § 147a SGB III alt). Die ohne-
hin schon bestehende juristische Unsicherheit bei 
Kündigungen dürfte zunehmen. Auch können zu-
sätzliche Kosten im Falle einer Kündigung Anreize 
für eine stärkere Nutzung von Befristungen oder ge-
gen die Beschäftigung von Personen im betroffenen 
Alter setzen. 

7.4 Versicherungsfremde Leistungen 

Die Beauftragung der BA mit versicherungsfremden 
Leistungen ist dann sinnvoll, wenn die BA mit ihrer 
Expertise und Infrastruktur besonders gute Voraus-
setzungen zur Übernahme der Aufgaben hat. Solche 
Leistungen müssen dem Versicherungsgedanken fol-
gend aus Steuermitteln finanziert werden. 

8. Zusammenfassung 

 Verkürzung der Anwartschaftsdauer bzw. Aus-
weitung der Rahmenfristen: Für die Vorschläge 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bzw. der LIN-
KEN sprechen unter anderem ein niedrigeres Ar-
mutsrisiko, eine höhere Attraktivität kurzer Ar-
beitsverhältnisse und eine Chance auf eine bes-
sere Passung von Arbeitslosen und Arbeitsplät-
zen. Dagegen sprechen u.a. eine eventuell höhere 
Arbeitslosenquote, steigende Kosten durch mehr 
Anspruchsberechtigte, steigende Suchdauern 
und mögliche Mitnahmeeffekte. Berechnungen 
des IAB für den Zeitraum Herbst 2012 bis Herbst 
2013 zeigen: Wäre zu Beginn des betrachteten 
Zugangszeitraums die Anwartschaftszeit auf vier 
Monate verringert worden, hätten bei einer Rah-
menfrist von zwei (drei) Jahren etwa 200.000 
(210.000) Personen zusätzlich einen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I eingelöst. Von diesen wä-
ren 78.000 (85.000) bisherige ALG-II-Empfänger 
gewesen. Dabei wäre es aber nur einem Teil von 
ihnen gelungen, infolge des ALG-I-Bezugs die 
Hilfebedürftigkeit zu verlassen. 

 Einheitliches Arbeitslosengeld für vormals Selb-
ständige: Der Vorschlag von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gleicht auf der einen Seite Beiträge zur 
und Auszahlungen aus der Versicherung an – 
gleich hohen monatlichen Beiträgen stehen im 
Fall der Arbeitslosigkeit gleich hohe monatliche 
Auszahlungen für alle Personengruppen gegen-
über. Aus versicherungsökonomischer Perspek-
tive ist damit zu rechnen, dass bei Umsetzung 
des Vorschlags Personen mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung und insbesondere Personen ohne 
Berufsausbildung häufiger eine Versicherung ab-
schließen. Gleichzeitig erhöht der Vorschlag für 
diese Personen die Anreize, ihre Selbständigkeit 
aufzugeben und Arbeitslosengeld zu beziehen, 
und senkt die Anreize, schnell wieder Arbeit auf-
zunehmen. Außerdem wird die Versicherung für 
Personen mit (Fach-)Hochschulabschluss unat-
traktiver, die Anreize zur Aufgabe der Selbstän-
digkeit werden reduziert und die Anreize zur 
Aufnahme einer neuen Beschäftigung erhöht. 
Insgesamt ist eine Verschlechterung des Verhält-
nisses von Einnahmen aus der Arbeitslosenversi-
cherung für Selbständige zu den damit verbunde-
nen Ausgaben zu erwarten.  

 Verlängerung der Antragsfrist bei Arbeitslosen-
versicherung für Selbständige: Der Vorschlag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt dazu, dass 
Gründer mehr Informationen über die Erfolgsaus-
sichten ihrer Gründung sammeln können, bevor 
sie entscheiden, ob sie sich versichern. Dadurch 
könnten sich Gründer mit geringen Erfolgsaus-
sichten vermehrt in die Versicherung selektieren, 
was aus Sicht der Arbeitslosenversicherung zu 
einer Verschlechterung des Verhältnisses von 
Einnahmen aus der Arbeitslosenversicherung für 
Selbständige zu den damit verbundenen Ausga-
ben führen würde. 

 Verlängerung der Bezugsdauern des Arbeitslo-
sengelds und sprungweise Erhöhung mit dem 
Alter: Bei dem durch die LINKE vorgeschlagenen 



Ausschussdrucksache 18(11)579  Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  42 

Modell lassen sich Drehtüreffekte nicht aus-
schließen. Außerdem sinkt aus ökonomischer 
Sicht der Anreiz, eine Beschäftigung aufzuneh-
men, mit Höhe und Dauer der Arbeitslosenunter-
stützung. Studien zur Anspruchsdauer auf Ar-
beitslosengeld bei der Gruppe der Personen, die 
knapp unter bzw. über 50 Jahre alt sind, zeigen: 
Personen mit einer um drei Monate höheren An-
spruchsdauer sind circa fünf bis zehn Tage län-
ger arbeitslos. Die Tatsache, dass sich für frühere 
Zeiträume und andere Altersschnittstellen ver-
gleichbare Effekte finden, legt nahe, dass auch 
bei anderen Bevölkerungsgruppen die Auswei-
tung der Anspruchsdauer zu einer Verlängerung 
der Verweildauer in Arbeitslosigkeit führt.  

 Mindestarbeitslosengeld in Höhe der SGB-II-
Leistungen: Allgemein erscheint es sinnvoll, die 
Zuständigkeiten für Personen, die Arbeitslosen-
geld I durch Arbeitslosengeld II aufstocken, klar 
zu regeln und mehrfache Zuständigkeiten zu ver-
meiden. Zudem könnte der Bezug eines Mindest-
arbeitslosengeldes und eine Betreuung durch die 
Arbeitsagentur als weniger stigmatisierend wahr-
genommen werden. Eine Bedürftigkeitsprüfung 
und eine Kopplung der Höhe des Mindestarbeits-
losengeldes an den Haushaltskontext würden 
den Verwaltungsaufwand aus den Jobcentern in 
die Arbeitsagenturen verlagern. Der Vorschlag 
bedeutet darüber hinaus, dass bedürftige ALG-I-
Bezieher nicht weiter in das Aktivierungsregime 
der Jobcenter einbezogen werden.  

 Arbeitsversicherung und obligatorische Förder-
angebote: Das Modell einer Arbeitsversicherung 
sieht vor, den Zugang zu geförderter Qualifizie-
rung und Weiterbildung auch ohne Vorbedin-
gung einer drohenden oder bereits eingetretenen 
Arbeitslosigkeit zu ermöglichen. Eine Umwand-
lung der Arbeitslosen- in eine Arbeitsversiche-
rung steht jedoch noch vor vielen unbeantworte-
ten Fragen, die unter anderem die Aspekte Fi-
nanzierung, soziale Ungleichheit und Weiterbil-
dungsberatung betreffen. Als ein erster Schritt 
wäre eine stärkere Abstimmung der Bildungspo-
litik für Erwachsene insgesamt angeraten; dies 
gilt insbesondere für Fragen der Finanzierung. 
Ein Weiterbildungs-BAföG, das zumindest zum 
Teil als Darlehen vergeben werden soll, löst so-
zial ungleich verteilte Zugangschancen nicht auf, 
da dieser Anreiz für einige Personengruppen 
nicht wirkt. Stattdessen sollte der Zugang zu 
Weiterbildung möglichst niedrigschwellig gestal-
tet sein. Dies ließe sich durch unmittelbare finan-
zielle Anreize unterstützen. Vor einer Auswei-
tung des bestehenden Programms zur Weiterbil-
dungsförderung Beschäftigter sollten zunächst 
freie Kapazitäten genutzt werden. Generell ist e-
her anzuraten, Betriebe und Beschäftigte für die 
Bedeutung von Weiterbildung und lebenslangem 
Lernen zu sensibilisieren. Dies sollte durch eine 
verstärkte, unabhängige und niedrigschwellige 
Beratung sowohl von Betrieben als auch von Per-
sonen geschehen. Obligatorische alternative Be-
schäftigungsangebote im öffentlich geförderten 
Bereich sind generell kritisch zu sehen: Öffent-

lich geförderte Beschäftigung sollte nur sehr ziel-
genau unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation eingesetzt werden. 

 Zumutbarkeit von Arbeit: Eine Abschaffung der 
Sperrzeiten bei der Ablehnung von Arbeitsange-
boten – ein Vorschlag der LINKEN – dürfte im 
Mittel zu längeren Arbeitslosigkeitsdauern füh-
ren.  

 Finanzierung der Arbeitslosenversicherung: 
Eine generelle Defizithaftung des Bundes wider-
spricht dem Versicherungsgedanken; allerdings 
muss über die Beitragssatzgestaltung eine hinrei-
chende Rücklage der Versicherung sichergestellt 
werden. Eine ständige Sonderabgabe zur Förde-
rung von Langzeiterwerbslosen erscheint nicht 
notwendig, da bereits andere Fördermöglichkei-
ten existieren und aus Steuermitteln finanziert 
werden können. Die Pflicht zur Erstattung des 
Arbeitslosengeldes durch den Arbeitgeber im 
Falle einer Kündigung von älteren Beschäftigten 
bringt gewichtige Nachteile mit sich, die gegen 
die möglicherweise zurückgehende Kündigungs-
neigung und geringere Fehlanreize aufgewogen 
werden müssen. Leistungen der BA, die über die 
Aufgaben der Versicherung hinausgehen, sind 
sachgemäß aus Steuermitteln zu finanzieren.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)575 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 06. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Keine Ausweitung der Rahmenfrist und keine Ver-
kürzung der Anwartschaftszeiten 

Mit einer wie in den vorliegenden Anträgen gefor-
derten Verlängerung der Rahmenfrist von zwei auf 
drei Jahre, insbesondere bei gleichzeitig deutlicher 
Verkürzung der Anwartschaftszeiten von derzeit 12 
auf vier Monate, wäre eine massive Ausweitung des 
Kreises der Leistungsberechtigten mit deutlich höhe-
ren Leistungsausgaben verbunden.  

Die Rahmenfrist gem. §143 SGB III lag bis 2006 bei 
drei Jahren. Ein wesentliches Motiv für die Verkür-
zung auf zwei Jahre war, dass hiermit der Verwal-
tungsaufwand bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
zur Identifizierung der individuellen Versicherungs-
verläufe reduziert werden konnte. Ebenfalls bedeutet 
eine derartig lange Rahmenfrist für die Arbeitsagen-
tur, dass sich die Gruppe der potentiell Anspruchs-
berechtigten sowie die Höhe der Ansprüche nur sehr 
schwer kalkulieren lassen. Die Unsicherheit über die 
Leistungsausgaben in den Haushaltsplänen nimmt 
erheblich zu. Somit steigt auch das Risiko für eine 
Darlehensfinanzierung durch den Bund, die erhöhte 
Beiträge zur Folge haben kann. 

Die Rahmenfrist von zwei Jahren hat nicht nur die 
Verwaltung und Haushaltsplanung bei der BA ver-
einfacht, sondern ist auch sachlich angemessen, da 
Arbeitslosigkeit und Anspruch auf Arbeitslosengeld 
in einen zeitlich und somit sachlich engeren Zusam-
menhang gestellt werden. So war es bis 2006 mög-
lich, dass trotz einer versicherungsfreien Zeit von bis 
zu 24 Monaten vor Antrag auf Arbeitslosengeld 
keine Versicherung vorlag und somit auch keine Bei-
träge entrichtet wurden. Durch die Verkürzung der 
Rahmenfrist wurde entsprechend die zeitliche und 
finanzielle Kausalität zwischen Beitragszahlung und 
Leistungsanspruch erhöht. 

Derzeit beträgt die minimale Leistungsdauer (gem. 
§ 147 Abs. 2) außerhalb der Sonderregelungen für 
überwiegend kurzfristig Beschäftigte (§ 147 Abs. 3) 
sechs Monate bei einer Anwartschaftszeit von 
12 Monaten innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist. 
Diese steigt sukzessive auf 12 Monate bei einer Ver-
sicherungsdauer ab 24 Monaten.  

Begründet wird der Vorschlag zur Verkürzung der 
Anwartschaftszeit in den vorliegenden Anträgen u.a. 
mit der Tatsache, dass "nur" 30 Prozent der leis-
tungsbeziehenden Arbeitssuchenden Leistungen 
nach dem SGB III erhalten und 70 Prozent Leistun-
gen nach dem SGB II. Dem muss entgegen gehalten 
werden, dass ein höherer Anteil an Arbeitslosen-
geldempfängern (z.B. 50 Prozent oder mehr im SGB 
III) zwischen den Systemen mitnichten per se eine 
"gerechtere" oder eine zielführende Aufteilung dar-
stellen würde.  

Der höhere Anteil der SGB-II-Leistungs-empfänger 
ist vor allem auf den hohen Anteil der in diesem 
System befindlichen Langzeitarbeitslosen zurückzu-
führen. Mit anderen Worten: Die Fluktuation im 
SGB-III-System ist deutlich höher und die gute Ar-
beitsmarktlage schlägt sich spürbarer im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung nieder, weniger deutlich 
im Bereich der Grundsicherung. So sind folglich die 
Bestandszahlen im SGB III deutlich niedriger, dafür 
liegen die Zugangszahlen (aus Beschäftigung am 
1. Arbeitsmarkt) in der Arbeitslosenversicherung 
drei Mal so hoch wie im SGB II. Damit sind die ge-
ringeren Bestandszahlen an Empfängern von Ar-
beitslosengeld vor allem auf die sehr viel höhere Dy-
namik in diesem System zurückzuführen  
(s. nachfolgende Tabelle): 
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Zugänge 2015 

 Insge-
samt 

Davon aus Beschäfti-
gung am 1. Arbeits-
markt 

SGB III 3,474 
Mio. 

1,926 Mio. 

SGB II 4.042 
Mio. 

0,610 Mio. 

Gesamt 7,516 
Mio. 

2,573 Mio. 

 

Mitnichten erhält also nur ein kleiner Anteil der 
Versicherten bei Eintritt von Arbeitslosigkeit (aus 
Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt) Leistungen nach 
dem SGB II. 

Mit Blick auf diese Zahlen muss auch darauf hinge-
wiesen werden, dass ab 2017 Personen/Bedarfsge-
meinschaften, die Arbeitslosengeld bzw. Teilarbeits-
losengeld und gleichzeitig aufgrund ihrer Bedürftig-
keit Grundsicherungsleistungen beziehen (so ge-
nannte "Arbeitslosengeld I-Aufstocker") gem. § 5 
Abs. 4 SGB II (neu)1 nicht mehr durch die Jobcenter, 
sondern durch die Arbeitsagenturen betreut werden 
sollen. Damit dürfte schon ein Teil der Beschäftig-
ten, die nach Verlassen des 1. Arbeitsmarktes ergän-
zend Anspruch auf Grundsicherung haben, künftig 
dem SGB III zugerechnet werden.  

Von den dann verbleibenden zuvor am 1. Arbeits-
markt Beschäftigten, die bei Arbeitslosigkeit in die 
Grundsicherung fallen, würde ein erheblicher Teil 
die von Linken und Grünen geforderte Vorausset-
zung der versicherten Beschäftigungsdauer von vier 
Monaten innerhalb einer ggf. sogar verlängerten Rah-
menfrist erfüllen.  

Es wäre aber keineswegs sinnvoll, diesen Versicher-
ten für extrem kurze Dauern von zwei, drei oder nur 
vier Monaten Arbeitslosengeld zu gewähren und 
durch die Arbeitsagenturen betreuen zu lassen. Ein 
erheblicher Anteil dieser Arbeitslosen würde bereits 
nach nur sehr kurzer Zeit in die Jobcenter-Betreuung 
wechseln. Dieser Betreuungswechsel würde die Ein-
gliederung in Arbeit mehr behindern als fördern. Die 
Verwaltung von solchen kurzen Anwartschaften 
würde einen unverhältnismäßig hohen Bürokratie-
aufwand und Verwaltungskosten auf Seiten der Ar-
beitsagenturen verursachen.  

Die Zahlung von Arbeitslosengeld bei entsprechend 
kurzen Versicherungsdauern ist schließlich auch mit 
Blick auf die Höhe der Beitragszahlungen nicht zu 
rechtfertigen. Die in derart kurzen Zeiträumen von 
nur vier Monaten innerhalb einer Rahmenfrist von 
24 oder sogar 36 Monaten entrichteten Beiträge kön-
nen keinen Leistungsanspruch plausibel begründen. 
Die an die Arbeitslosenversicherung insgesamt ge-
zahlten Beiträge betragen nach vier Monaten Versi-
cherungsdauer bei einem Durchschnittsverdiener 
(mit einem Einkommen von 2.835 Euro brutto mo-
natlich, Höhe der Bezugsgröße West) etwa 340 Euro. 
Die Leistungen für eine solche alleinstehende Person 
                                                                        
1 Siehe 9. SGB-II-Änderungsgesetz. 

würden in der Summe jedoch mit etwa 3.858 Euro in 
zwei Monaten bei mehr als dem Zehnfachen der Bei-
träge liegen (Annahme: 1.079 Euro Arbeitslosengeld 
zzgl. ca. 850 Euro Sozialversicherungsbeiträge pro 
Monat).  

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass im System der 
Arbeitslosenversicherung eine gewisse Vorversiche-
rungsdauer sachlich notwendig ist, um das System 
finanzierbar zu halten. Derart niedrige Beitragszah-
lungen wie bei Versicherungsdauern von nur weni-
gen Monaten können einen Leistungsanspruch in 
dieser Höhe nicht begründen. 

Die zusätzlichen Lasten durch höhere Zahlungen an 
Arbeitslosengeld würden zudem die Beitragssatzsta-
bilität der Arbeitslosenversicherung bei 3,0 Prozent 
gefährden.  

Kein Aufbau aufwändiger Parallelstrukturen bei 
der Arbeitsagentur 

Derzeit wird das Arbeitslosengeld für Bedarfsge-
meinschaften durch die Grundsicherung aufgestockt, 
wenn eine entsprechende Bedürftigkeit vorliegt. Die-
ser Personenkreis, der bislang in einem solchen Fall 
auch durch die Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung 
betreut wurde, soll ab 2017 durch die Arbeitsagentu-
ren bei der Vermittlung in Arbeit unterstützt wer-
den. 

Davon abgesehen fordert die Fraktion DIE LINKE, 
dass die ergänzenden Grundsicherungsleistungen für 
diesen Personenkreis nicht mehr durch die Jobcenter 
gewährt werden sollen, sondern durch die Ar-
beitsagenturen selbst, denen diese Kosten allerdings 
sachgerecht als versicherungsfremde Leistungen 
durch Steuermittel erstattet werden sollen. Die Linke 
bezeichnet diese Leistung in ihrem Antrag als Min-
destarbeitslosengeld. 

Dies würde jedoch zum Aufbau umfangreicher neuer 
und paralleler Verwaltungsstrukturen bei den Ar-
beitsagenturen führen, die nunmehr auch Prüfungen 
der Bedürftigkeit vornehmen müssten. Dies ist mit 
Nachdruck abzulehnen.  

Gleiche und faire Grundlagen für das Arbeitslosen-
geld 

In den Anträgen wird u. a. kritisiert, dass Teilarbeits-
losengeld bei mehrfach sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, die eine der Beschäftigungen verlie-
ren, nur für maximal sechs Monate gezahlt wird, 
auch wenn die Voraussetzungen für einen 12-mona-
tigen Anspruch im Sinne der Erfüllung der Anwart-
schaftszeit vorliegen. 

Ebenfalls wird bemängelt, dass Versicherten, die im 
Zuge einer Arbeitslosigkeit nach einer Vollzeitbe-
schäftigung nur noch in Teilzeit dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen, auch nur ein Teilarbeitslosen-
geld gewährt wird, während zuvor Teilzeitbeschäf-
tigte, die nun in Vollzeit arbeiten wollen, weiterhin 
nur ein Arbeitslosengeld in Abhängigkeit ihrer Teil-
zeitbeschäftigung erhalten. 

Beide gesetzliche Regelungen können isoliert be-
trachtet für sich begründet werden – vor allem mit 
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finanziellen Aspekten – gleichwohl stellen sie eine 
gewisse Ungleichbehandlung dar. Der ZDH setzt sich 
für eine Gleichbehandlung der Versicherten ein und 
unterstützt daher, diese Sachverhalte zu prüfen hin-
sichtlich des Kreises der Betroffenen und der Kosten 
einer Rechtsänderung.  

Die gesellschaftliche Akzeptanz des Systems der Ar-
beitslosenversicherung hängt auch maßgeblich da-
von ab, ob Versicherte sich "gleich" behandelt füh-
len. Selbst wenn die hinter diesen Konstellationen 
stehenden Fallzahlen gering sein dürften, ist es 
wichtig zu verhindern, dass der Eindruck einer will-
kürlichen Ungleichbehandlung von Versicherungs-
ansprüchen entsteht. 

Vor diesem Hintergrund fordert der ZDH auch eine 
Abschaffung der Sonderreglungen für ältere Versi-
cherte, die schrittweise ab dem 50., 55. bzw. 58. Le-
bensjahr einen verlängerten Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld von 15, 18 bzw. 24 Monaten haben. Die 
Dauer der Zahlung von Arbeitslosengeld sollte für 
alle Versicherten einheitlich auf 12 Monate begrenzt 
und nicht sogar noch, wie im Antrag der Fraktion 
DIE LINKE gefordert, auf bis zu 36 Monate für über 
60jährige Erwerbslose ausgeweitet werden. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Arbeitslosigkeit umso länger dauert, je länger 
der Anspruch auf das höhere Arbeitslosengeld be-
steht. Mit lange andauernder Arbeitslosigkeit ist aber 
auch eine geringere Wahrscheinlichkeit für die Wie-
deraufnahme einer Beschäftigung verbunden. Ziel 
muss aber eine möglichst schnelle Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt sein.  

Zudem sind die Sonderregelungen für Ältere auch 
aus Kostengründen abzulehnen: Berechnungen2 ha-
ben ergeben, dass die längere Bezugsdauer von bis 
zu 15, 18 oder 24 Monaten für ältere Arbeitslose ab 
dem 50., 55. oder 58. Lebensjahr damals bereits zu-
sätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 1,65 Mrd. Euro 
verursachten.3  

Sonderform des Arbeitslosengeldes für überwiegend 
kurzfristig Beschäftigte abschaffen 

Beide vorliegenden Anträge fordern eine Verkürzung 
der Anwartschaftszeit auf Arbeitslosengeld auf vier 
Monate, aus der dann ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld auf zwei Monate resultieren würde. Damit 
würde die aktuelle Sonderregelung für überwiegend 
kurzfristig Beschäftigte, die derzeit eine höhere An-
wartschaftsdauer von mindestens sechs Monaten 
vorsieht, laut Antrag der Faktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN obsolet.  

Die Zahl der Anträge auf dieses Arbeitslosengeld un-
ter erleichterten Bedingungen war seit Einführung 
der Regelung 2009 gering. So wurden z. B. 
2012/2013 nur 222 Anträge bewilligt. Die Bewilli-
gungsquote wurde für die Jahre 2011/2012 und 

                                                                        
2  Hier leider nur für das Jahr 2008. 
3 Dem hätten rein rechnerisch bei einer Verkürzung der maximalen Bezugsdauer auf 12 Monate für alle Arbeitslosen zu-
sätzliche Ausgaben im Bereich der Grundsicherung lediglich in Höhe von lediglich ca. 660 Mio. Euro gegenübergestanden. 
4 Insgesamt ist die Zahl der Antragssteller und Bewilligungen aber weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aus der 
Anfrage (BT-Drs. 18/1381) geht hervor, dass in Deutschland insgesamt ca. 610.000 Personen überwiegend kurzfristig be-
schäftigt sind. 

2012/2013 erfasst und lag relativ stabil bei ca. 
70 Prozent.4 

Dies ist vermutlich teilweise damit zu erklären, dass 
die ursprünglich im Referentenentwurf zum damali-
gen Gesetz genannte Zielgruppe der Kulturschaffen-
den (im Antrag vor allem Beschäftigte in der Film- 
und Fernsehbranche), wie in der damaligen Begrün-
dung beschrieben, in den Zeiträumen nach den Be-
schäftigungsverhältnissen oft noch an den Projekten 
weiterarbeiten. Bei der Bezahlung für diese Projekte 
würde die längere Arbeit durchaus berücksichtigt. 
Für eine Tätigkeit von z.B. sechs Wochen Dauer 
würde also eine Nachbearbeitung von zwei bis vier 
Wochen in der Entlohnung bereits berücksichtigt. 
Entsprechend hoch liegen bei diesem Personenkreis 
die Monatsverdienste. 

Ein Hinweis auf die durchschnittlich hohe Entloh-
nung dieser Zielgruppe ist, dass das gezahlte Ar-
beitslosengeld gem. § 147 Abs. 3 in den entsprechen-
den Jahren im Durchschnitt über 1.100 Euro lag. Im 
Vergleich hierzu lag der durchschnittliche Arbeitslo-
sengeldanspruch aller Versicherten deutlich darun-
ter (z.B. 875 Euro Dezember 2014). 

Folglich ist ein Teil der Zielgruppe in diesen Nach-
Vertragsphasen nicht nur finanziell versorgt. Fak-
tisch stehen sie in den Phasen der Projektnachbear-
beitung auch gar nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung, was für eine Arbeitslosmeldung aber notwen-
dig ist.  

In Anbetracht der sehr geringen Fallzahlen ist jeden-
falls zu bezweifeln, dass die anvisierte Problem-
gruppe tatsächlich in dem vermeintlichen Umfang 
existiert. Entsprechend sollte hier – auch aus Grün-
den der Gerechtigkeit gegenüber dem Kreis aller an-
deren Versicherten – von diesem 'lex specialis' Ab-
stand genommen und die Sonderregelung ersatzlos 
gestrichen werden.  

Arbeitslosenversicherung für Selbstständige 

In beiden vorliegenden Anträgen wird gefordert, den 
Zugang für Selbstständige (Versicherungspflicht auf 
Antrag gem. § 28a SGB III) in die Arbeitslosenversi-
cherung zu erweitern. So wird vorgeschlagen, die 
Bedingung der Vorversicherung aufzugeben und da-
mit auch den Zugang für Gründer, die zuvor studiert 
haben, Grundsicherungsleistungen bezogen oder 
z. B. Familienarbeit getätigt haben, zu erleichtern.  

Es ist jedoch fraglich, ob bei dem Personenkreis der 
Gründer (bzw. Selbstständigen allgemein) tatsäch-
lich ein entsprechender Bedarf zur Öffnung der Ar-
beitslosenversicherung besteht. Daher sollten im 
Vorfeld der tatsächliche Bedarf und Auswirkungen 
möglicher Änderungen sorgfältig geprüft werden. 
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Der Zugang zur Arbeitslosenversicherung ist für 
Selbstständige derzeit restriktiv gestaltet.5 Insofern 
ist die Versicherung nur einem kleinen Kreis an 
Gründern möglich. Gleichzeitig können sich die 
Selbstständigen durch Stopp der Beitragszahlungen 
de facto von der Versicherung "befreien". Ein Um-
stand, der grundsätzlich dem Charakter einer Risiko-
versicherung widerspricht und Anreize für Mitnah-
meeffekte setzt.   

Um derartige Mitnahmeeffekte in größerem Umfang 
zu verhindern, wäre es bei Ausweitung der Arbeits-
losenversicherung auf weitere Selbstständige drin-
gend geboten, eine Art Sperrzeit bzw. eine höhere 
Vorversicherungsdauer für den Leistungsfall festzu-
legen. Neugründungen unterliegen einem sehr viel 
höheren Risiko des Scheiterns als bereits viele Jahre 
am Markt befindliche Unternehmen. Daher sollte für 
diese neu versicherten Selbstständigen möglichst 
eine Anwartschaftsdauer von deutlich mehr als 
12 Monaten ab Beginn der Versicherung der selbst-
ständigen Tätigkeit gelten.  

Unter der Bedingung einer verlängerten Anwart-
schaftszeit ist außerdem auch eine verlängerte Frist 
zur Antragsstellung (z. B. von derzeit drei auf sechs 
Monate), wie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vorgeschlagen, denkbar.  

Die Möglichkeit der Versicherung in der Arbeitslo-
senversicherung für diesen Personenkreis bei gleich-
zeitiger Absenkung der Anwartschaftszeit ist hinge-
gen unbedingt abzulehnen. 

Um weitere Mitnahmeeffekte zu verhindern, muss 
eine Ausweitung des freiwillig versicherten Perso-
nenkreises auf weitere Selbstständige allerdings 
auch an anderer Stelle restriktivere Regelungen zur 
Folge haben. Derzeit können Selbstständige gem. 
§ 147 Abs. 5 Nr. 3 SGB III ihr Versicherungsverhält-
nis jederzeit beenden, indem sie keine Beiträge mehr 
entrichten. Mit dem Solidargedanken der Arbeitslo-
senversicherung und deren Eigenschaft als Risiko-
versicherung ist diese Möglichkeit aber nicht verein-
bar, zumal der eigentliche Kreis der Versicherten – 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ihre 
Arbeitgeber – keine Möglichkeit der Befreiung oder 
des Austritts hat. Nach einem rein unternehmeri-
schen Kalkül ist es jedoch sinnvoll, bei einer lang-
fristig guten Auftragslage und unternehmerischen 
Perspektive auf die Versicherung zu verzichten und 
die Beitragszahlung einzustellen. In diesem Sinne 
müsste bei Öffnung der Arbeitslosenversicherung für 
weitere Selbstständige auch die Möglichkeit des Ver-
lassens der Versichertengemeinschaft gem. § 147 
Abs. 5 Nr. 3 ausgeschlossen werden.6  

Die Arbeitslosenversicherung ist ein solidarisch an-
gelegtes System mit einem hohen Anteil an Umver-
teilung. Daher existiert für den Kreis der Pflichtver-
sicherten auch keine Möglichkeit der Befreiung. Es 
kann aber nicht sein, dass ein spezifischer Kreis an 
Versicherten freiwillig Mitglied werden, dann aber 

                                                                        
5 Z.B. die Voraussetzung, dass die Person über  entsprechende Vorversicherungszeiten in der Arbeitslosenversicherung 
verfügen muss und sich innerhalb von drei Monaten nach Gründung für eine Versicherung entscheiden muss. 
6 Wenn nicht dauerhaft, dann aber zumindest für einen so langen Zeitraum, dass die Entscheidung für oder gegen eine Ver-
sicherung nicht von kurz- oder mittelfristigen Erwartungen geprägt ist. 
7 Und besonders risikoaverse Gründer. 

die Versicherung wieder verlassen kann. Es ist be-
kannt, dass derartige Versicherungskonstruktionen 
vor allem negative Risiken anziehen. Der solidari-
schen Gemeinschaft der Beitragszahler der Arbeitslo-
senversicherung (hier Arbeitnehmer und ihrer Ar-
beitgeber) darf aber nicht systematisch das finanzi-
elle Risiko von Gründern aufgebürdet werden.  

Insofern müsste konsequenterweise eine Öffnung der 
Arbeitslosenversicherung für alle Gründer zur Folge 
haben, dass die Versicherung dauerhaft und ohne 
Austrittsmöglichkeit erfolgt, was aber rechtlich für 
die BA problematisch wäre, da bei Selbstständigen 
die Durchsetzung von Beitragsforderungen schwierig 
sein kann.  

Und letztlich müssten mit Blick auf die Risikostruk-
tur von Gründern konsequenterweise auch alle versi-
cherungspflichtig werden, da sich ansonsten tenden-
ziell "die hohen Risiken"7 unter den Gründern in der 
Arbeitslosenversicherung sammeln würden. Ob aber 
eine Pflichtversicherung für alle Gründer im Inte-
resse dieser ist, ist zu bezweifeln. 

Bei einer Öffnung der Arbeitslosenversicherung für 
einen weiteren Kreis von Selbstständigen müssten 
auch die Leistungsvoraussetzungen für diese stärker 
geprüft werden. So gilt bei abhängig Beschäftigten in 
der Regel eine Sperrzeit bei Eigenkündigung bzw. 
selbst verschuldeter Kündigung. Dies müsste analog 
auch auf Leistungsansprüche bei Selbstständigen 
übertragen werden. Nicht jede beliebige selbstver-
schuldete Beendigung der Selbstständigkeit dürfte 
unmittelbar zu einem Leistungsanspruch führen. 
Dies wäre aber mit einem möglicherweise unverhält-
nismäßigen Verwaltungsaufwand auf Seiten der Ar-
beitsagenturen verbunden. 

Der Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN nach einer Aufgabe der derzeitigen Orientie-
rung an Qualifikationsstufen zur Beitrags- und Leis-
tungsbemessung sollte geprüft werden. Tatsächlich 
ist die aktuelle Regelung unbefriedigend.  

Die vorgeschlagene Zahlung von Beiträgen wahl-
weise in Höhe des vollen oder halben Regelbeitrags 
ist plausibel, insbesondere auch vor dem Hinter-
grund der halbierten Leistungshöhe bei halbem Bei-
trag. Zu bedenken ist allerdings, dass das Leistungs-
portfolio der Arbeitslosenversicherung einen größe-
ren Umfang hat als nur die Zahlung des Arbeitslo-
sengeldes, nämlich zahlreiche Integrationsangebote, 
Weiterbildung etc. Diese Leistungen sind nicht bei-
tragsabhängig und würden bei einem Wahltarif in 
gleichem Umfang für einen niedrigeren Preis "er-
kauft".  

"Fair" im Vergleich zu den versicherten Arbeitneh-
mern in Bezug auf die Beitragshöhe wäre ohne Zwei-
fel ein einkommensgerechter Beitrag, der bei Selbst-
ständigen allerdings schwierig zu ermitteln wäre. In-
sofern könnten Anleihen bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung genommen werden. Dort zahlen z.B. 
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pflichtversicherte Handwerker in den ersten drei 
Jahren den halben Regelbeitrag und danach den vol-
len. Alternativ können sie höhere oder niedrigere 
einkommensabhängige Beiträge zahlen. Bemessungs-
grundlage ist hierbei der ermittelte Gewinn aus der 
versicherten selbstständigen Tätigkeit, der sich nach 
den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des 
Einkommenssteuerrechts ergibt.  

Es zeigt sich, dass die Ausweitung des Personenkrei-
ses auf weitere Selbstständige umfangreiche zusätzli-
che Änderungen erforderlich machen würde und 
auch mit erheblichen bürokratischen Lasten für die 
BA einhergehen würde.  

Ausbau der Arbeitsagenturen zu Agenturen für Ar-
beit und Weiter-bildung 

Es ist geboten, dass sich die BA weiterhin auf ihre 
Kernaufgaben – die Vermittlung von Arbeitslosen, 
die Unterstützung der Betriebe bei der Suche nach 
Auszubildenden und Arbeitnehmern und die Zah-
lung von Leistungen – konzentriert.  

Eine Ausweitung auf weitere Tätigkeitsfelder wie die 
Weiterbildungsberatung wird mit Nachdruck abge-
lehnt. Weiterbildung, vor allem von abhängig Be-
schäftigten, ist originäre Aufgabe von Arbeitgebern 
und von den Beschäftigten selbst. Beitragsmittel der 
Arbeitsagentur dürfen weder für Weiterbildungsbe-
ratung noch für Weiterbildung selbst (außer in den 
bestehenden eng gesteckten Grenzen) verwendet 
werden.  

Die entsprechende Forderung der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN steht stellvertretend für eine 
grundsätzlich abzulehnende Tendenz zur Auswei-
tung der Aufgaben der BA. So wird in der öffentli-
chen Diskussion vorgeschlagen, dass sich die BA zu 
einem Weiterbildungsberater entwickeln soll (Stich-
wort "Bundesagentur für Arbeit und Weiterbil-
dung"). Dieser problematischen Entwicklungsten-
denz darf – zumindest ohne ein entsprechendes po-
litisches Mandat – nicht unnötig Vorschub geleistet 
werden. Dies ist umso kritischer zu bewerten, als 
hier Beitragsmittel verwendet würden, um eine indi-
viduelle berufliche Verwirklichung zu ermöglichen 
oder persönliche Versäumnisse in der beruflichen 
Entwicklung der Arbeitnehmer zu korrigieren. 

Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistun-
gen 

Der ZDH fordert stets und nachdrücklich die Steuer-
finanzierung jeglicher versicherungsfremder Leistun-
gen in allen Zweigen der Sozialversicherung. Die 
Höhe der Sozialversicherungsbeiträge als Lohnzu-
satzkosten stellt insbesondere im arbeitsintensiven 

Handwerk einen maßgeblichen Faktor für Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung dar.  

Leider ist in den vergangen Jahren wieder ein politi-
scher Trend erkennbar, gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben aus Mitteln der Sozialversicherung zu finan-
zieren, z. B. die Mütterrente in der Rentenversiche-
rung oder Aufwendungen für Menschen mit Behin-
derungen ohne Vorversicherung in der Arbeitslosen-
versicherung. Insofern begrüßt und unterstützt das 
Handwerk die Forderung im Antrag der Fraktion DIE 
LINKE nach einer Steuerfinanzierung sämtlicher ver-
sicherungsfremder Leistungen in der Arbeitslosen-
versicherung, wie den Aufwendungen für Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung, Berufsberatung 
für alle, Finanzierung des Schulabschlusses etc. 

Weitere Vorschläge 

Die Erstattungspflicht des Arbeitgebers für an ältere 
Arbeitnehmer gezahlte Arbeitslosengeld- und Ar-
beitslosenhilfeleistungen bei Kündigung galt bis zum 
31.3.1997 und wurde vorübergehend wieder einge-
führt. Sie wurde 2004 endgültig gestrichen, da sie 
nicht die gewünschte Wirkung entfaltete. Notwendig 
sind bei einer solchen Erstattungspflicht Ausnahme-
tatbestände, z. B. für Kleinstunternehmen oder bei 
Selbstkündigungen, bei Kündigungen aus einem 
wichtigen Grund oder wenn durch die Erstattungs-
pflicht das Unternehmen so belastet würde, dass 
weitere Arbeitsplätze gefährdet werden.  

Tatsächlich ist die Beschäftigung Älterer in den letz-
ten Jahren spürbar angestiegen – ohne eine solche 
Arbeitslosengeld-Erstattungsregel. Dies zeigt, dass 
andere Faktoren, vor allem die Rahmenbedingungen 
für Beschäftigung und die wirtschaftliche Lage der 
Unternehmen entscheidend sind. Frühverrentungs-
regeln haben einen gegenteiligen Effekt – so auch im 
Übrigen die längeren Bezugsdauern von Arbeitslo-
sengeld für Ältere, die dann mitunter in gegenseiti-
gem Einvernehmen zum Übergang vom Erwerbsle-
ben in den Ruhestand genutzt werden können. 

Die erwähnte Sonderabgabe für Arbeitgeber in Höhe 
von 0,5 Prozent in dem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE ist nicht zielführend und widerspricht dem 
Ansatz an anderer Stelle in dem Antrag, dass ge-
samtgesellschaftliche Leistungen steuerfinanziert 
sein sollen. Langzeitarbeitslosigkeit einseitig Arbeit-
gebern anzulasten ist absurd und nicht hilfreich. 
Auch die Absenkung dieser "Strafabgabe" bei Be-
schäftigung von Langzeitarbeitslosen ist mit Blick 
auf die unterschiedliche Größe von Unternehmen, 
deren wirtschaftlicher Lage und Personalbedarf un-
durchdacht. 
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Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Prof. Dr. Gerhard Bosch

1. Einleitung 

Wenn sich die Problemlagen auf dem Arbeitsmarkt 
ändern, muss auch die Arbeitsmarktpolitik reagieren, 
um adäquat intervenieren zu können. Dabei reicht es 
nicht aus, nur im Nachhinein zu reagieren, sondern 
es müssen auch künftige Arbeitsmarktrisiken antizi-
piert werden. Ohne Zweifel wird in den nächsten Jah-
ren die präventive Arbeitsmarktpolitik und dabei ins-
besondere die Förderung beruflicher Weiterentwick-
lung eine stärkere Rolle als im vergangenen Jahrzehnt 
spielen müssen. Durch die Verlängerung der Lebens-
arbeitszeiten (Rente 67 und raschen strukturellen 
Wandels mit wachsenden Qualifikationsanforderun-
gen (z.B. durch Industrie 4.0) wird die Auffrischung, 
Weiterentwicklung erworbener Qualifikationen oder 
auch das Erlernen neuer Berufe eine größere Bedeu-
tung als in der Vergangenheit haben. Zweitens entste-
hen durch steigende Anteile prekärer Erwerbsver-
läufe soziale Sicherungslücken, die geschlossen wer-
den müssen. Drittens ist das Gleichgewicht zwischen 
den beiden Regelkreisen verloren gegangen. Mittler-
weile befinden sich rund 70 % der Erwerbslosen im 
Rechtskreis des SGB II, die Arbeitslosenversicherung 
verliert ihre gesellschaftliche Legitimität, wenn die 
Grundsicherung die Regel und die Arbeitslosenunter-
stützung die Ausnahme wird.  

Beide Anträge enthalten wichtige Bausteine zur Wei-
terentwicklung der Arbeitslosenversicherung. Aller-
dings können die genannten Herausforderungen 
nicht alleine durch die Arbeitsmarktpolitik gelöst 
werden, die damit hoffnungslos überfordert wäre.  

Bei der Förderung des lebenslangen Lernens sind die 
Unternehmen und die Tarifpartner z.B. in der Verant-
wortung für die Weiterbildung der Beschäftigten, und 
die Arbeitsmarktpolitik sollte hier nicht Aufgaben der 
Unternehmen und der Sozialpartner übernehmen. Im 

Antrag von Bündnis/Die Grünen wurde auf die Rolle 
der Bildungspolitik verwiesen, die über ein Erwach-
senen-BAFöG, das über Steuermittel finanziert wer-
den soll, Eigeninitiativen zur allgemeinen und beruf-
lichen Weiterbildung bedarfsgerecht unterstützen 
soll. Oder: Bei der sozialen Sicherung der Selbständi-
gen können zwar die Sozialversicherungen eine 
wichtige Aufgabe übernehmen, allerdings müssen 
auch in den Produktmärkten – etwa auf den Plattfor-
men für Crowdworker - angemessene Preise festgelegt 
werden, die auch, wie in der Künstlersozialkasse, Ab-
gaben der Auftraggeber für Sozialbeiträge enthalten.  

2. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 

2.1 Steigende Qualifikationsanforderungen und 
Förderung der beruflichen Weiterbildung 

Unser Bildungssystem hält nicht Schritt mit der stei-
genden Nachfrage nach Fachkräften und „produziert“ 
stattdessen am Markt vorbei zu viele Personen ohne 
Berufsabschluss. Das Bundesinstitut für berufliche 
Bildung (BiBB) und das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) haben in einer Langfristprog-
nose berechnet, dass bei Fortschreibung der gegen-
wärtigen Bildungstrends das Angebot an gering Qua-
lifizierten zum Jahre 2025 um rund 1,3 Millionen 
über der erwarteten Nachfrage der Wirtschaft liegen 
wird (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2010: 161).   

Der Politik ist das Problem seit längerem bekannt. Der 
Bericht zur technologischen Leistungsfähigkeit der 
Bundesregierung von 2006 sprach sogar schon von 
„Rissen im Fundament“ (BMBF 2006: IV). Nicht zu-
letzt deshalb einigten sich die Regierungschefs des 
Bundes und den Ländern 2008 auf dem Dresdener 
Bildungsgipfel auf sehr anspruchsvolle Ziele. So 
sollte der Anteil der jungen Erwachsenen (20 bis 
29jährige) ohne Berufsabschluss bis 2015 von rund 17 
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% auf 8,5 % halbiert werden. Von diesem Ziel sind 
wir noch weit entfernt. 2013 lag der Anteil immer 
noch auf dem zu hohen Niveau von 13,8 %. Das be-
deutet, dass rund 1,4 Millionen junge Erwachsene 
keinen Berufsabschluss haben und auch nicht dabei 
sind, einen zu erwerben.  

Wenn sich nichts ändert, wird sich am unteren Rande 
der Qualifikationshierarchie der Sockel Langzeitar-
beitslosen verfestigen, während auf der anderen Seite 
Fachkräfte fehlen. Diese Lücke wird man nicht alleine 
durch Zuwanderung schließen können. Vor allem ist 
Langzeitarbeitslosigkeit über viele Jahrzehnte erheb-
lich teurer als eine präventive Bildungspolitik, die im 
Übrigen die beste Arbeitsmarktpolitik ist. Eine Trend-
wende ist nur durch ein Paket von Maßnahmen zu er-
reichen. Dazu gehören der Ausbau der vorschuli-
schen Erziehung, damit die sprachlichen Vorausset-
zungen für schulischen Erfolg gelegt werden, eine 
Verringerung der Zahl der Schulabbrecher, eine Erhö-
hung der Zahl der Ausbildungsplätze und schließlich 
auch von einer zweiten Chance im Erwachsenenalter 
einen Berufsabschluss nachholen zu können.   

Für die Arbeitsmarktpolitik ist ein Paradigmenwech-
sel notwendig. Sie muss einen stärkeren Beitrag zur 
Qualifizierung von Arbeitslosen leisten, da der Ar-
beitsmarkt für einfache Tätigkeiten immer enger ge-
worden ist und Arbeitslose ohne Berufsausbildung 
aufgrund des „Überangebotes“ von gering qualifi-
zierten Arbeitskräften ohne zusätzliche Qualifikation 
geringe Integrationschancen haben. Durch den Fokus 
auf eine schnelle Vermittlung wurde die Zahl der ab-
schlussbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen so-
wohl im SGB II als auch im SGB III bis 2007/08 auf 
ein historisch tiefes Niveau zurückgefahren. Beson-
ders hoch waren die Einbrüche bei den abschlussbe-
zogenen Weiterbildungsmaßnahmen (Tabelle 1). Sie 
waren zudem – wenn man die Weiterbildungsmaß-
nahmen pro Kopf berechnet , im Regelkreis des SGB 
III viel ausgeprägter als im Regelkreis des SGB II. 
Adamy (2016) hat berechnet, dass un- und ange-
lernte Arbeitslose in der Arbeitslosenversicherung 
eine fünfmal höhere Chance auf eine Weiterbil-
dungsmaßnahme haben als im Hartz-IV-System 
(Adamy 2016: 348). 

 

Tabelle 1: Bestand von Teilnehmern in Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (2000 – 
Juni 2015) 

 

Zeitraum insgesamt darunter 

SGB III SGB II 

FbW 
insgesamt 

darunter 
FbW insge-

samt 

darunter 
FbW 

insgesamt 

darunter 

FbW mit Ab-
schluss in % 

FbW mit Ab-
schluss in % 

FbW mit Ab-
schluss in % 

2000 357.809 
144.031  
(40,3) 

357.809 
144.031 
(40,3) 

- - 

2001 352.443 
151.812  
(43,1) 

352.443 
151.812 
(43,1) 

- - 

2002 339.918 
153.750  
(45,2) 

339.918 
153.750 
(45,2) 

- - 

2003 259.922 
146.028  
(56,2) 

259.922 
146.028 
(56,2) 

- - 

2004 184.418 
115.597  
(62,7) 

184.418 
115.597 
(62,7) 

- - 

2005 114.350 
72.080   
(63,0) 

 95.714 
 68.832 
(71,9) 

18.636 
 3.248 
(17,4) 

2006 118.762 
45.289  
(38,1) 

 72.070 
 32.774 
(45,5) 

46.692 
12.515 
(26,8) 

2007 123.651 
33.856  
(27,4) 

 64.731 
 14.360 
(22,2) 

58.919 
19.496 
(33,1) 

2008 145.221 
34.192  
(23,6) 

 72.414 
 11.200 
(15,5) 

72.807 
22.992 
(31,6) 

2009 187.279 
41.760  
(22,3) 

105.363 
 16.311 
(15,5) 

81.917 
25.448 
(31,1) 

2010 178.512 
57.351  
(32,1) 

96.805 
 29.459 
(30,4) 

81.707 
27.892 
(34,1) 
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2011 153.277 
61.197  
(39,9) 

88.598 
 35.821 
(40,4) 

64.679 
25.377 
(39,2) 

2012 118.794 
51.036  
(43,0) 

64.554 
 32.364 
(50,1) 

54.239 
18.673 
(34,4) 

2013 127.530 
53.534  
(42,0) 

75.050 
 34.810 
(46,4) 

52.480 
18.724 
(35,7) 

2014  132.740 
61.402   
(46,3) 

81.632 
 

41.278 
(50,6) 

51.108 
20.124 
(39,4) 

Jul. 2014 –
Jun. 2015 

137.299 
64.504 
(47,0) 

83.626 
 

 43.213 
(51,7) 

53.673 
21.291 
(39,7) 

Quelle: BA (Oktober 2015), Datenzentrum Statistik 

 

Seit 2007 haben sich die Zahlen vor allem der ab-
schlussbezogenen Weiterbildung wieder erhöht, ohne 
jedoch ein bedarfsgerechtes Niveau erreicht zu haben. 
Ein Grund für den geringen Anstieg des Teilnehmer-
bestandes in der beruflichen Weiterbildung liegt auch 
in der unzureichenden finanziellen Ausstattung des 
Unterhalts, die viele Arbeitslose veranlasst, eine Wei-
terbildungsmaßnahme – vor allem eine längere, abzu-
brechen oder erst gar nicht aufzunehmen. So stellt das 
IAB in einer Befragung von Arbeitslosen fest: „Am 
häufigsten nennen die Befragten monetäre Aspekte 
als Grund, keine Weiterbildung aufzunehmen. Bei-
spielsweise äußern 44 % von ihnen, nicht längere 
Zeit auf ein reguläres Einkommen verzichten zu kön-
nen. Demzufolge könnten bessere finanzielle Rah-
menbedingungen während einer Maßnahme die Teil-
nahmebereitschaft und die Erfolgschancen erhöhen“ 
(Dietz/Osiander 2014: 1). 

Die jüngste Generation der Evaluation von abschluss-
bezogener Weiterbildung in der Arbeitsmarktpolitik 
nahm auch Mittel- und Langfristwirkungen dieser 
Maßnahmen in den Blick (z.B. Kruppe/Lang 2015 o-
der Fitzenberger 2009). Diese Untersuchungen reha-
bilitierten die berufliche Weiterbildungspolitik der 
Bundesanstalt für Arbeit in den 1990er Jahren und da-
bei insbesondere die vielfach kritisierten abschluss-
bezogenen Umschulungsmaßnahmen. Während der 
Laufzeit der Maßnahmen wurde, was eigentlich tri-
vial ist, ein Lock-in-Effekt diagnostiziert. Weiterbil-
dung ist geradezu in den Verdacht geraten, Arbeits-
lose von der Suche nach vorhandenen Arbeitsplätzen 
abzuhalten. Mittel- (1-3 Jahre) und langfristig (4-6 
Jahre) zeigten sich aber positive Beschäftigungs- und 
Einkommenseffekte gegenüber den Vergleichsgrup-
pen.  

Auch in anderen Ländern haben längerfristige Unter-
suchungen die Bewertung von beruflicher Weiterbil-
dung verändert. Neuere schwedische Langfriststu-
dien zeigen signifikant positive Auswirkungen von 
Weiterbildungsmaßnahmen auf Beschäftigung und 
auf Löhne sogar 10 Jahre und mehr nach Abschluss 
der Maßnahmen (Olsson/Storrie 2007; Strandh/Nor-
lund 2008). Die genannten deutschen und schwedi-
schen Evaluationsstudien untersuchen die Reintegra-
tion von Absolvent/innen beruflicher Weiterbil-

dungsmaßnahmen unter ungünstigen Arbeitsmarkt-
bedingungen. Die Wirkungen könnten noch positiver 
sein bei Arbeitskräfteknappheit und Fachkräfteman-
gel. Zudem war der Beitrag beruflicher Bildung zum 
wirtschaftlichen Wachstum durch Vermeidung von 
Fachkräftemangel bislang noch nicht Thema der im-
mer nur auf Einzelpersonen konzentrierten Evalua-
tionsforschung. So ist bis heute nicht untersucht wor-
den, in welchem Umfang die erheblichen Investitio-
nen der BA in die berufliche Weiterbildung im Be-
reich neuer Technologien (z.B. Informationstechnolo-
gien in den 1990er Jahren) Fachkräfteengpässe ver-
mieden haben. 

2.2 Zunahme prekärer Arbeit 

Die zur Diskussion stehenden Anträge thematisieren 
insbesondere die Probleme von Selbstständigen und 
befristet Beschäftigten, die aufgrund der Instabilität 
ihrer Beschäftigungsverhältnisse nicht die nötige 
Rahmenfrist zum Erwerb eines Anspruches auf ALG I 
erreichen (Hohendanner u.a. 2015). Beide Beschäfti-
gungsformen haben in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen. 

Zwischen 1993 und 2014 hat sich der Anteil der be-
fristet Beschäftigten von 3 % 1993 auf 7,4 % 2014 
mehr als verdoppelt (Bundesregierung 2015: Tabelle 
1.1). Seit 2008 wächst dieser Anteil kaum noch. Wei-
ter zugenommen hat allerdings der Anteil der Befris-
tungen bei Neueinstellungen, der von 34 % 1997 auf 
45 % 2014 zwischen 2002 (35 %) und 2014 (45 %) 
sprunghaft angestiegen ist (ebenda: Tabelle 2.1). Et-
was mehr als ein Drittel der Befristeten wird in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. In den 
Bundesländern mit schlechterer Beschäftigungssitu-
ation liegt der Anteil jedoch deutlich niedriger. Die 
Wahrscheinlichkeit unterschiedlich langer Perioden 
der Übergangsarbeitslosigkeit ist damit hoch. Dies 
betrifft zudem vor allem jüngere Beschäftigte, die be-
sonders hohe Anteile befristet Beschäftigter aufwei-
sen und auf die die Gesellschaft in hohem Maße die 
Kosten einer wachsenden Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes abwälzt (Abbildung 1). Die jüngeren Al-
terskohorten weisen heute deutlich instabilere Er-
werbsverläufe auf. Dies betrifft insbesondere die ge-
ring Qualifizierten und die Jüngeren mit einer Be-
rufsausbildung (Rhein/Stüber 2014). 
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Abbildung 1: Anteil der befristet Beschäftigten1 an allen abhängig Beschäftigten 1995 und 2014 

(in % der abhängig Beschäftigten der jeweiligen Altersgruppe) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), Fachserie 1, Reihe 4.1.1, Stand der Entwicklung der Erwerbstätigkeit 

 

Die Zahl der Selbstständigen ist zwischen 1991 und 
2014 um 800.000 angestiegen (Abbildung 2), die der 
Soloselbstständigen ohne eigene Beschäftigte nahm 
im gleichen Zeitraum nur leicht von 1,7 auf 1,8 Mil-
lionen zu. In den letzten Jahren nimmt die Zahl der 
Selbstständigen wieder leicht ab. Hinzu kommt, dass 
die Förderung der Selbstständigkeit durch die Ar-
beitsmarktpolitik deutlich abgenommen hat und von 
322.000 geförderten Personen im Jahresdurchschnitt 
2005 auf 27.000 im Jahr 2013 zurückgegangen ist 
(BA 2015). Die Situation der Selbstständigen, auch 
der Soloselbstständigen, ist sehr heterogen. Dies 

zeigt sich u.a. an der hohen Einkommensspreizung, 
die von sehr hohen Einkommen bis hin zu Niedrig-
einkommen, die durch ALG II aufgestockt werden 
müssen, reicht. Im Jahresdurchschnitt 2014 wurden 
die Einkommen von 119.000 Selbstständigen durch 
ALG II aufgestockt. Seit 2007 hat sich diese Zahl um 
77 % erhöht (BA 2015). Der Wechsel zwischen ab-
hängiger und selbstständiger Tätigkeit ist verbreitet. 
Es ist zu vermuten, dass die gute Arbeitsmarktmarkt-
lage der letzten Jahre vor allem prekäre Existenzen 
mit geringer Ertragskraft veranlasst hat, eine abhän-
gige Beschäftigung aufzunehmen (Brenke 2013). 
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Abbildung 2: Selbstständige mit und ohne Beschäftigte und mithelfende Familienangehörige 1991 – 2014  
 (in Mio.) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (zuletzt 2015), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1.1  

 

3. Zu ausgewählten Vorschlägen  

3.1 Stärkere präventive Orientierung 

Die im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vorge-
schlagene Stärkung der beruflichen Weiterbildung 
ist angesichts der Veränderung der Arbeitsmärkte 
und der wachsenden Kosten unzureichenden Inves-
titionen in die Weiterbildung der Arbeitslosen und 
der von Arbeitslosigkeit Bedrohten notwendig. Dies 
kann nur gelingen, wenn die Teilnahme an einer 
Weiterbildung finanziell attraktiver wird. Es ist gera-
dezu absurd, dass heute 1-Euro-Jobs finanziell lukra-
tiver sind als die anspruchsvolleren Weiterbildungs-
maßnahmen, die im Übrigen auch mit zum Teil er-
heblichem Mehraufwand verbunden sind. Bei einem 
1-Euro-Job mit einer Mehraufwandsentschädigung 
von durchschnittlich 1,50 € pro Stunde und einer 
monatlichen Arbeitszeit von 120 Stunden wird das 
ALG II um 180 € aufgestockt, während vergleichbare 
Anreize bei einer Weiterbildung fehlen. Heute kön-
nen sich viele Arbeitslose eine längere Weiterbil-
dung nicht leisten. Sinnvoll wären eine Kombina-
tion von einer Aufstockung des Arbeitslosengeldes I 
und II und zusätzliche Prämien für den erfolgreichen 
Abschluss von Zwischen- und Endprüfungen. Die 
Vorschläge im „Arbeitslosenversicherungsschutz- 
und Weiterbildungsstärkungsgesetz“ (Bundesrat 
Drucksache 65/12 vom 5.2.2015) gehen in die rich-
tige Richtung.   

Unterstützungswert ist auch der Vorschlag, ein Er-
wachsenen-BAFöG zur Finanzierung des Lebensun-
terhaltes bei selbstgewählten Weiterbildungsmaß-
nahmen einzuführen. Ein detaillierter Vorschlag zu 

einem solchen Gesetz wurde schon 2004 von der Ex-
pertenkommission „Finanzierung lebenslangen Ler-
nens“ entwickelt (Expertenkommission Finanzie-
rung lebenslangen Lernens 2004). In Anlehnung an 
das erfolgreiche schwedische Vorbild sollten Maß-
nahmenkosten und Lebensunterhalt beim Nachholen 
schulischer und beruflicher Abschlüsse von Erwach-
senen mit niedrigem Einkommen und geringen eige-
nem Vermögen durch Zuschüsse und Darlehen ge-
fördert werden. Dieser Vorschlag hat an Aktualität 
gewonnen, da die Altersgrenzen den Studenten-BA-
FöG’s mittlerweile infolge der Entkoppelung des Ba-
chelor vom Masterstudium auf 35 Jahre angehoben 
wurde. Es ist kaum noch nachzuvollziehen, dass das 
Nachholen eines Schul- oder eines Berufsabschlus-
ses hingegen nur im Jugendalter gefördert wird. 
Sinnvoll ist auch der Vorschlag des Ausbaus der 
Weiterbildungsberatung, die am besten bei der Bun-
desagentur für Arbeit, die flächendeckend aktiv ist, 
angesiedelt werden könnte.  

3.2 Stärkung der Schutzfunktion der Arbeitslosen-
versicherung 

a) Erweiterung der Rahmenfrist für Kurzzeitbe-
schäftigte 

Für eine Erweiterung der Rahmenfrist, die Rahmen-
frist, in der Anspruch auf Arbeitslosengeld I erwor-
ben werden kann, von 24 auf 36 Monate habe ich 
mich angesichts der Zunahme befristeter Beschäfti-
gungsverhältnisse schon in der Bundestagsanhörung 
vom 23.4. 2012 in der vorherigen Legislaturperiode 
ausgesprochen. Der Arbeitslosengeldanspruch wäre 
dann nach den Vorbeschäftigungszeiten zu differen-
zieren und auch Beschäftigungszeiten mit einer 
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Dauer von schon vier oder sechs Monaten mit An-
sprüchen auf Arbeitslosengeld auszustatten (Bosch 
2012). Im Übrigen haben sich die Regierungsparteien 
in ihrem Koalitionsvertrag auf diesen Vorschlag geei-
nigt. Es wäre angebracht, diese Regelung noch „Ar-
beitslosenversicherungsschutz- und Weiterbildungs-
stärkungsgesetz“ (Bundesrat Drucksache 65/12 vom 
5.2. 2015) einzubringen.  

b) Absicherung von Selbständigen 

Sinnvoll sind die Vorschläge zur freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung von Selbstständigen. Durch 
einen Wahlbeitrag kann ihnen der Zugang zur Ar-
beitslosenversicherung erleichtert werden. Die Kon-
sequenz ist natürlich eine Absenkung des Siche-
rungsniveaus im Leistungsfall entsprechend dem 
Äquivalenzprinzip. Dieses Prinzip muss allerdings 
auch durchgängig gelten, so dass die bisherige Diffe-
renzierung des Leistungsniveaus nach Qualifikati-
onsstufen nicht nachvollziehbar ist. Auch die Öff-
nung für Selbstständige im Haupterwerb und eine 
längere Entscheidungsfrist für Gründer sind sinn-
voll. Zu überlegen ist eine Mindestversicherungszeit, 
um ein „Rosinenpicken der Selbstständigen“, also 
eine Versicherung nur in der kritischen Phase der 
Existenzgründung, zu verhindern und eine eigene 
Solidargemeinschaft unter den Selbstständigen zu 
schaffen.  

c) Äquivalenz auch beim Teilzeitarbeitslosengeld 
und bei der Suche nach einem Teilzeitjob 

Das Äquivalenzprinzip sollte durchgängig das Leis-
tungsniveau bestimmen. Insofern ist den Vorschlä-
gen zuzustimmen, dass erstens das Arbeitslosengeld 
nicht gekürzt wird, wenn ein neuer Job mit weniger 
Arbeitsstunden gesucht wird, und zweitens ein Teil-
arbeitslosengeld an die Laufzeit des Arbeitslosengel-
des insgesamt angepasst wird. Die Kosten dürften ge-
ring sein, da in der Praxis die meistens Personen, die 
einen Job mit weniger Arbeitsstunden suchen, dies 
wegen der dann erfolgenden Kürzung des ALG I ver-
mutlich nicht angeben würden. Das Teilarbeitslosen-
geld wird nur wenig in Anspruch genommen, da es 
kaum bekannt ist und die Beschäftigten oft bei Ver-
lust eines Nebenjobs eine Aufstockung im Hauptjob 
suchen.  

cd) Verlagerung der Verantwortungen in das  
SGB III 

Die in den Anträgen genannten Vorschläge sollten 
um folgende zwei Punkte ergänzt werden: 

1) Die arbeitsmarktpolitische Verantwortung 
für die ALG I-Aufstocker sollte in das SGB 
III verlagert werden. Damit haben auch Be-
zieher des Arbeitslosengelds I Anspruch auf 
die aktive Förderung im SGB III.   

2) Die Zuständigkeit für Jugendliche sollte in 
das SGB III verlagert werden. Damit kann 
ein Konstruktionsfehler der Hartz-Gesetze, 
die Jugendliche nach dem Status ihrer El-
tern auf zwei Rechtskreise aufteilt, beseitigt 
werden (Bäcker/Bosch/Weinkopf 2011). An 
vielen Orten sind inzwischen gemeinsame 
Jugendagenturen zusammen mit den Ju-

gendämtern der Kommunen gegründet wor-
den, die für alle Jugendlichen Leistungen 
aus einer Hand anbieten. Damit werden 
Kräfte bei der Vermittlung in Ausbildungs-
stellen und der Berufsvorbereitung kon-
zentriert, Warteschleifen verringert und 
Stigmatisierungen der Jugendlichen im SGB 
II abgebaut (BA 2012).     
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Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

An den Ursachen ansetzen und nicht Symptome be-
kämpfen 

Zusammenfassung  

Die Anträge „Schutzfunktion der Arbeitslosenversi-
cherung stärken" (BT-Drs. 18/7425) der Fraktion die 
LINKE und „Arbeitslosenversicherung gerechter ge-
stalten und Zugänge verbessern" (BT-Drs. 18/5386) 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthalten 
Forderungen die Fehlanreize setzen, der Arbeitslo-
senversicherung gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
zuweisen oder bei den Arbeitgebern zu weiteren Be-
lastungen führen. Dies gilt insbesondere für die fol-
genden Forderungen: 

 Vorschläge, wie eine Verkürzung der Anwart-
schaftszeiten in § 142 SGB III oder abgestufte 
kürzere Beitrags- und Anwartschaftszeiten setzen 
Fehlanreize zu kurzzeitigen Beschäftigungen. 
Hierdurch werden Diskontinuität in Erwerbsver-
läufen eher noch verstärkt und Anreize gesenkt, 
nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zügig wieder 
eine neue und dauerhafte Beschäftigung aufzu-
nehmen. Zielführender ist es, alle Anstrengungen 
zu unternehmen, um die Betroffenen nachhaltig 
in Beschäftigung zu bringen und an den Ursa-
chen und nicht an den Symptomen unterbroche-
ner Erwerbsverläufe anzusetzen, insbesondere 
bei einer passgenauen und arbeitsmarktnahen 
Qualifizierung von Arbeitslosen und Geringqua-
lifizierten.  

 Auch von einer Erweiterung der Rahmenfrist 
können entsprechende Fehlanreize ausgehen und 
der Verwaltungsaufwand der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zur Identifizierung der individuellen 
Versicherungsverläufe würde sich erheblich er-
höhen. Unbedingt erforderlich wäre bei einer 

Verlängerung der Rahmenfrist eine Übergangsre-
gelung, da eine Überprüfung von „Altfällen“ un-
vertretbaren Aufwand und Kosten bei der BA 
verursachen würde. 

 Die Forderung nach einem Mindestarbeitslosen-
geld, mit dem niedrige Arbeitslosengeldansprü-
che von den Arbeitsagenturen auf Grundsiche-
rungsniveau aufgestockt werden sollen, führt zu 
Doppel- und Parallelstrukturen in einem ohnehin 
komplexen Rechtsgebiet und bringt keinen er-
kennbaren Mehrwert.  

 Eine Öffnung der freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung für Gründer bzw. Selbständige muss 
Missbrauchsgefahren, die z. B. aus der jederzeiti-
gen grundlosen Beendigung der Beitragszahlung 
oder aus dem Eintritt des Leistungsfalls durch 
jede beliebige selbstverschuldete Beendigung der 
Selbständigkeit resultieren können, berücksichti-
gen. Zudem müssen die Vorversicherungszeiten 
erfüllt sein und ist der damit verbundene Ver-
waltungsaufwand zu prüfen. 

 Die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld sollte 
einheitlich auf zwölf Monate festgelegt werden. 
Längere Bezugsdauern verringern in der Regel 
auch die Eingliederungschancen, weil keine An-
reize gesetzt werden, Arbeitslosigkeit schnellst-
möglich zu überwinden und sich Arbeitslosigkeit 
so eher verfestigt. 

 Die Weiterbildungsförderung und -beratung von 
Beschäftigten sollte nicht zentrale Aufgabe der 
Arbeitslosenversicherung sein. Die Qualifizie-
rung von Beschäftigten muss Aufgabe von Arbeit-
gebern und Beschäftigten selbst bleiben.  

 Eine Sonderabgabe für Arbeitgeber zur Förderung 
von Langzeitarbeitslosen würde keinen Beitrag 
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zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit leisten. 
Damit würden die Bemühungen konterkariert, 
die Arbeitgeber von den Vorteilen einer Beschäf-
tigung von Langzeitarbeitslosen zu überzeugen, 
da sie diese mit Zwang in Verbindung bringen 
würden.  

 Die geforderte Erstattungspflicht für an ältere Ar-
beitnehmer gezahlte Arbeitslosengeldleistungen 
wurde zu Recht abgeschafft und sollte nicht wie-
der eingeführt werden, da sie die Einstellung Äl-
terer eher hindern, als verbessern würde. 

Im Einzelnen  

Anwartschaftszeit keinesfalls verkürzen 

Eine Verkürzung der Anwartschaftszeiten in § 142 
SGB III oder abgestufte kürzere Beitrags- und An-
wartschaftszeiten als die derzeit geltende Anwart-
schaftszeit von zwölf Monaten mit einer Anspruchs-
dauer von sechs Monaten setzt Fehlanreize zu kurz-
fristiger Beschäftigung. Hierdurch werden Diskonti-
nuität in Erwerbsverläufen eher noch verstärkt und 
Anreize gesenkt, nach Eintritt der Arbeitslosigkeit 
zügig wieder eine neue und dauerhafte Beschäfti-
gung aufzunehmen. 

Die Anträge unterstellen, dass die Beschäftigungssi-
cherheit gesunken sei, dass angeblich immer weni-
ger Arbeitnehmer Ansprüche aus der Arbeitslosen-
versicherung geltend machen könnten und somit im 
Falle der Arbeitslosigkeit direkt in den SGB-II-Be-
reich fallen würden. Diese Grundannahme ist falsch: 
Die Zahl der Personen, die aus einer Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt in die SGB-II-Arbeitslo-
sigkeit übergehen, ist seit 2011 stetig gesunken und 
lag 2015 mit knapp 611.000 auch unter dem Vorkri-
senniveau.1 Angesichts der zunehmenden sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung ist auch das 
monatliche Risiko, aus dem ersten Arbeitsmarkt in 
SGB-II-Arbeitslosigkeit zu fallen, stetig auf unter 
0,2 % gesunken.  

Grundsätzlich gilt ohnehin, dass alle, die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung geleistet haben, also 
auch arbeitslose Nichtleistungsempfänger, alle In-
strumente der aktiven Arbeitsförderung in Anspruch 
nehmen können. Denn diese stehen unabhängig vom 
Leistungsbezug zur Verfügung. Insofern besteht das 
Solidarprinzip der Arbeitslosenversicherung – mit 
Ausnahme der passiven Leistungen – schon bei den 
bisherigen gesetzlichen Regelungen. 

Insbesondere eine Verkürzung der Anwartschaftszei-
ten, mit der die derzeit geltende Sonderregelung in 
§ 142 Abs. 2 SGB III abgelöst werden soll, würde ge-
nauso wie die derzeit geltende Sonderregelung für 
überwiegend kurz befristet Beschäftigte Fehlanreize 
setzen, sich nicht unmittelbar um eine neue, mög-
lichst längerfristige Beschäftigung zu bemühen, son-
dern sich ggf. sogar vorschnell in einem ständigen 
Wechsel von Kurzzeitbeschäftigung und Arbeitslo-
sengeldbezug einzurichten. Die Sonderregelung 
muss daher nicht ausgeweitet, sondern abgeschafft 

                                                                        
1 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechtskreisen – Jahreszahlen, 2016. 

werden. An dem Prinzip der Arbeitslosenversiche-
rung, dass für den Erwerb von Ansprüchen auf Ar-
beitslosengeld innerhalb der Rahmenfrist mindes-
tens ein Jahr gearbeitet worden sein muss, muss fest-
gehalten werden. Allein die Tatsache, dass die Son-
derregelung in § 142 Abs. 2 SGB III bisher nur von 
wenigen potenziell Anspruchsberechtigten in An-
spruch genommen wurde, zeigt eher den fehlenden 
Bedarf dieser Regelung, als dass sie nach einer Aus-
weitung verlangt. 

Den vorzeitigen Anspruch auf Arbeitslosengeld ins-
besondere mit der Berufswirklichkeit Kulturschaf-
fender und von Künstlern zu begründen, bedeutet 
für diesen Personenkreis das Prinzip der Risikoversi-
cherung auszuhebeln. Denn die Solidargemeinschaft 
der Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung 
würde auf diesem Weg nicht nur für das unerwar-
tete, unabwendbar eingetretene Risiko der Arbeitslo-
sigkeit, sondern auch dafür in Anspruch genommen, 
um typische Berufsverläufe, bei denen von vornhe-
rein Arbeitslosigkeitszeiten bewusst und planmäßig 
in Kauf genommen werden, mit Arbeitslosengeld 
durchzufinanzieren. Die Arbeitslosenversicherung 
ist gerade keine individuelle Versicherung, sondern 
basiert auf dem Solidaritätsprinzip. 

Allein eine Verkürzung der Anwartschaftszeit auf 
4 Monate bei Beibehaltung der Rahmenfrist von 
2 Jahren würde die Zahl der Leistungsempfänger im 
SGB III um rd. 200.000 erhöhen und jährlich Mehr-
kosten in Höhe von rd. 740 Mio. € verursachen. Zur 
Gegenfinanzierung müsste der Beitragssatz um 
0,1 Prozentpunkte erhöht werden (entspricht rund 
950 Mio. €). Bei einer gleichzeitigen Verlängerung 
der Rahmenfrist wären die Auswirkungen noch dras-
tischer. Die Kosten würden schätzungsweise 
1,3 Mrd. € betragen. Mit einem erheblichen zusätzli-
chen Personalbedarf der Arbeitsagenturen wäre zu 
rechnen. 

Rahmenfrist beibehalten 

Mit einer Ausweitung der Rahmenfrist wird versucht 
die Symptome von unstetigen Erwerbsverläufen zu 
bekämpfen. Sinnvoller wäre es, an den Ursachen für 
kurzfristige Beschäftigungen anzusetzen und alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Betroffenen 
nachhaltig in Beschäftigung zu bringen. Der zentrale 
Schlüssel zur dauerhaften Beschäftigung ist eine 
Qualifikation, die den individuellen Stärken und 
den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts entspricht. Da-
her müssen die bestehenden Förderinstrumente wei-
terentwickelt werden, um eine passgenaue, indivi-
duelle und nachhaltige Beratung, Förderung und 
Vermittlung von Arbeitslosen zu ermöglichen und 
die Anstrengungen für eine passgenaue, möglichst 
betriebsnahe Aus- und Weiterbildung intensiviert 
werden. Dabei ist die stärkere Nutzung von Teilqua-
lifikationen gerade für Geringqualifizierte, für die 
das Absolvieren einer vollständigen Ausbildung am 
Stück schwierig ist, ein wichtiges und zielführendes 
Instrument, um eine kontinuierliche Annäherung an 
einen Abschluss zu ermöglichen. Auch die nachge-
hende Betreuung nach Antritt einer Beschäftigung 
sollte zukünftig stärker genutzt werden.   
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Selbst wenn man die Rahmenfrist ausweiten würde, 
müssten dennoch einige Leistungsberechtigte weiter-
hin mit Arbeitslosengeld II aufstocken, weil Perso-
nen, die nur sehr kurz beschäftigt sind, regelmäßig 
ein eher niedriges Einkommen und auch nur einen 
Arbeitslosengeldanspruch haben, der allein nicht 
ausreicht, um bei größeren Bedarfsgemeinschaften 
das sozio-kulturelle Existenzminimum damit abzu-
decken.  

Schließlich wurde die Rahmenfrist von drei auf zwei 
Jahre deshalb verkürzt, um den Verwaltungsaufwand 
bei der BA zur Identifizierung der individuellen Ver-
sicherungsabläufe zu reduzieren. Eine Verlängerung 
würde daher für die BA wieder zusätzliche Bürokra-
tie bedeuten. 

Wollte man die Rahmenfrist auf drei Jahre verlän-
gern, wäre es zwingend notwendig, dass entspre-
chende ausreichende Übergangsregelungen festgelegt 
werden. Hierzu sagen die Anträge leider nichts. Ge-
rade jetzt, wo die BA mit Blick auf die Integration 
von Flüchtlingen neue Aufgaben in erheblichem 
Umfang zu stemmen hat, müssen bürokratische 
Mehrbelastungen von der BA ferngehalten werden. 
Eine Ausweitung der Rahmenfrist sogar für „Alt-
fälle“ wäre für die BA mit unvertretbarem Aufwand 
und Risiko verbunden. Zum potenziell überprü-
fungsbedürftigen Personenkreis unter Einschluss 
von Altfällen würden zählen: erfolgte Ablehnungen 
mangels erfüllter Anwartschaftszeit, Weiterbewilli-
gungen laufender Leistungsfälle bzw. nicht laufen-
der Leistungsfälle (jeweils bei Inkrafttreten des Ge-
setzes), Personen aus der sog. Stillen Reserve sowie 
Empfänger von Arbeitslosengeld II, die Arbeitslosen-
geld bei Arbeitslosigkeit mangels ausreichender Ver-
sicherungszeiten nicht beantragt hatten. 

Keine unnötigen Doppelstrukturen einführen 

Die Einführung eines Mindestarbeitslosengeldes wie 
sie die Fraktion DIE LINKE fordert, würde den Be-
troffenen nicht helfen, sondern lediglich zu mehr 
Bürokratie und unnötigen Doppelstrukturen führen. 
Schon jetzt erfolgt eine Aufstockung von niedrigen 
Arbeitslosengeldansprüchen aus Steuermitteln auf 
das aktuelle Grundsicherungsniveau im Rahmen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II. 

Ein neues Mindestarbeitslosengeld, um ergänzenden 
Bezug von SGB-II-Leistungen und in Folge die Zahl 
der Aufstocker in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zu reduzieren, würde lediglich zu einer Ver-
änderung finanzieller und administrativer Struktu-
ren führen, ohne dabei den Betroffenen auf dem Weg 
zu einer eigenständigen Existenzsicherung mehr zu 
helfen als ihnen ohnehin an Unterstützung zu-
kommt. Bei ergänzendem Arbeitslosengeld-II-Bezug 
kann ebenso eine gezielte Vermittlungs- und Einglie-
derungsunterstützung durch die Jobcenter erfolgen, 
um die Chancen zu erhöhen, Hilfebedürftigkeit voll-
ständig und dauerhaft zu überwinden. Die Fraktion 
DIE LINKE trägt mit ihrem Versuch, bedürftige Men-
schen aus dem SGB II herauszudefinieren, allein zur 
Stigmatisierung von SGB-II-Leistungsbeziehern bei. 

Wenn die Fraktion DIE LINKE anführt, dass mit ei-
nem Mindestarbeitslosengeld der damit verbundene 

Verwaltungsaufwand vermieden würde, so ist dies 
nur für die Grundsicherungsträger zutreffend. Der 
Verwaltungsaufwand würde stattdessen bei den Ar-
beitsagenturen anfallen, die eine Bedürftigkeitsprü-
fung durchführen müssten, was wegen des Subsidia-
ritätsprinzips und bei einer Finanzierung aus Steuer-
mitteln unabdingbar, in der Arbeitslosenversiche-
rung hingegen nicht notwendig ist. 

Bei Öffnung der Arbeitslosenversicherung für 
Selbständige Missbrauchsmöglichkeiten prüfen 

Eine Kultur, die Unternehmensgründungen und 
Selbständigkeit befördert, ist richtig und wichtig. 
Wenn man hierfür eine Öffnung der freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung (Versicherungspflichtverhält-
nis auf Antrag nach § 28a SGB III) für Studienabsol-
venten oder ehemalige Grundsicherungsempfänger 
nach SGB II für notwendig erachtet, muss bei einer 
derartigen Öffnung eine missbräuchliche Inan-
spruchnahme der Arbeitslosenversicherung ausge-
schlossen werden. Insbesondere muss sichergestellt 
sein, dass der Solidargemeinschaft der Beitragszah-
ler nicht systematisch die finanziellen Risiken von 
Gründern aufgebürdet werden. 

Insofern ist es richtig, dass die Fraktion von Bünd-
nis90/DIE GRÜNEN in ihrem Antrag grundsätzlich 
die freiwillige Arbeitslosenversicherung an die 
Pflichtversicherung angleichen will, dass deshalb 
künftig auch bei Selbständigen die gezahlten Bei-
träge Grundlage für die Höhe des Arbeitslosengeldes 
im Falle der Arbeitslosigkeit sein sollen und dass die 
Höhe des Arbeitslosengeldes nicht mehr einkom-
mensunabhängig nach Qualifikationsstufen berech-
net werden soll. Wichtig ist, dass bei Selbständigen 
nicht wieder ein Missverhältnis zwischen Beitrag 
und Leistungsanspruch eingeführt wird, wie es vor 
der Korrektur im Rahmen des Beschäftigungschan-
cengesetzes 2010 bestand.  

Wenn man die Arbeitslosenversicherung für mehr 
Selbstständige öffnen möchte, müsste in jedem Fall 
über restriktivere Regelungen nachgedacht werden, 
insbesondere was das Ausscheiden aus der Arbeits-
losenversicherung betrifft. Derzeit können Selbstän-
dige gem. § 28a Abs. 5 Nr. 3 SGB III ihr Versiche-
rungsverhältnis jederzeit beenden, indem sie keine 
Beiträge mehr entrichten. Denn hiernach endet das 
Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag, wenn der 
Beitragszahler oder die Beitragszahlerin mit der Ent-
richtung der Beiträge drei Monate im Verzug ist. Mit 
dem Solidar- und Versicherungsgedanken der Ar-
beitslosenversicherung ist diese Möglichkeit aber 
nicht vereinbar, zumal der eigentliche Kreis der Ver-
sicherten – sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
und ihre Arbeitgeber – keine Möglichkeit der Befrei-
ung oder des Austritts haben. In diesem Sinne muss 
bei Öffnung der Arbeitslosenversicherung für wei-
tere Selbständige diese einfache Möglichkeit des 
Ausscheidens ausgeschlossen werden und nach frei-
willigem Eintritt in die Arbeitslosenversicherung der 
dauerhafte Verbleib in der Arbeitslosenversicherung 
verpflichtend sein. Zudem muss auch bei Selbstän-
digen eine Sperrfrist eingeführt werden, damit nicht 
jede beliebige selbstverschuldete Beendigung der 
Selbständigkeit zum Arbeitslosengeldbezug führt. 
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Zudem müssen auch die neu einbezogenen Selbstän-
digen die notwendigen Anwartschaftszeiten inner-
halb der Rahmenfrist erfüllen, um den Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zu erwerben, mit anderen Worten, 
die erforderlichen Vorversicherungszeiten aufwei-
sen. 

Entscheidend ist auch, dass der Verwaltungsauf-
wand bei den Arbeitsagenturen mit einer weiteren 
Öffnung der Arbeitslosensicherung für Selbständige 
nicht unverhältnismäßig erhöht wird, also ggf. auch 
hier Übergangsregelungen geschaffen werden.  

Einheitliche Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld  

Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 
muss einheitlich auf höchstens zwölf Monate festge-
legt werden. Damit wären sowohl Gleichbehandlung 
als auch mehr Beschäftigungsanreize für ältere Ar-
beitslose geschaffen. Die Erfahrungen der vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass längere Bezugsdauern 
die Eingliederungschancen in Beschäftigung ver-
schlechtern: Die 2008 in Kraft getretene erneute Ver-
längerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds für 
über 58-Jährige auf bis zu 24 Monate hat dazu ge-
führt, dass Ältere wieder länger arbeitslos bleiben.2 
Grundsätzlich gilt, dass die Dauer der Arbeitslosig-
keit zunimmt, je länger der Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld besteht. Sinnvoll und notwendig ist es da-
her, die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld wie-
der für alle Altersgruppen einheitlich auf maximal 
zwölf Monate festzusetzen, wie dies bis zum Jahr 
1985 der Fall war. Damit ist für die typische Suchar-
beitslosigkeit ein ausreichend langer Zeitraum mate-
rieller Absicherung gegeben, ohne dass ein Anreiz 
besteht, länger als zwingend erforderlich im Trans-
ferbezug zu verbleiben. Insofern ist die Forderung 
der Fraktion DIE LINKE, nach einer Staffelung und 
Verlängerung der Bezugsdauern von Arbeitslosen-
geld, entschieden abzulehnen. 

Keine Agentur für Arbeit und Weiterbildung 
schaffen 

Die Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt 
ist eine der wichtigsten arbeits-marktpolitischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutsch-
land. Dies gilt insbesondere für Menschen mit gerin-
gen und fehlenden Qualifikationen. Die Beschäfti-
gungsperspektiven von Geringqualifizierten sind 
deutlich schlechter als die von qualifizierten Fach-
kräften. Es ist daher entscheidend, gerade auch die 
passgenaue und bedarfsgerechte Weiterbildung Ge-
ringqualifizierter voranzubringen. 

Zwar ist richtig, dass es insoweit auch zentrales An-
liegen sein muss, Menschen nach Verlust einer Be-
schäftigung so frühzeitig wie möglich wieder in Ar-
beit zu bringen. Allerdings ist eine zwingende und 
damit pauschale Vorgabe zur Unterbreitung eines 
Weiterbildungsangebotes bzw. einer öffentlich geför-
derten Beschäftigung vor Auslaufen des Arbeitslo-
sengeldes und einem drohenden Leistungsbezug 
nach dem SGB II, wie sie die Fraktion DIE LINKE 

                                                                        
2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Arbeitslosengeld-I-Bezug von Älteren – Zugänge, Bestand und Abgänge 
2005 bis 2013, Aktuelle Berichte, 3/2016. 

fordert, nicht der richtige Weg. Auch an den beste-
henden Sanktionsmöglichkeiten und Zumutbarkeits-
regelungen muss festgehalten werden. 

Einige der Forderungen der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN unter Punkt 4, die insbesondere einen 
Ausbau der Weiterbildungsförderung und -beratung 
durch die Arbeitslosenversicherung zum Gegenstand 
haben, werden bereits im Rahmen des Gesetzentwur-
fes zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und 
des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversi-
cherung (AWStG) aufgegriffen, insbesondere der 
Ausbau der Weiterbildungsförderung. Grundsätzlich 
darf eine flächendeckende Weiterbildungsförderung 
insbesondere Beschäftigter nicht zentrale Aufgabe 
der Arbeitslosenversicherung sein. Eine Umgestal-
tung der BA in eine „Bundes-agentur für Arbeit und 
Weiterbildung“ ist daher abzulehnen. Ihre wesentli-
che Aufgabe bleibt die Integration in Ausbildung 
und Beschäftigung und die Qualifizierung von Ar-
beitslosen, um sie wieder fit für den Arbeitsmarkt zu 
machen. Auch eine Weiterbildungsberatung der BA 
muss sich auf eine klare Verweisberatung im Sinne 
einer Lotsenfunktion auf Angebote etablierter Anbie-
ter beschränken. 

Weiterbildung von Beschäftigten muss im Wesentli-
chen Aufgabe von Beschäftigten und Arbeitgebern 
am Arbeitsplatz bleiben. Qualifizierungsbedarf ent-
steht am Arbeitsplatz; hier muss sich der Lernerfolg 
niederschlagen. Berufliche Weiterbildung sollte des-
halb zunehmend in den Arbeitsprozess integriert 
werden. Außerdem gilt es, die Verantwortlichkeit je 
nach Nutzen und Interessen zu verteilen. Beschäf-
tigte und Unternehmen profitieren in der Regel von 
Weiterbildung und sollten sich daher beide am Auf-
wand beteiligen und Verantwortung übernehmen. 
Schon im Kindergarten und in der Schule müssen 
Lernfähigkeit und -motivation gestärkt und damit 
die Basis für das lebenslange Lernen gelegt werden.  

Finanzierung der Arbeitslosenversicherung sinn-
voll gestalten 

Es ist richtig, dass die Arbeitslosenversicherung von 
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben entlastet bzw. 
diese Aufgaben durch Steuermittel zu finanzieren 
sind. Die Tendenz, immer mehr gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben auf die Arbeitslosenversicherung zu 
übertragen, muss gestoppt werden. 

Die Einführung einer Sonderabgabe für Arbeitgeber 
in Höhe von 0,5 % der Lohnsumme zur Förderung 
von Langzeitarbeitslosen, wie sie die Fraktion DIE 
LINKE vorschlägt, ist hingegen entschieden abzu-
lehnen. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, wie 
die Fraktion DIE LINKE selbst fordert, aus Steuermit-
teln zu finanzieren. Eine derartige „Strafabgabe“ 
würde nur zu einer sinnlosen Mehrbelastung der 
Unternehmen führen und zudem suggerieren, dass 
Langzeitarbeitslose per se ökonomisch unproduktiv 
sind, da eine Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
staatlich verordnet erzwungen werden muss. Arbeit-
geber wird man im Gegenteil dann für eine Beschäf-
tigung von Langzeitarbeitslosen gewinnen, wenn die 
Stärken eines Arbeitssuchenden in den Vordergrund 
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gerückt und sie auch dem Arbeitgeber vermitteln 
werden. Die mit einer solchen Strafabgabe verdeut-
lichte Defizitorientierung ist hingegen kontraproduk-
tiv. Menschen nach langen Phasen von Arbeitslosig-
keit benötigen sowohl vor als auch nach Aufnahme 
der Erwerbstätigkeit tiefergehende Unterstützung 
durch Fachleute. Ein richtiger Weg zum Abbau der 
Langzeitarbeitslosigkeit ist daher z. B. die (mit dem 
9. SGB II-Änderungsgesetz geplante) Einführung ei-
ner nachgehenden Betreuung auch im SGB II. 

Hürden für die Beschäftigung Älterer vermeiden 

Die Pflicht zur Erstattung des Arbeitslosengeldes 
durch den Arbeitgeber im Falle einer Kündigung von 
älteren Beschäftigten (§ 147a SGB III alt) ist aus gu-
tem Grund abgeschafft worden. Die Wiedereinfüh-
rung der Erstattungspflicht, wie sie die Fraktion DIE 
LINKE fordert, wäre ein Hindernis für die Einstel-
lung Älterer und würde Beschäftigungschancen von 
Älteren verschlechtern. Hinzu kommt, dass die Frak-
tion DIE LINKE mit der Wiedereinführung der Er-
stattungspflicht offenbar allein die Erschließung zu-
sätzlicher Finanzmittel für die Arbeitslosenversiche-
rung im Auge hat. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)578 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 06. April 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 11. April 2016 zum 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. "Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung stärken" - 
BT-Drs. 18/7425 
und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitslosenversicherung 
gerechter gestalten und Zugänge verbessern" - BT-Drs. 18/5386 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Als gemeinsames Forum der kommunalen Spitzen-
verbände und der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege unterstützt der Deutsche Verein das 
grundsätzliche Ansinnen beider Entschließungsan-
träge, das den Existenzsicherungssystemen des SGB 
II und SGB XII vorgelagerte System der Arbeitslosen-
versicherung in seiner Schutzfunktion zu stärken, 
wozu auch eine Verbesserung der Zugangsvorausset-
zungen gehört.  

Zusammenfassung der fachlichen Positionen: 

 Es bedarf veränderter gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen, damit die Arbeitslosenversicherung ihre 
Funktion als primäre soziale Sicherung gegen Ar-
beitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit wirksamer 
wahrnehmen kann.  

 Eine Verlängerung der Rahmenfrist von derzeit 
zwei auf künftig drei Jahre stellt eine sinnvolle 
Maßnahme dar, um in Zeiten zunehmender Dis-
kontinuität von Erwerbsverläufen den Versiche-
rungsschutz in der Arbeitslosenversicherung zu 
stärken. 

 Die Verkürzung der derzeit geltenden regulären 
Anwartschaftszeit von zwölf Monaten würde 
eine zusätzliche Absenkung der Zugangshürde 
zum Bezug von Arbeitslosengeld darstellen. Um 
den hiervon begünstigten Personen gleichwohl 
eine konsistente Betreuung gewährleisten zu 
können und den mit Rechtskreiswechseln ver-
bundenen Verwaltungsaufwand nicht ausufern 
zu lassen, sollte eine Anwartschaftszeit von 
sechs Monaten nicht unterschritten werden. Ein 
damit einhergehender Wegfall der kompliziert 
ausgestalteten Regelung in § 142 Abs. 2 SGB III 
ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
zu begrüßen. 

 Eine Öffnung der freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung für alle Selbstständigen im Haupterwerb 
ist mit der derzeitigen Struktur des SGB III nicht 
vereinbar. Selbstständig Tätigen soll die Auf-
rechterhaltung eines bereits erworbenen Versi-
cherungsschutzes ermöglicht, nicht jedoch eine 
originäre freiwillige Versicherung angeboten wer-
den. Hinsichtlich der Ausgestaltung der freiwilli-
gen Weiterversicherung ist kein sachlich begrün-
deter Änderungsbedarf erkennbar. 

 Die Regelungen zur Minderung des Arbeitslosen-
geldes bei Teilzeitsuche stehen im Widerspruch 
zum Versicherungsprinzip. Sachgerechter ist es, 
das Bemessungsentgelt ausschließlich anhand 
des im Bemessungszeitraum tatsächlich erzielten 
Arbeitsentgelts zu ermitteln. 

 Die Begrenzung der Laufzeit des Teilarbeitslosen-
geldes für mehrfach Teilzeitbeschäftigte auf 
sechs Monate ist sachlich nicht nachvollziehbar 
und eine Anpassung an die normalen Bezugszei-
ten von Arbeitslosengeld geboten.  

I. Ausgangssituation 

Die Arbeitslosenversicherung als primäres Siche-
rungssystem bei Arbeitslosigkeit setzt zur Überwin-
dung der Zugangsschwelle das sogenannte Normal-
arbeitsverhältnis voraus. Die sozialversicherungs-
pflichtige, unbefristete Vollzeitbeschäftigung mit 
auskömmlicher Vergütung bei einem Unternehmen, 
mit dem der Arbeitsvertrag geschlossen wurde, stellt 
jedoch für viele Beschäftigte nicht mehr den Regel-
fall dar. Die politisch gewollte Deregulierung des Ar-
beitsmarktes hat zu einer Ausweitung atypischer Be-
schäftigungsverhältnisse geführt, die ihrerseits das 
Entstehen von Sicherungslücken im Falle der Ar-
beitslosigkeit begünstigen. Problematisch sind nicht 
nur Beschäftigungsverhältnisse, die gar nicht der 
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Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung 
unterliegen, wie die geringfügig entlohnte Beschäfti-
gung (nach vorläufiger Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit waren im Januar 2016 4,76 Millionen Per-
sonen ausschließlich geringfügig entlohnt beschäf-
tigt) oder die öffentlich geförderte Beschäftigung des 
zweiten Arbeitsmarktes. Teilzeitarbeit kann dazu 
führen, dass keine existenzsichernden Arbeitslosen-
geldansprüche erworben werden. Bei befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen müssen häufig Phasen der 
Arbeitslosigkeit überbrückt werden, sodass das Er-
reichen der Anwartschaftszeiten in der Arbeitslosen-
versicherung zum Problem werden kann. Dies gilt 
auch für Leiharbeitsverhältnisse, die zudem durch 
ein niedriges Lohnniveau geprägt sind, wenn durch 
Tarifvertrag vom Equal-Pay-Grundsatz des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes abgewichen wird.  

Ist die vorangegangene Beschäftigungszeit zu kurz, 
um Arbeitslosengeldansprüche zu erwerben oder das 
erzielte Arbeitsentgelt zu niedrig, um Arbeitslosen-
geld in einer im Haushaltskontext bedarfsdeckenden 
Höhe zu beziehen, wechseln betroffene Personen aus 
der Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt unmit-
telbar in das Fürsorgesystem des SGB II. Die Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit macht das Ausmaß 
dieses Problems deutlich: Von den rund 2,8 Millio-
nen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2015 wur-
den 69,3 % (1.936.055 Arbeitslose) im Rechtskreis 
SGB II und lediglich 30,7 % (858.610 Arbeitslose) im 
Rechtskreis SGB III betreut.1 Demnach bezog weniger 
als ein Drittel aller Arbeitslosen eine bedarfsde-
ckende Lohnersatzleistung aus der beitragsfinanzier-
ten Arbeitslosenversicherung (SGB III). Mehr als 
zwei Drittel der Personen waren ergänzend oder 
vollumfänglich auf existenzsichernde Leistungen 
aus der von Bund und Kommunen getragenen 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ange-
wiesen.  

Dieses Zahlenverhältnis lässt sich nicht ausschließ-
lich mit dem Auslaufen der Versicherungsleistung 
nach mehr als zwölfmonatiger Arbeitslosigkeit erklä-
ren. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit lässt 
erkennen, dass in 2015 bundesweit durchschnittlich 
jeden Monat rund 51.000 Personen aus einer Be-
schäftigung am ersten Arbeitsmarkt direkt in das 
Fürsorgesystem des SGB II gewechselt sind.2 Damit 
lag der prozentuale Anteil des direkten Zugangs in 
das SGB II-System bei knapp einem Viertel aller Ar-
beitslosmeldungen (23,7 %).3 Dieses Verhältnis ist in 
den Jahren 2012 bis 2015 weitestgehend konstant ge-
blieben.  

                                                                        
1 Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose nach Rechtskreisen (Jahreszahlen 2015), S. 8. 
2 Ebd., S. 40: Zugang aus Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt in den Rechtskreis SGB II insgesamt: 610.530 ./. 12 Monate. 
3 Ungleich höher ist das Risiko des direkten Übergangs in das Fürsorgesystem für Leiharbeitsbeschäftigte: 38,7 % derer, die 
in 2015 aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung neu in Arbeitslosigkeit 
eintraten, wechselten direkt in die Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
4 Ebd., S. 40: Zugang aus Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt in den Rechtskreis SGB II, davon aus sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung: 527.341 ./. 12 Monate. 
5 Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Integrationen und Verbleib von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, Düsseldorf 
und Nürnberg, März 2016 – Tabelle 2.1: Integrationen von eLb und der nachfolgende Verbleib im Leistungsbezug SGB II 
(Berichtsmonat: August 2014, Datenstand: Februar 2016). 
6 Betrachtet man ausschließlich Alleinstehende, die nicht mit weiteren zu versorgenden Personen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, so waren 42,1 % an keinem der drei Zeitpunkte im Leistungsbezug SGB II. Weit mehr als die Hälfte sogenann-
ter Single-Bedarfsgemeinschaften war trotz Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf SGB II-Leistun-
gen angewiesen. 

Ein weiterer Aspekt geht aus der Statistik hervor: 
Von den genannten 51.000 Personen kamen im Mo-
natsdurchschnitt rund 44.000 Personen aus einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung.4 Dem-
nach haben 86 % der Neuzugänge in das Fürsorge-
system SGB II keine oder keine ausreichenden An-
sprüche auf die Lohnersatzleistung Arbeitslosengeld 
(Alg I) erworben, obwohl sie zuvor in das Versiche-
rungssystem eingezahlt hatten. 

Die Zahlen offenbaren einen Bedeutungsverlust der 
Arbeitslosenversicherung nach SGB III gegenüber 
dem Fürsorgesystem SGB II. Es besteht politischer 
Handlungsbedarf, um das vorrangige soziale Siche-
rungssystem im Fall der Arbeitslosigkeit zu stärken. 
Hierbei gilt es insbesondere, den Drehtüreffekt für 
Bezieher von Arbeitslosengeld II (Alg II) zu begren-
zen. Nur einer Minderheit der Arbeitslosen in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende gelingt es, ihre 
Bedürftigkeit durch Aufnahme eines sogenannten 
Normalarbeitsverhältnisses zu überwinden. Von 
80.449 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die im 
August 2014 eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung aufnehmen konnten, standen mehr als 
die Hälfte (53,5 %) nach drei Monaten weiterhin im 
Leistungsbezug SGB II.5 Lediglich ein Drittel von 
ihnen (33,1 %)6 bezog zu keinem Zeitpunkt nach 
drei, sechs oder zwölf Monaten SGB II-Leistungen. 
Für die Betroffenen wechseln sich kurzfristige und 
teilweise niedrig entlohnte Beschäftigungsverhält-
nisse immer wieder mit Phasen des Alg II-Bezugs ab. 
Trotz Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung 
gelingt es Personen mit diskontinuierlichen Erwerbs-
biografien häufig nicht, Ansprüche auf ein bedarfs-
deckendes Alg I zu erwerben. 

II. Bewertung der Anträge 

1. Veränderung des Zugangs zur Arbeitslosenversi-
cherung  

Beide Anträge enthalten Forderungen, die auf eine 
Absenkung der Zugangshürden für den Bezug von 
Alg I abzielen: 

a) Verlängerung der Rahmenfrist in § 143 SGB III  

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE (BT-Drucks. 
18/7425) sieht einer Verlängerung der Rahmenfrist, 
innerhalb derer die Versicherungspflichtzeiten für 
den Erwerb eines Anspruchs auf Alg I liegen müs-
sen, von derzeit zwei auf drei Jahre vor. 
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b) Verkürzung der Anwartschaftszeit nach § 142 
Abs. 1 SGB III und Wegfall der Sonderregelung 
des § 142 Abs. 2 SGB III für befristet Beschäftigte 

Übereinstimmend fordern die Anträge der Fraktio-
nen DIE LINKE (BT-Drucks. 18/7425) sowie BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drucks. 18/5386), die er-
forderlichen Zeiten der Versicherungspflicht zur Be-
gründung einer Anwartschaft auf Alg I von derzeit 
zwölf auf vier Monate zu verkürzen. Bereits nach 
viermonatiger Beitragszeit soll ein zweimonatiger 
Bezug von Alg I möglich sein. Dabei soll die An-
spruchsdauer (§ 147 Abs. 2 SGB III) unter Beibehal-
tung des Verhältnisses 2:1 mit der Dauer der Bei-
tragszahlung ansteigen, bis sie in die bereits geltende 
Regelung einmündet, die ab einer Anwartschaft von 
24 Monaten zu einer Anspruchsdauer von zwölf Mo-
naten führt. Beide Anträge gehen von einer Strei-
chung der jetzigen Zugangsvoraussetzungen des 
§ 142 Abs. 2 SGB III aus. 

Sowohl eine Verlängerung der Rahmenfrist als auch 
eine Verkürzung der Anwartschaftszeit hätte zur 
Folge, dass die Zahl arbeitsloser Menschen mit ei-
nem Anspruch auf Alg I zunimmt. Dies wäre mit 
Mehrausgaben in der Arbeitslosenversicherung ver-
bunden, die bei einer Gegenfinanzierung durch An-
hebung des Beitragssatzes einen Anstieg der Sozial-
abgaben (Arbeitnehmerseite) und der Lohnnebenkos-
ten (Arbeitgeberseite) nach sich zögen. Dem gegen-
über zu stellen ist allerdings die mit den Vorschlä-
gen einhergehende Entlastung der von Bund und 
Kommunen getragenen Grundsicherung für Arbeit-
suchende. Unter der Voraussetzung, dass die Alg I-
Ansprüche über dem Grundsicherungsniveau liegen, 
führt ein verbesserter Zugang zur Arbeitslosenversi-
cherung zu einer Verringerung des Armutsrisikos ar-
beitsloser Personen.  

Zu den Forderungen im Einzelnen: 

Zu a) Eine Verlängerung der Rahmenfrist von zwei 
auf drei Jahre stärkt den Versicherungsschutz 
von Personen mit instabilen und fragmentier-
ten Beschäftigungsverhältnissen. Sie erhalten 
einen erleichterten Zugang zum Versiche-
rungssystem, indem sie die notwendige An-
wartschaftszeit innerhalb eines verlängerten 
Zeitraumes erfüllen können. Eine Verlänge-
rung der Rahmenfrist stellt einen sinnvollen 
und begrüßenswerten Vorschlag zur Stärkung 
des Versicherungsschutzes dar. 

Zu b) Eine Verkürzung der Anwartschaftszeit wäre 
eine zusätzliche Maßnahme, um den Zugang 
zu Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
zu verbessern. Allerdings sind für eine umfas-
sende Bewertung neben der oben angespro-
chenen Kostenfrage noch weitere Aspekte zu 
berücksichtigen: Sehr kurze Anwartschafts-
zeiten können Fehlanreize hinsichtlich des 
Bemühens um eine unmittelbare Anschluss-
beschäftigung setzen. Modelle eines ständigen 
Wechsels von Kurzzeitbeschäftigung und Alg 
I-Bezug gewönnen an Attraktivität. Derzeit er-
wirbt einen Anspruch auf sechs Monate Ar-
beitslosengeld, wer innerhalb der Rahmenfrist 
zwölf Monate Versicherungspflichtzeiten 

nachweisen kann. Eine viermonatige Anwart-
schaftszeit – wie es die Entschließungsanträge 
vorsehen – ergäbe eine zweimonatige Betreu-
ung durch die Agentur für Arbeit. Dies stellt 
einen sehr kurzen Zeitraum für die Entwick-
lung einer nachhaltigen Eingliederungsstrate-
gie dar. Lohnersatzleistungen würden nur für 
einen relativ kurzen Zeitraum bezogen. Ge-
lingt die Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt in diesem kurzen Zeitraum nicht, 
wechseln die Betroffenen bei Bedürftigkeit in 
die Zuständigkeit des Jobcenters. Bei länger 
andauernder Arbeitslosigkeit käme es somit 
zu häufigeren Rechtskreiswechseln in die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Dies 
wäre mit einem hohen Verwaltungsaufwand 
verbunden, ohne dass für die betroffenen Per-
sonen eine konsistente Betreuung aus einer 
Hand gewährleistet wäre.  

  Wird eine Verkürzung der Anwartschaftszeit 
angestrebt, um Zugangshürden für den Bezug 
von Alg I abzusenken, so sollte eine durch-
gängige Betreuung durch die Agentur für Ar-
beit für mindestens ein Vierteljahr möglich 
sein. Dies setzt (unter Beibehaltung des Ver-
hältnisses 2:1) eine sechsmonatige Vorversi-
cherungszeit als Untergrenze voraus. Eine 
Verkürzung der Anwartschaftszeit auf sechs 
Monate sieht bereits jetzt § 142 Abs. 2 SGB III 
vor. Diese wiederholt befristete Sonderrege-
lung, derzeit bis zum 31. Dezember 2016, 
sieht einen erleichterten Zugang zum Alg I für 
Beschäftigte vor, die aufgrund der Besonder-
heiten ihres Berufes oder des Wirtschafts-
zweiges, in dem sie beschäftigt sind, überwie-
gend nur kurzzeitig beschäftigt sind. Voraus-
setzung ist allerdings, dass die restriktiv aus-
gestalteten Tatbestandsmerkmale des § 142 
Abs. 2 SGB III zu befristeten Beschäftigungs-
zeiten und begrenzten Arbeitsentgelten erfüllt 
werden. Damit erleichtert die derzeitige Rege-
lung den Zugang zum Arbeitslosengeld nur 
für bestimmte Personengruppen, die zwar 
nicht über ihren Beruf oder Wirtschafts-
zweige, jedoch über die Erfüllung der Be-
schäftigungskomponente und einer (im Rah-
men der Risikoversicherung systemfremden) 
Arbeitsentgeltgrenze definiert werden. Eine 
generelle Verkürzung der Anwartschaftsdauer 
auf sechs Monate würde indessen die in der 
Anwendung komplizierte Regelung des § 142 
Abs. 2 SGB III entbehrlich machen und den 
Versicherungsschutz für alle kurzfristig Be-
schäftigten verbessern. 

2. Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung für Selbstständige erweitern 

Beide Entschließungsanträge fordern übereinstim-
mend eine Öffnung der freiwilligen Arbeitslosenver-
sicherung für alle Selbstständigen im Haupterwerb. 
Damit sollen auch Hochschulabsolventen oder Per-
sonen, die aus der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende heraus eine selbstständige Tätigkeit aufneh-
men. die Möglichkeit erhalten, sich für den Fall der 
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Arbeitslosigkeit abzusichern. Der Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drucks. 
18/5386) zielt zudem auf eine „gerechtere“ Ausge-
staltung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung 
für Selbstständige und fordert die Einführung von 
Wahltarifen, die Entkoppelung der Arbeitslosengeld-
höhe von der formalen Qualifikation sowie eine Ver-
längerung der Frist zur Antragstellung. 

Selbstständig Tätige, deren Tätigkeit mindestens 
15 Stunden wöchentlich umfasst, haben nach § 28a 
SGB III die Möglichkeit, unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Versicherungspflichtverhältnis auf 
Antrag in der Arbeitslosenversicherung zu begrün-
den. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung 
Existenzgründern die Möglichkeit eröffnen, sich frei-
willig weiterzuversichern und damit ihren Versiche-
rungsschutz aufrechtzuerhalten (vgl. BT-Drucks. 
15/1515, S. 78). Deshalb setzt die Regelung eine in 
der Vergangenheit erworbene Zugehörigkeit zur Ver-
sichertengemeinschaft voraus, die alternativ durch 
Vorversicherungszeiten, durch den Bezug von Ent-
geltersatzleistungen oder durch Teilnahme an einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme unmittelbar vor Auf-
nahme der selbstständigen Tätigkeit zum Ausdruck 
kommt. Wer bislang unter dem Schutz der Arbeitslo-
senversicherung stand, kann weiterhin arbeitslosen-
versichert bleiben. Eine originäre freiwillige Versi-
cherung gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit sieht 
das SGB III nicht vor, daher ist die mit den Ent-
schließungsanträgen geforderte Öffnung der freiwil-
ligen Weiterversicherung „für alle Selbstständigen“ 
nicht sachgerecht. 

Der bei Einführung der freiwilligen Weiterversiche-
rung im Jahr 2006 von Existenzgründern zu zah-
lende monatliche Beitrag belief sich auf 39,81 €. 
Mittlerweile liegt der Beitragssatz bei 3 % der Be-
zugsgrößen, d.h. im Jahr 2016 sind 87,15 € (West) 
bzw. 75,60 € (Ost) zu zahlen. Existenzgründer/innen 
zahlen bis zu zwei Jahre nach Aufnahme der selbst-
ständigen Tätigkeit lediglich den halben Betrag. Ziel 
der Beitragsanhebung war es, Beitragsgerechtigkeit 
mit den abhängig Beschäftigten und ihren Arbeitge-
bern zu erreichen. Vor diesem Hintergrund erscheint 
die vorgeschlagene Privilegierung Selbstständiger 
durch die Gewährung von Wahltarifen fachlich nicht 
gerechtfertigt. Gleiches gilt für die Erweiterung der 
Antragsfrist. Es ist nicht erkennbar, warum eine Frist 
von drei Monaten nach Beginn der Selbstständigkeit 
nicht ausreichend sein soll, um einen Antrag auf 
freiwillige Weiterversicherung in der Arbeitslosen-
versicherung zu stellen. 

Um die Höhe des Arbeitslosengeldes zu bestimmen, 
wird bei abhängig Beschäftigten auf das durch-
schnittlich auf den Tag entfallende beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt zurückgegriffen, das die oder der Ar-
beitslose im Bemessungszeitraum erzielt hat (Bemes-
sungsentgelt). Ist ein solches Arbeitsentgelt, das die 
Versicherungspflicht begründet, im Bemessungsrah-
men nicht für die Mindestdauer von 150 Tagen er-
zielt worden, ist nach § 152 SGB III ein gesetzlich 
bestimmbares fiktives Arbeitsentgelt zu bilden. Dies 
gilt sowohl für Selbstständige als auch für Pflichtver-
sicherte, die in ihrer Vorversicherungszeit nicht die 
erforderliche Anzahl von Tagen mit Arbeitsentgelt 
erreicht haben. Die Typisierung und Pauschalierung 

nach Qualifikationsstufen dient der Verwaltungsver-
einfachung und ist nicht zu beanstanden. Von die-
sem Prinzip bei Selbstständigen abzuweichen, ist 
fachlich nicht geboten. Vielmehr erfordert die Ent-
geltersatzfunktion des Arbeitslosengeldes, ein Be-
messungsentgelt zu ermitteln, das Indizfunktion für 
den mutmaßlichen Ausfall von Arbeitseinkommen 
hat. 

3. Keine Minderung des Arbeitslosengeldes bei 
Teilzeitsuche 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(BT-Drucks. 18/5386) sieht eine ersatzlose Strei-
chung der Regelung in § 151 Abs. 5 SGB III vor, wo-
nach für die Berechnung des Arbeitslosengeldes ein 
anteilig vermindertes Bemessungsentgelt zugrunde 
gelegt wird, wenn Arbeitslose künftig nicht mehr be-
reit oder in der Lage sind, die zuvor geleisteten und 
der Bemessung zugrunde gelegten Wochenarbeits-
stunden weiterhin in der gleichen Höhe zu erbrin-
gen. Die Norm basiert auf dem Grundgedanken, das 
Bemessungsentgelt habe Indizfunktion für das Ar-
beitsentgelt, welches die/der Arbeitslose mutmaß-
lich verdienen könnte, wäre sie/er nicht arbeitslos. 
Die Entgeltersatzfunktion des Arbeitslosengeldes 
wird somit auf das während der Arbeitslosigkeit er-
zielbare Arbeitsentgelt beschränkt. Dieses Prinzip 
wird allerdings durchbrochen bei Arbeitslosen, die 
eine Beschäftigung mit einem höherem Stundenum-
fang als bisher suchen. Wer zuvor in Teilzeit tätig 
war und nun eine Vollzeitstelle sucht, erhält kein 
am Vollzeiteinkommen orientiertes Arbeitslosen-
geld. Die quantitative Erweiterung der Verfügbarkeit 
findet in dem Fall keine Berücksichtigung durch 
eine anteilige Anhebung des Bemessungsentgelts. 
Sachgerechter erscheint es daher, das Bemessungs-
entgelt in beiden Fällen ausschließlich anhand des 
im Bemessungszeitraum tatsächlich erzielten Ar-
beitsentgelts zu ermitteln. 

4. Anpassung der Anspruchsdauer Teilarbeitslo-
sengeld an die reguläre Anspruchsdauer 

Beide Entschließungsanträge fordern eine Anpas-
sung der Laufzeit des Teilarbeitslosengeldes an die 
normalen Bezugszeiten von Arbeitslosengeld. Das 
Teilarbeitslosengeld ist eine eigenständige Leistung 
der Arbeitslosenversicherung, die einen Teil des Ar-
beitsentgelts ersetzen soll, das Beschäftigten wegen 
des Verlusts einer von mehreren versicherungs-
pflichtigen Teilzeitbeschäftigungen nicht mehr zur 
Verfügung steht. Voraussetzungen, Umfang und Ver-
fahren zum Bezug von Teilarbeitslosengeld orientie-
ren sich an den Regelungen zum Alg I, jedoch be-
grenzt § 162 Abs. 2 Nr. 3 SGB III die Dauer des An-
spruchs auf sechs Monate. Die Regelung soll Teilar-
beitslosen für eine angemessene Zeit die Möglichkeit 
eröffnen, einen der verlorenen Beschäftigung gleich-
wertigen Ersatz zu finden. Wird innerhalb von sechs 
Monaten eine entsprechende Beschäftigung nicht ge-
funden, geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Ar-
beitsmarkt für entsprechende Tätigkeiten verschlos-
sen ist (vgl. BT-Drucks. 13/4941, S. 181). Die unglei-
che Behandlung von Teil- und Vollarbeitslosigkeit 
hinsichtlich der Anspruchsdauer ist sachlich nicht 
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nachvollziehbar. Teilzeitkräfte, die ihren Lebensun-
terhalt aus mehreren parallelen Beschäftigungsver-
hältnissen bestreiten, werden hierdurch schlechter 
gestellt gegenüber Vollzeitarbeitnehmern mit einem 
Arbeitgeber.  

5. Vermeidung von „Hartz-IV-Bedürftigkeit“ 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE 
(BT-Drucks. 18/7425) enthält darüber hinaus eine 
Reihe von Regelungsgegenständen, die darauf abzie-
len „Hartz-IV-Bedürftigkeit“ zu vermeiden. Hierzu 
zählen eine Verlängerung der Bezugsdauer von Ar-
beitslosengeld bei langjährig bestehenden Versiche-
rungspflichtverhältnissen und eine Ausweitung der 
Ansprüche für Erwerbslose über 50 Jahren. Des Wei-
teren wird gefordert, ein Mindestarbeitslosengeld in 
Höhe des Grundsicherungsniveaus einzuführen, 
Übergänge in das Fürsorgesystem zwingend durch 
Angebote auf Weiterbildung oder öffentlich geför-
derte Beschäftigung abzuwenden und die Zumutbar-
keit von Arbeit neu zu regeln. 

Die Frage, ob und welche Anstrengungen unternom-
men werden, um bestimmte Personengruppen länger 
im Versicherungssystem zu halten und vor einem 
Wechsel in das Fürsorgesystem zu schützen, ver-
langt politische Wertentscheidungen des Gesetzge-
bers.  

Aus fachlicher Sicht wäre es zu begrüßen, wenn die-
jenigen Personen, deren bestehender Arbeitslosen-
geldanspruch nach dem SGB III nicht bedarfsde-
ckend ist und durch entsprechende Leistungen des 
SGB II „aufgestockt“ werden muss, gleichwohl 
durch die Agenturen für Arbeit betreut würden. 
Diese Personengruppe ist nah am Arbeitsmarkt und 
gehört eigentlich in die Betreuung des Versiche-
rungssystems. Die Forderung nach Einführung eines 
Mindestarbeitslosengeldes in Höhe des aktuellen 
Grundsicherungsniveaus zielt in diese Richtung. Die 
Ermittlung und Ausgestaltung eines Mindestarbeits-
losengeldes, mit dem ein ergänzender Alg II-Bezug 
vermieden werden kann, dürfte aber im Detail äu-
ßerst schwierig sein, da die Hilfebedürftigkeit Ar-
beitsloser stets im Haushaltskontext unter Berück-
sichtigung weiterer zu versorgender Personen in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft zu sehen ist. 

6. Finanzierung der Arbeitslosenversicherung aus-
bauen 

Mit ihrem Antrag begehrt die Fraktion DIE LINKE 
(BT-Drucks. 18/7425) auch Regelungen zum Ausbau 
der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Be-
nannt werden die Wiedereinführung der Defizithaf-
tung des Bundes, eine stärkere Beteiligung der Ar-
beitgeber an den Kosten der Arbeitslosigkeit und die 
Wiedereinführung einer Erstattungspflicht für Ar-
beitgeber bei Kündigung älterer Beschäftigter. Ferner 
sollen Aufwendungen der Arbeitslosenversicherung 
für gesamtgesellschaftliche Ziele aus Steuermitteln 
erstattet werden.  

Aus fachlicher Sicht sind Maßnahmen zu begrüßen, 
die dafür Sorge tragen, dass die Funktionsfähigkeit 
der stark konjunkturabhängigen Arbeitslosenversi-
cherung sichergestellt ist und gewahrt bleibt. Ein 
Schwerpunkt ist dabei auf die Entlastung der Ar-
beitslosenversicherung von der Finanzierung ge-
samtgesellschaftlicher Aufgaben zu setzen. Die nicht 
beitragsgedeckten gesamtgesellschaftlichen Leistun-
gen, wie beispielsweise die individuelle Förderung 
von Maßnahmen in Werkstätten für behinderte Men-
schen, die nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt in-
tegriert werden können, sollten aus Steuermitteln fi-
nanziert werden. Es handelt sich hierbei um sozial-
staatliche Leistungen, die durch die Allgemeinheit 
und nicht allein durch die Arbeitslosenbeiträge aus 
sozialversichertem Erwerbseinkommen zu tragen 
sind. 

7. Umbau der Arbeitslosenversicherung; Förde-
rung von Weiterbildungen und Qualifizierungen 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN (BT-Drucks. 18/5386) sieht eine 
schrittweise Umgestaltung der Arbeitslosenversiche-
rung zu einer Arbeitsversicherung für Weiterbildung 
und Qualifizierung in jeder Lebenslage vor und for-
dert hierfür konkret eine Weiterbildungsberatung der 
Bundesagentur für Arbeit, den Ausbau bestehender 
Programme sowie die Einführung eines Weiterbil-
dungs-BAföG. 

Aus fachlicher Sicht sind Maßnahmen zu begrüßen, 
die die individuelle Beschäftigungsfähigkeit vor al-
lem gering qualifizierter Menschen erhöhen. Dies 
gilt sowohl für die Qualifizierung Arbeitsloser als 
auch Beschäftigter.  

 

 

 

 


